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29 Einleitung 

it Anbruch der kritiziſtiſchen Periode ſeiner Philoſophie 
wird der Weltfrieden für Kant zu einem Zentralproblem. 

F Die „Idee zu einer allgemeinen Geſchichte in weltbürgerlicher 
— Abſicht“ iſt eine der erſten nach den „Prolegomenen“ veröffent- 
lichten Arbeiten, und gleich in ihr iſt die Überwindung des 
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Krieges in den Mittelpunkt der Betrachtung geſtellt. Hier 
ſind mit einer vielfach ſelbſt ſpäter nicht erreichten Wucht und 
Klarheit alle Motive angeſchlagen, die zehn Jahre ſpäter im 
Friedenstraktat eine meiſterhafte Durchführung erfahren haben. 
Sie find zwar in der Zwiſchenzeit immer wieder in den Haupt: 
werken und kleineren Schriften Kants aufgetaucht, aber die 
Zeit des „Ewigen Friedens“ war erſt gekommen, als das 
Syſtem der praktiſchen Vernunft vollendet war, deſſen Krö— 
nung er in Wahrheit darſtellt. 
Das oft hervorgehobene Zuſammentreffen der Entſtehung des 
im Jahre 1795 erfchienenen Traktates mit dem erſten Koali— 
tionskrieg und dem Bafler Frieden tritt daneben in den Hinter- 
grund. Aus innerer Nötigung und nicht aus einem äußeren 
Anlaß iſt dieſes Werk entſtanden. Damit iſt zugleich auch 
feine Unabhängigkeit von dem Werke des Abbe de St. Pierre 
gegeben, mit dem es regelmäßig in Zuſammenhang gebracht 
wird. Der dauerhafte Frieden des edlen St. Pierre iſt ein 
bis in konkrete Einzelheiten ausgearbeitetes Projekt, das er 
als wohlgemeinten Rat zur Vermeidung künftiger Kriege den 
europäiſchen Fürſten vorlegt, indem er an ihre Einſicht, an 
ihr kluges Verſtändnis eigener Intereſſen appelliert. Iſt zu 
dieſem vertrauensſeligen Optimismus ein ſchärferer Gegenſatz 
denkbar, als die ſarkaſtiſche Skepſis, welche den Traktat gerade 
in Beziehung auf „die Staatsoberhäupter, die des Krieges 
nie fatt werden können“, durchzieht, ja deren deutlichſten Aus— 
druck, wie aus der an ſokratiſche Selbſtironie gemahnenden 
Einleitung hervorgeht, ſchon der Titel der Schrift darſtellt? 
Und wie weit iſt Kant davon entfernt, den hiſtoriſch gegebenen 
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Zuſtand Europas durch ein Vertragsſyſtem zu einem dauern⸗ 
den geſtalten zu wollen! 
Kant hat allerdings feine Schrift in die Form eines völker⸗ 
rechtlichen Vertrages gekleidet, mit Präliminar-⸗, Definitiv⸗ 
und Geheimartikeln; dies iſt jedoch keineswegs in der Abſicht 
geſchehen, um den Politikern ſeiner Zeit ein für ihre Zwecke 
verwendbares Inſtrument an die Hand zu geben. Es liegt 
darin vielmehr ein genialer Kunſtgriff, indem die von Kant 
gewählte Vertragsform ſeinem „philoſophiſchen Entwurf“ eine 
unvergleichliche Knappheit und Eindringlichkeit gewahrt, wäh- 
rend anderſeits der Gegenſatz zwiſchen dem philoſophiſchen 
Gehalt und der überlieferten juriſtiſchen Form das „Pathos 
der Diſtanz“, welches Kant ſchon durch feine fprühenden Ein⸗ 
leitungsſätze gewahrt hat, erſt recht zum Ausdrucke bringt. 
Denn ſo wie er einſt mit ſeiner Vernunftkritik den Metaphy⸗ 
ſikern und dem geſunden Menſchenverſtand an den Leib rückte, 
fo zieht der nun Einundſiebzigjährige in dieſem Werke gegen 
die Politiker und die Staatsklugheit zu Felde. 
Der dem Hauptſtuͤck des Traktates, dem eigentlichen Entwurfe 
beigefügte „Anhang“ über das Verhältnis der Politik zur 
Moral bildet in Wahrheit die Grundlage der Schrift. Hier 
iſt die Verbindungsbrücke zwiſchen der Metaphyſik der Sitten 

und der Rechtslehre geſchlagen. Iſt menſchliches Handeln 
dem auf Freiheit gegründeten Geſetz des kategoriſchen Im— 
perativs unterworfen, dann kann es nicht in beſonderen Be- 
ziehungen von dieſem Geſetz ausgenommen und den Maximen 
der Zweckmäßigkeit und der Klugheit untergeordnet werden. 
Es kann keinen Streit zwiſchen Moral und Politik geben, 
denn wer unter Politik nicht eine ausubende Rechtslehre, 
fondern eine allgemeine Klugheitslehre verſteht, d. i. „eine 
Theorie der Maximen, zu feinen auf Vorteil berechneten Ab- 
ſichten die tauglichſten Mittel zu wählen“, hat dadurch den 
Beſtand einer Moral geleugnet und kann demnach nicht mit 
ihr in Konflikt geraten. Darum erklärt Kant, „er konne ſich 
zwar einen moraliſchen Politiker, d. i. einen, der die Prinzi⸗ 
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pien der Staatsklugheit fo nimmt, daß fie mit der Moral zu— 
ſammen beſtehen können, aber nicht einen politiſchen Mora— 
liſten denken, der ſich eine Moral ſo ſchmiedet, wie es der 
Vorteil des Staatsmanns ſich zuträglich findet“. Dieſen 
Typus des politiſchen Moraliſten begreift Kant als die Ver— 
körperung der „in der menſchlichen Natur gewurzelten Bös— 
artigkeit“, die es bewirkt, daß der Naturzuſtand der Men— 
ſchen untereinander nicht der Friedenszuſtand, „vielmehr ein 
Zuſtand des Krieges iſt, d. i. wenngleich nicht immer ein Aus— 
bruch der Feindſeligkeiten, doch immerwährende Bedrohung 
mit denſelben“. Dieſes Zuſtandes ſind ſich die Politiker wohl 
bewußt; ſtatt ſich jedoch um ſeine Überwindung zu bemühen, 
trachten ſie „unter dem Vorwande einer des Guten, nach der 
Idee, wie fie die Vernunft vorſchreibt, nicht fähigen menfch- 
lichen Natur, ſoviel an ihnen iſt, das Beſſerwerden unmög- 

lich zu machen und die Rechtsverletzung zu verewigen“. So 
ſchlägt der latente Kriegszuſtand immer wieder in den Krieg 
ſelbſt um, und „während im Innern jedes Staats das Böſe 
im Menſchen durch den Zwang der bürgerlichen Geſetze ver— 
ſchleiert wird, fällt es im äußeren Verhältnis der Staaten 
gegeneinander ganz unverdeckt und unwiderſprechlich in die 
Augen“. 
Auf dieſe Einſichten in das Weſen der menſchlichen Natur 
und der Politik iſt Kants Friedensidee aufgebaut. Der Frie— 
den — das iſt für Kant jener Zuſtand, dem eine auf die ſitt— 
liche Freiheit begründete Politik ebenſo zuſtrebt, wie die in 

der Bösartigkeit des Menſchen wurzelnde Staatsklugheit 
jenem des Krieges. Der komplementäre Charakter der Lehre 
von dem radikalen Böfen in der menſchlichen Natur und jener 
von der intelligiblen Freiheit kommt an dieſem Punkte klar 
zum Vorſchein. Kants Frieden iſt von dem Reiche Gottes 
auf Erden, wie es das Urchriſtentum, wie es Tolſtoi und 
ſeine Jünger herbeiſehnen, dem Weſen nach verſchieden. Nicht 
die Liebe, ſondern das Recht iſt ſein konſtituierendes Element. 
Kein Zuſtand paradieſiſcher Ruhe iſt dieſer Frieden, ſondern 
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ein ſolcher vollkommener rechtlicher Durchdringung der menſch⸗ 

lichen Geſellſchaft, ein Zuſtand der Verfaſſung, die jedoch nicht 
bloß die inneren Verhältniſſe des Staates, ſondern auch ſeine 
äußeren Beziehungen erfaßt. Darum hat Kant, der große 
Doppelgänger Platons, keine „Politeia“ geſchrieben, ſondern 
eben den „Ewigen Frieden“; allein die innere Verwandtſchaft 
beider Werke iſt unverkennbar und verdient weit mehr her— 
vorgehoben zu werden, als der Zuſammenhang mit dem Werke 
des Abbe de St. Pierre. Kant ſelbſt hat durch ſeine tief- 

ſinnige Variante des platoniſchen Ausſpruchs über die philo— 
ſophierenden Koͤnige und die königlichen Philoſophen am 
Schluſſe des Traktates auf dieſe Verwandtſchaft hingewieſen. 
Und ſchon in der „Kritik der reinen Vernunft“ hat er Pla⸗ 
tons Republik gegen den Vorwurf der Untunlichkeit mit den- 
felben Argumenten verteidigt, wie fpäter feinen ewigen Frie- 
den. Ein Reich der Gerechtigkeit zu begründen iſt beider 
Genien Streben, und gleich unerbittlich klingen ihre For— 
derungen. „Wir haben unſeren Staat gar nicht in der Abſicht 
gegründet, daß ein einzelner Stand ſich beſonders glücklich 
fühlen ſollte. Wir haben das Glück der Geſamtheit im Auge 
gehabt. In ſolchem glücklichen Staate hofften wir nämlich 
die Gerechtigkeit zu finden, wie umgekehrt in dem ſchlechteſt 
verwalteten die Ungerechtigkeit.“ So erwidert zu Beginn des 
vierten Buches der „Politeia“ Sokrates dem Adeimantos, und 
zwei Jahrtauſende fpäter erhält dieſer Ausſpruch durch Kant 
eine neue Prägung: „Die politiſchen Maximen müſſen nicht 
von der aus ihrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt 
und Glückſeligkeit eines jeden Staates, alſo nicht vom 
Zweck, den ſich ein jeder derſelben zum Gegenſtande macht 
(vom Wollen), als dem oberſten (aber empiriſchen) Prinzip 
der Staatsweisheit, ſondern von dem reinen Begriff der 
Rechtspflicht (vom Sollen, deſſen Prinzip a priori durch reine 
Vernunft gegeben iſt) ausgehen, die phyſiſchen Folgen daraus 
mögen auch ſein, welche ſie wollen.“ Nicht als die Aufgabe 
eines einzelnen Kulturvolkes, ſondern — wie bereits in der 



„Idee zu einer allgemeinen Geſchichte“ verfündet wird — als 
das größte Problem für die Menſchengattung erſcheint 
Kant die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden 
bürgerlichen Geſellſchaft. „Dieſes Problem iſt jedoch von dem 
eines geſetzmäßigen äußeren Staatenverhältnis abhängig und 
kann ohne das letztere nicht aufgelöſt werden.“ Nur die recht 
liche Organiſierung der menſchlichen Geſellſchaft, d. i. „aller 
Menſchen, die aufeinander wechſelſeitig einfließen können“, 
verbürgt eine rechtliche Verfaſſung ihrer Teile. Kant hat es 
mit ſeinem Adlerauge erfaßt, daß wie immer die Staaten im 
Inneren organiſiert ſein mögen, ihre und die Schickſale der 
Bürger im Grunde doch von den Beziehungen der Staaten 
zueinander abhängig ſind und daß keine die Idee der Mo— 
ralität verwirklichende Kultur denkbar ift, „ſolange die Staa— 
ten alle ihre Kräfte auf ihre eitlen und gewaltſamen Er— 
weiterungsabſichten verwenden und ſo die langſame Bemühung 
der inneren Bildung der Denkungsart ihrer Bürger unauf— 
hörlich hemmen“. 
Auch Kants Kritik der Politik ſtellt ſich derart wie ſeine Ver— 

nunftkritik als eine kopernikaniſche Tat dar: indem ſie im 
Gegenſatz zu den früheren Staatsphiloſophien alle Erwägungen, 
die den Staat als einen iſolierten Körper zum Gegenſtande 
haben, als unfruchtbar verwirft und die wechſelſeitige Ab— 

hängigkeit der äußeren und inneren Politik darlegt. Darum 
läßt Kant nur jene innere Verfaſſung der den Staat bilden— 
den Geſellſchaft gelten, die auch jene der Geſellſchaft der ein— 
zelnen Staaten verbürgt. Als ſolche fordert er im erſten 
Definitivartikel zum ewigen Frieden für jeden Staat die „aus 
dem reinen Quell des Rechtsbegriffs“ entſprungene republi— 
kaniſche Verfaſſung. Es iſt der durchgebildete Rechtsſtaat, in 
dem die geſetzgebende Gewalt von der ausübenden getrennt 
iſt und der Geſamtheit der Staatsbürger zuſteht. Jede Re— 
gierungshandlung har den erklärten Willen des Volkes zur 
Vorausſetzung. Nur mit ſeiner Zuſtimmung kann ſomit Krieg 
geführt werden. Dieſe Beſchraͤnkung des Herrſchers iſt für 
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Kant das Kennzeichen einer nicht rein abfolutiftifchen Ber; 
faſſung. „Was iſt ein abſoluter Monarch?“ fragt Kant in 
dem drei Jahre nach dem ewigen Frieden erſchienenen „Streit 
der Fakultäten“. „Es iſt derjenige, auf deſſen Befehl, wenn 
er ſagt, es ſoll Krieg fein, ſofort Krieg ift. — Was iſt dagegen 
ein eingeſchränkter Monarch? Der, welcher vorher das Volk 
befragen muß, ob Krieg ſein ſolle oder nicht, und ſagt das 
Volk, es ſoll nicht Krieg fein, fo iſt kein Krieg.“ Die Not: 
wendigkeit der Zuſtimmung des Volkes zur Kriegserklärung 
unterbindet nach Kants Anſchauung die Möglichkeit eines 
Kriegsausbruches, da ſich jedes Volk wohl bedenken werde, 
die maßloſen Leiden des Krieges auf ſich zu nehmen. Es 
wäre — wie hier angemerkt werden ſoll — ſehr kurzſichtig, 
wollte man annehmen, daß dieſe Anſchauung durch die Er— 
fahrungen des letzten zwiſchen konſtitutionell regierten Staa: 
ten ausgebrochenen Krieges widerlegt worden ſei. Keiner 
der europäiſchen Staaten beſitzt die von Kant geforderte Ver— 

faſſung, die ſich keineswegs in der bloßen Form des Parla— 
mentarismus erſchöpft, ſondern mit der Souveränität des 
Volkes Ernſt macht, worüber Kants Polemik gegen eine die 
Trennung der Gewalten aufhebende Demokratie nicht hin— 
wegtäuſchen ſoll. Hat ja „der manchmal wirklich zu grell 
durchblickende Demokratismus“ Kants ſogar das Mißfallen 
Wilhelm von Humboldts erregt. Den ſich heute breit machen⸗ 
den Scheinkonſtitutionalismus hat Kant genau durchſchaut 
und ihn im „Streit der Fakultäten“ an der für Europa vor⸗ 
bildlichen engliſchen Verfaſſung in ſchärfſter Weiſe gegeißelt. 
Die innere Verfaſſung der Staaten iſt jedoch ſelbſt bei Er- 
füllung der von Kant erhobenen Forderungen nicht imſtande, 
den ewigen Frieden zu gewährleiſten. Ihr muß vielmehr 
eine äußere Verfaſſung der Staaten entſprechen, wie ſie im 
zweiten Definitivartikel gefordert wird. Kant hat die Leere 
und Widerſinnigkeit eines Völkerrechts als eines „Rechts zum 
Kriege“ erkannt. Nur jenes Recht, welches die Norm eines 
Völkerſtaates bilden kann, verdient nach Kant die Bezeich⸗ 
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nung Völkerrecht. Erſt wenn die Einzelrepublik den Bes 

ſtandteil einer Weltrepublik bilden wird, kann der ewige 
Frieden Wirklichkeit werden. Die Verfaſſung der Menſchheit 
wäre dann bis auf eine einzige Lücke begründet. Mit dieſer 
Lücke befchäftigt ſich der dritte Definitivartikel, in dem das 
Weltbürgerrecht auf die Bedingungen der allgemeinen 
Hoſpitalität eingeſchränkt wird. Der Weltfrieden iſt nur 
dann geſichert, wenn auch die Beziehungen der Bürger ver— 
ſchiedener Staaten zueinander, ſowie der Bürger eines Staa— 
tes zum fremden Staate rechtlich geordnet werden, da ſonſt 
die auch nur an einer Stelle der Erde ihr Unweſen treibende 

Rechtloſigkeit bei dem innigen Zuſammenhang der Menſchheit 
wiederum zu Kriegen führen müßte. Dieſer Artikel fällt ein 
vernichtendes Urteil über die ja erſt im neunzehnten Jahr— 
hundert voll aufgeblühte Kolonialpolitik. Der Phariſäismus 
jeglichen mit Machtmitteln arbeitenden Kulturträgertums wird 
hier von einem der größten Repräſentanten der europäiſchen 
Kultur mit ſchonungsloſer Schärfe bloßgelegt. 
Während in den drei Definitivartikeln die den ewigen 
Frieden verbürgende Verfaſſung der menſchlichen Geſell— 
ſchaft mit gewaltigen Strichen gezeichnet wird, ſtellen die 
Präliminarartikel die in logiſche Form gefaßten hiſtoriſchen 
Vorausſetzungen dieſer Verfaſſung dar. Schärfer und bei 
knappſtem Raum erfchöpfender iſt die Kriegspolitik nie 
wieder kritiſiert worden. Die Verlogenheit der Diplomatie, 
welche heuchleriſchen Waffenſtillſtänden den Namen von 
Friedensſchlüſſen beilegt, wird an erſter Stelle an den 
Pranger geſtellt. Ihr folgen die Auswüchſe dynaſtiſcher 
Machtpolitik. Desgleichen hält Kant den käuflichen Erwerb 
von Staaten, ſomit auch von Kolonien für unzuläffig. Die 
von Ludwig Stein geäußerte Anſicht, Kants Forderung nach 
Abſchaffung der ſtehenden Heere gelte nicht für das Heer 
der allgemeinen Wehrpflicht, ſteht mit dem Wortlaute des 

dritten Präliminarartikels, der bloß eine ausſchließlich De— 
fenſivzwecken gewidmete Volksmiliz für zuläſſig erklart, in 
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unverkennbarem Widerſpruch. Nichts vermag jedoch die 
Schärfe des politiſchen Blicks unſeres Philoſophen ſo zu 
bezeugen, wie der Umſtand, daß er, noch bevor ein durch 
die techniſche Furie aufgepeitſchter Rüſtungswahn Europas 
Finanzen verheerte, die Forderung nach einem Verbot von 
Staatsſchulden in Beziehung auf äußere Staatshändel aus— 
ſprach. Die beiden letzten Präliminarartikel fordern die 
gegenſeitige Achtung der Staatsperſönlichkeiten. Interven⸗ 
tions-, Beſtrafungs- und in der Wahl der Kampfmittel nicht 
beſchränkte Vernichtungskriege ſollen nicht erlaubt ſein. 
„Irgendein Vertrauen auf die Denkungsart des Feindes muß 
mitten im Kriege noch übrig bleiben, weil ſonſt auch kein 
Friede geſchloſſen werden konnte.“ Kein Geſchlecht hat 
ſo viel Anlaß, ſich auf dieſe Worte zu beſinnen, wie das 
unſrige, denn nie iſt das gegenſeitige Vertrauen der Staaten 
ſo erſchüttert worden, wie in dem entſetzlichen W dem 
Europa jetzt zum Opfer fällt. 

Kant hat mit einer allmählichen Erfüllung der in den Prä- 
liminar⸗ und Definitivartikeln niedergelegten Forderungen 
gerechnet, er hat den Krieg ſelbſt, obwohl er „dieſem größten 
Hindernis des Moraliſchen“ jede veredelnde Wirkung ab— 

ſprach, als Faktor in die Entwicklung eingeſetzt, ja er er— 
blickt die eigentliche Garantie des ewigen Friedens in dem 
mechaniſchen Lauf der Natur, „aus welchem Zweckmäßigkeit 
hervorleuchte, durch die Zwietracht der Menſchen Eintracht 
ſelbſt wider ihren Willen emporkommen zu laſſen“. Der 
tiefe dualiſtiſche Zug der Kantſchen Philoſophie wird auch 
hier offenbar. Die Einſicht in die gleichſam mechaniſche 
Notwendigkeit des Kommens einer Epoche des ewigen Frie— 
dens hat der Kantſchen Grundidee von der Pflicht zur Her— 
beiführung des c ee unter Menſchen keinen Ab⸗ 
bruch getan. Im Traktat wird in Anknüpfung an Ideen, 
welche Kant in der zwei Jahre vor dem „Ewigen Frieden“ 
veröffentlichten ſtreitbaren Abhandlung „Über den Gemein— 
ſpruch: Das mag in der Theorie richtig ſein, taugt aber nicht 
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für die Praxis“ ausgeführt hat, gerade die Hoffnung, daß 
der mechaniſche Lauf der Dinge dem ewigen Frieden zuſtrebe, 
zu einer Stütze der Pflicht erhoben, zu dieſem nicht bloß 
chimäriſchen Zwecke hinzuarbeiten. Dies bedeutet keineswegs 
eine evolutioniſtiſche Rechtfertigung der Politik. Kant ſpricht 
ſogar die Überzeugung aus, daß je weniger die moraliſche 
Politik einem beſtimmten Zwecke zuſtrebe, um ſo ſicherer ſie zu 
ihm gelange. Ja, er geht noch weiter und macht in der 
Rechtslehre — das Handeln nach der Idee des moraliſchen 
Zwecks zur Pflicht, „wenn auch nicht die mindeſte theoretiſche 
Wahrſcheinlichkeit da iſt, daß er ausgeführt werden könne, 
dennoch aber ſeine Unmöglichkeit gleichfalls nicht demonſtriert 
werden kann“. In dem Ozean der Moͤglichkeiten bedeutet 

eben die ſittliche Pflicht den einzigen unfehlbaren Kompaß. 
In dieſem Sinne iſt auch der im Beſchluß der Rechtslehre 
ausgeſprochene Satz zu verſtehen: „Alſo iſt nicht mehr die 
Frage: ob der ewige Frieden ein Ding oder Unding ſei, und 
ob wir uns nicht in unſerem theoretiſchen Urteile betrügen, 
wenn wir das erſtere annehmen, ſondern wir müſſen ſo han— 
deln, als ob das Ding ſei, was vielleicht nicht iſt.“ Der 
ewige Frieden iſt dadurch nicht zu einer bloßen Fiktion herab— 
geſetzt, die Möglichkeit ſeiner Begründung gewährt ihm 
vielmehr den Charakter des höͤchſten politiſchen Gutes, als 
welches er an derſelben Stelle bezeichnet wird. Dieſes höͤchſte 
politiſche Gut in kontinuierlicher Annäherung zu erringen, 
ist die Pflicht aller. Und es gehört zu Immanuel Kants un- 
ſterblichen Verdienſten, in dem ewigen Frieden ein allgemein 
menſchliches politiſches Ideal aufgerichtet zu haben, für deſſen 
Erfüllung nicht die Staatsoberhäupter und die Staatsmänner 
allein, ſondern alle Bürger verantwortlich ſind. 
Nichts iſt einfältiger, als gegen Kant den Vorwurf mangeln— 
der Einſicht in die Tatſachen zu erheben, gegen ihn, der mit 
unheimlichem Seherauge den Lauf der Dinge vorausgeahnt 
und der gerade im gegenwärtigen Kriege den größten Triumph 
errungen hat. Denn während alle realpolitiſchen Berech— 
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nungen kläglich zuſammengebrochen find, hat ſich inmitten 
der furchtbarſten moraliſchen Kataſtrophe die Rechtsidee als 
unzerſtörbar erwieſen. Kant ſelbſt hat es ja hervorgehoben, 
daß „noch kein Staat ſich erkühnet hat, das Wort Recht aus 
der Kriegspolitik zu verweiſen“. Aber in keinem Kriege iſt 
die Rechtsfrage ſo ſtürmiſch aufgeworfen worden wie in 
dieſem. Trotz der langen Dauer des Krieges kehrt die Offent— 
lichkeit, kehren die führenden Staatsmänner immer wieder 
zum Urſprung des Krieges, zur Schuld an dem Kriege zuruck. 
Durch die gegenſeitige Veröffentlichung der diplomatiſchen 
Aktenſtücke wird vor der Welt neben dem „Gottesgericht“ 
des Krieges förmlich noch ein Prozeß über den Krieg abge— 
führt. Und noch in keinem Kriege iſt während der Feind— 
ſeligkeiten die Frage des Friedens, eines dauernden Friedens 
fo erregt verhandelt und zum Gegenſtande der offiziellen 
Kundgebungen der Staatsmänner gemacht worden, wie in 
dieſem. Hundertzwanzig Jahre nachdem Kant den ewigen 
Frieden als das höchfte politiſche Gut bezeichnet hat — da— 
mals trotz ſeines Anſehens noch als vielfach verhöhnter 
Schwärmer —, iſt ſich die Menſchheit dieſes Gutes bewußt ge— 
worden und darüber klar, daß fie mit dieſem Kriege den hoͤch⸗ 
ſten Einſatz für feinen Gewinn gewagt hat. Alles, was an 
politiſchen Idealen heute die Gemüter bewegt, von der Offent⸗ 
lichkeit der Diplomatie bis zur Eindämmung der Ruͤſtungen, 
hat Kant vorweggenommen. Nur die von ihm geforderte 
Teilnahme der Philoſophen an dem Friedenswerk wird nicht 
begehrt. Die Philoſophen ſelbſt haben ſich dieſes ehrenvollen 
Amtes verluſtig erklärt, denn ſie ſind es, die heute die Sache 
des Krieges führen. Um ſo dringender iſt es, der Stimme 
jenes Philoſophen Gehör zu verſchaffen, deſſen Namen für 
alle Zeiten mit der Sache des ewigen Friedens verknüpft 
ſein wird. 

* 8 * 

Unſerer Ausgabe des Traktates „Zum ewigen Frieden“ liegt 
der Text der zweiten im Jahre 1796 in Königsberg bei 
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Friedrich Nicolovius erſchienenen neuen, vermehrten Auflage 
zugrunde. Dieſe Auflage weiſt — von kleinen textlichen Ab- 
weichungen abgeſehen — gegenüber der erſten im Jahre 1795 
in demſelben Verlag erſchienenen eine Vermehrung um den 
zweiten Zuſatz (Geheimartikel zum ewigen Frieden) auf. Die 
beigefügte Auswahl umfaßt zwei Vorboten des „Ewigen 
Friedens“: „Die Idee zu einer allgemeinen Geſchichte in welt— 
bürgerlicher Abſicht“ (erſchienen in der Berliniſchen Monats— 
ſchrift 1784) und den dritten Abſchnitt der im Jahre 1793 
in derſelben Zeitſchrift erſchienenen Abhandlung „Über den 
Gemeinſpruch: Das mag in der Theorie richtig ſein, taugt 
aber nicht für die Praxis“, ſowie den Beſchluß der „Meta— 
phyſiſchen Anfangsgründe der Rechtslehre“ (1797), in 
welchem die Gedanken des Friedenstraktates maͤchtig aus— 
klingen. 

Wien, im März 1917. 

Dr. Franz Kobler. 
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Zum ewigen Frieden 

b dieſe ſatiriſche Überſchrift auf dem Schilde jenes hol- 
ländifchen Gaſtwirts, worauf ein Kirchhof gemalt war, die 

Menſchen überhaupt, oder beſonders die Staatsoberhäup— 
ter, die des Krieges nie ſatt werden können, oder wohl gar nur 
die Philoſophen gelte, die jenen ſüßen Traum träumen, mag da— 
hingeſtellt fein. Das bedingt ſich aber der Verfaſſer des Gegen— 
wärtigen aus, daß, da der praktiſche Politiker mit dem theore— 
tiſchen auf dem Fuß ſteht, mit großer Selbſtgefälligkeit auf 

ihn als einen Schulweiſen herabzuſehen, der dem Staat, wel— 
cher von Erfahrungsgrundſätzen ausgehen müſſe, mit ſeinen 
ſachleeren Ideen keine Gefahr bringe, und den man immer 
ſeine elf Kegel auf einmal werfen laſſen kann, ohne daß ſich 
der weltkundige Staatsmann daran kehren darf, dieſer auch 
im Fall eines Streites mit jenem ſofern konſequent verfahren 
müſſe, hinter ſeinen auf gut Glück gewagten und öffentlich 
geäußerten Meinungen nicht Gefahr für den Staat zu wittern; 
— durch welche Clauſula ſalvatoria der Verfaſſer dieſes 

ſich dann hiermit in der beſten Form wider alle boͤsliche Aus— 
legung ausdrücklich verwahrt wiſſen will. 
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Erſter Abſchnitt, 
welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält 

1. „Es ſoll kein Friedensſchluß für einen ſolchen 
gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs 
zu einem künftigen Kriege gemacht worden.“ 

Denn alsdann wäre er ja ein bloßer Waffenſtillſtand, Auf: 
ſchub der Feindſeligkeiten, nicht Friede, der das Ende aller 
Hoſtilitäten bedeutet, und dem das Beiwort ewig anzuhängen 
ein ſchon verdächtiger Pleonasmus iſt. Die vorhandenen, ob— 
gleich jetzt vielleicht den Paziſzierenden ſelbſt noch nicht be⸗ 
kannten Urſachen zum künftigen Kriege ſind durch den Frie— 
densſchluß insgeſamt vernichtet; fie mögen auch aus archiva— 
riſchen Dokumenten mit noch ſo ſcharfſichtiger Ausſpähungs— 
geſchicklichkeit ausgeklaubt ſein. — Der Vorbehalt (reservatio 
mentalis) alter allererſt kuͤnftig auszudenkender Prätenſionen, 
deren kein Teil für jetzt Erwähnung tun mag, weil beide zu 
ſehr erfchöpft find, den Krieg fortzuſetzen, bei dem boͤſen Wil— 
len, die erſte günftige Gelegenheit zu dieſem Zweck zu benutzen, 
gehört zur Jeſuitenkaſuiſtik und iſt unter der Würde der Re— 
genten, ſowie die Willfährigkeit zu dergleichen Deduktionen 
unter der Wuͤrde eines Miniſters desſelben, wenn man die 
Sache, wie ſie an ſich ſelbſt iſt, beurteilt. — 
Wenn aber, nach aufgeklärten Begriffen der Staatsklugheit, 
in beſtändiger Vergrößerung der Macht, durch welche Mittel es 
auch ſei, die wahre Ehre des Staats geſetzt wird, fo fällt frei- 
lich jenes Urteil als ſchulmäßig und pe dantiſch in die Augen. 
2. „Es ſoll kein für ſich beſtehender Staatſklein oder 
groß, das gilt hier gleich viel) von einem andern 
Staate durch Erbung, Tauſch, Kauf oder Schenkung, 
erworben werden können.“ 

Ein Staat iſt nämlich nicht (wie etwa der Boden, auf dem 
er feinen Sitz hat) eine Habe (patrimonium). Er iſt eine Ge⸗ 
ſellſchaft von Menſchen, über die niemand anders, als er ſelbſt, 
zu gebieten und zu disponieren hat. Ihn aber, der ſelbſt als 
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Stamm feine eigene Wurzel hatte, als Pfropfreis einem an- 
dern Staate einzuverleiben, heißt ſeine Exiſtenz, als einer 
moraliſchen Perſon, aufheben und aus der letzteren eine 
Sache machen, und widerſpricht alſo der Idee des urſprüng— 
lichen Vertrags, ohne die ſich kein Recht über ein Volk denken 
läßt.“ In welche Gefahr das Vorurteil dieſer Erwerbungs— 
art Europa, denn die anderen Weltteile haben nie davon 
gewußt, in unſern bis auf die neueſten Zeiten gebracht habe, 
daß ſich nämlich auch Staaten einander heiraten konnten, tft 
jedermann bekannt, teils als eine neue Art von Induſtrie, ſich 
auch ohne Aufwand von Kräften durch Familienbündniſſe über- 
mächtig zu machen, teils auch auf ſolche Art den Länderbeſitz zu 
erweitern. Auch die Verdingung der Truppen eines Staats an 
einen andern, gegen einen nicht gemeinſchaftlichen Feind, iſt 
dahin zu zählen; denn die Untertanen werden dabei als nach 
Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht. 
3. „Stehende Heere (miles perpetuus) ſollen mit der 
Zeit ganz aufhören.” 

Denn ſie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg, 
durch die Bereitſchaft, immer dazu gerüſtet zu erſcheinen; reiz 
zen dieſe an, ſich einander in Menge der Gerüſteten, die keine 
Grenzen kennt, zu übertreffen, und, indem durch die darauf 
verwandten Koſten der Friede endlich noch drückender wird 
als ein kurzer Krieg, ſo ſind ſie ſelbſt Urſache von Angriffs— 
kriegen, um dieſe Laſt loszuwerden; wozu kommt, daß zum 
Töten oder getötet zu werden in Sold genommen zu ſein, einen 
Gebrauch von Menſchen als bloßen Maſchinen und Werk— 
zeugen in der Hand eines andern (des Staats) zu enthalten 
ſcheint, der ſich nicht wohl mit dem Rechte der Menſchheit in 
unſerer eigenen Perſon vereinigen läßt.“ Ganz anders iſt es 

* Ein Erbreich iſt nicht ein Staat, der von einem andern Staate, ſondern 
deſſen Recht zu regieren an eine andere phyſiſche Perſon vererbt werden kann. 
Der Staat erwirbt alsdann einen Regenten, nicht dieſer als ein ſolcher (d. i. 
der ſchon ein anderes Reich befist) den Staat. 
* So antwortete ein bulgariſcher Fürſt dem griechiſchen Kaiſer, der den 
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mit der freiwilligen periodiſch vorgenommenen Übung der 
Staatsbürger in Waffen bewandt, ſich und ihr Vaterland da⸗ 
durch gegen Angriffe von außen zu ſichern. — Mit der An⸗ 
häufung eines Schatzes würde es ebenſo gehen, daß er, von 
andern Staaten als Bedrohung mit Krieg angeſehen, zu zu⸗ 
vorkommenden Angriffen nötigte (weil unter den drei Mächten, 
der Heeresmacht, der Bundes macht und der Geldmacht, 

die letztere wohl das zuverläffigfte Kriegswerkzeug fein dürfte), 
wenn nicht die Schwierigkeit, die Größe desſelben zu erforſchen, 
dem entgegenſtände. 
4. „Es ſollen keine Staatsſchulden in Beziehung auf 
äußere Staatshändel gemacht werden.“ 

Zum Behuf der Landesökonomie (der Wegebeſſerung, neuer 
Anſiedelungen, Anſchaffung der Magazine für beſorgliche Miß⸗ 
wachsjahre uſw.), außerhalb oder innerhalb dem Staate Hilfe zu 
ſuchen, iſt dieſe Hilfsquelle unverdächtig. Aber als entgegenwir— 
kende Maſchine der Mächte gegeneinander, iſt ein Kreditſyſtem 
ins Unabſehliche anwachſender und doch immer für die gegen- 
wärtige Forderung (weil ſie doch nicht von allen Gläubigern 
auf einmal geſchehen wird) geficherter Schulden — die finn: 
reiche Erfindung eines handeltreibenden Volks in dieſem Jahr— 
hundert —, eine gefährliche Geldmacht, nämlich ein Schatz 
zum Kriegführen, der die Schätze aller andern Staaten zu⸗ 
ſammengenommen übertrifft, und nur durch den einmal be— 
vorſtehenden Ausfall der Taxen (der doch auch durch die Be— 
lebung des Verkehrs, vermittelſt der Rückwirkung auf Induſtrie 
und Erwerb, noch lange hingehalten wird) erſchöpft werden 
kann. Dieſe Leichtigkeit Krieg zu führen, mit der Neigung der 
Machthabenden dazu, welche der menſchlichen Natur einge- 
artet zu ſein ſcheint, verbunden, iſt alſo ein großes Hindernis 
des ewigen Friedens, welches zu verbieten um deſto mehr ein 

Zwiſt mit ihm nicht durch Vergießung des Bluts ſeiner Untertanen, ſondern 
gutmütigerweiſe durch einen Zweikampf abmachen wollte: „Ein Schmied, der 
Zangen hat, wird das glühende Eiſen aus den Kohlen nicht mit den Händen 
herausnehmen.“ (Dieſe Anmerkung fehlt in der zweiten Auflage.) 
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Präliminarartifel desſelben fein müßte, weil der endlich doch 
unvermeidliche Staatsbankerott manche andere Staaten un- 
verſchuldet in den Schaden mit verwickeln muß, welches eine 
öffentliche Läſion der letzteren ſein würde. Mithin find wenig— 
ſtens andere Staaten berechtigt, ſich gegen einen ſolchen und 
deſſen Anmaßungen zu verbünden. 
5. „Kein Staat ſoll ſich in die Verfaſſung und Re— 
gierung eines andern Staats gewalttätig ein— 
miſchen.“ 

Denn was kann ihn dazu berechtigen? Etwa das Skandal, 
was er den Untertanen eines andern Staats gibt? Es kann 
dieſer vielmehr, durch das Beiſpiel der großen Übel, die ſich 
ein Volk durch feine Geſetzloſigkeit zugezogen hat, zur War- 
nung dienen; und überhaupt iſt das böſe Beiſpiel, was eine 
freie Perſon der andern gibt, (als scandalum acceptum) keine 
Läſion derſelben. — Dahin würde zwar nicht zu ziehen fein, 
wenn ein Staat ſich durch innere Verunreinigung in zwei 
Teile ſpaltete, deren jeder für ſich einen beſonderen Staat 
vorſtellt, der auf das Ganze Anſpruch macht; wo einem der— 
ſelben Beiſtand zu leiſten einem äußern Staat nicht für Ein⸗ 
miſchung in die Verfaſſung des andern (denn es iſt alsdann 
Anarchie) angerechnet werden könnte. Solange aber dieſer 
innere Streit noch nicht entſchieden iſt, würde dieſe Ein— 
miſchung äußerer Mächte Verletzung der Rechte eines nur mit 
ſeiner inneren Krankheit ringenden, von keinem andern ab— 
hängigen Volks, ſelbſt alſo ein gegebenes Skandal ſein und 
die Autonomie aller Staaten unſicher machen. 
6. „Es ſoll ſich kein Staat im Kriege mit einem ans 
dern ſolche Feindſeligkeiten erlauben, welche das 
wechſelſeitige Zutrauen im künftigen Frieden un— 
möglich machen müſſen, als da find: Anſtellung der 
Meuchelmörder (percussores), Giftmiſcher (venefi- 
ei), Brechung der Kapitulation, Anſtiftung des Ver— 

rats (perduellio) in dem bekriegten Staat etc.” 
Das ſind ehrloſe Stratagemen. Denn irgendein Vertrauen 
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auf die Denkungsart des Feindes muß mitten im Kriege noch 
übrigbleiben, weil ſonſt auch kein Friede abgeſchloſſen wer— 
den könnte und die Feindſeligkeit in einen Ausrottungskrieg 
(bellum internecinum) ausſchlagen würde; da der Krieg doch 
nur das traurige Notmittel im Naturzuſtande iſt (wo kein 
Gerichtshof vorhanden iſt, der rechtskräftig urteilen könnte), 
durch Gewalt ſein Recht zu behaupten; wo keiner von beiden 
Teilen für einen ungerechten Feind erklärt werden kann (weil 

das ſchon einen Richterausſpruch vorausſetzt), ſondern der 
Ausſchlag desſelben (gleich als vor einem ſogenannten Got— 
tesgerichte) entſcheidet, auf weſſen Seite das Recht iſt; zwi— 
ſchen Staaten aber ſich kein Beſtrafungskrieg (bellum puni— 
tivum) denken läßt (weil zwiſchen ihnen kein Verhältnis eines 
Oberen zu einem Untergebenen ftattfindet). — Woraus denn 
folgt: daß ein Ausrottungskrieg, wo die Vertilgung beide 
Teile zugleich, und mit dieſer auch alles Rechts treffen kann, 
den ewigen Frieden nur auf dem großen Kirchhofe der Men— 
ſchengattung ſtattfinden laſſen würde. Ein ſolcher Krieg alſo, 
mithin auch der Gebrauch der Mittel, die dahin führen, muß 
ſchlechterdings unerlaubt ſein. — Daß aber die genannten 
Mittel unvermeidlich dahin führen, erhellet daraus: daß jene 
hölliſchen Künſte, da fie an ſich ſelbſt niederträchtig find, wenn 
ſie in Gebrauch gekommen, ſich nicht lange innerhalb der Grenze 
des Krieges halten, wie etwa der Gebrauch der Spione (uti 
exploratoribus), wo nur die Ehrloſigkeit anderer (die nun 
einmal nicht ausgerottet werden kann) benutzt wird, ſondern 
auch in den Friedenszuſtand übergehen und ſo die Abſicht 
desſelben gänzlich vernichten würden. 
Obgleich die angeführten Geſetze objektiv, d. i. in der Inten⸗ 
tion der Machthabenden, lauter Verbotgeſetze (leges prohi— 
bitivae) ſind, ſo ſind doch einige derſelben von der ſtrengen, 
ohne Unterſchied der Umſtände geltenden Art (leges strictae), 
die ſofort auf Abſchaffung dringen (wie Nr. 1, 5, 6), andere 
aber (wie Nr. 2, 3, 4), die zwar nicht als Ausnahmen von 
der Rechtsregel, aber doch in Rückſicht auf die Ausuͤbung 
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derſelben, durch die Umſtände, ſubjektiv für die Befugnis 

erweiternd (leges latae), und Erlaubniſſe enthalten, die Voll⸗ 
führung aufzuſchieben, ohne doch den Zweck aus den Augen 
zu verlieren, der dieſen Aufſchub, z. B. der Wiedererſtat— 
tung der gewiſſen Staaten, nach Nr. 2, entzogenen Freiheit, 
nicht auf den Nimmertag (wie Auguſt zu verſprechen pflegte, 
ad calendas graecas) auszuſetzen, mithin nicht die Nichter- 
ſtattung, ſondern nur, damit ſie nicht übereilt und ſo der 
Abſicht ſelbſt zuwider geſchehe, die Verzögerung erlaubt. 
Denn das Verbot betrifft hier nur die Erwerbungsart, 
die fernerhin nicht gelten ſoll, aber nicht den Beſitzſtand, 
der, ob er zwar nicht den erforderlichen Rechtstitel hat, doch 
zu feiner Zeit (der putativen Erwerbung), nach der damaligen 
öffentlichen Meinung, von allen Staaten für rechtmäßig ge— 
halten wurde.“ 

Ob es außer dem Gebot (leges praeceptivae), und Verbot (leges pro- 
hibitivae), noch Erlaubnisgeſetze (leges permissivae) der reinen Ver— 
nunft geben könne, iſt bisher nicht ohne Grund bezweifelt worden. Denn Ge— 
ſetze überhaupt enthalten einen Grund objektiver und praktiſcher Notwendig— 
keit, Erlaubnis aber einen der praktiſchen Zufälligkeit gewiſſer Handlungen; 
mithin würde ein Erlaubnisgeſetz Nötigung zu einer Handlung, zu dem, 
wozu jemand nicht genötigt werden kann, enthalten, welches, wenn das 
Objekt des Geſetzes in beiderlei Beziehung einerlei Bedeutung hätte, ein 
Widerſpruch fein würde. - Nun geht aber hier im Erlaubnisgeſetze das vor: 
ausgeſetzte Verbot nur auf die künftige Erwerbungsart eines Rechts (3. B. durch 
Erbſchaft), die Befreiung aber von dieſem Verbot, d. i. die Erlaubnis, auf 
den gegenwärtigen Beſitzſtand, welcher letztere, im Überſchritt aus dem Natur⸗ 
zuſtande in den bürgerlichen, als ein, obwohl unrechtmäßiger, dennoch ehr— 
licher Beſitz (possessio putativa) nach einem Erlaubnisgeſetze des Natur— 
rechts noch fernerhin fortdauern kann, obgleich ein putativer Beſi, ſobald als 
er als ein ſolcher erkannt worden, im Naturzuſtande, imgleichen eine ähnliche 
Erwerbungsart im nachmaligen bürgerlichen (nach geſchehenem Überfchritt) 
verboten iſt, welche Befugnis des fortdauernden Beſitzes nicht ſtattfinden 
würde, wenn eine ſolche vermeintliche Erwerbung im bürgerlichen Zuſtande 
geſchehen wäre; denn da würde er, als Läſion, ſofort nach Entdeckung ſeiner 
Unrechtmäßigkeit aufhören müſſen. 
Ich habe hiemit nur beiläufig die Lehrer des Naturrechts auf den Begriff 
einer lex permissiva, welcher ſich einer ſyſtematiſch-einteilenden Vernunft 
von ſelbſt darbietet, aufmerkſam machen wollen; vornehmlich, da im Zivil— 
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geſetze (ſtatuariſchen) öfters davon Gebrauch gemacht wird, nur mit dem 
Unterſchiede, daß das Verbotgeſetz für ſich allein daſteht, die Erlaubnis aber 
nicht als einſchränkende Bedingung (wie es ſollte) in jenes Geſetz mit hinein⸗ 
gebracht, ſondern unter die Ausnahmen geworfen wird. Da heißt es dann: 
dieſes oder jenes wird verboten: es ſei denn Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, und ſo 
weiter ins Unabſehliche, wo die Erlaubniſſe nur zufälligerweiſe, nicht nach 
einem Prinzip, ſondern durch Herumtappen unter vorkommenden Fällen, zum 
Geſetz hinzukommen; denn ſonſt hätten die Bedingungen in die Formel 
des Verbotsgeſetzes mit hineingebracht werden müſſen, wodurch es dann 
zugleich ein Erlaubnisgeſetz geworden wäre. - Es iſt daher zu bedauern, daß 
die ſinnreiche, aber unaufgelöſt gebliebene Preisaufgabe des ebenſo weiſen 
als fcharffinnigen Herrn Grafen von Windiſchgrätz, welche gerade auf 
das letztere drang, ſo bald verlaſſen worden. Denn die Möglichkeit einer 
ſolchen (der mathematiſchen ähnlichen) Formel iſt der einzige echte Probier⸗ 
ſtein einer konſequent bleibenden Geſetzgebung, ohne welche das ſogenannte 
ius certum immer ein frommer Wunſch bleiben wird. - Sonft wird man 
bloß generale Geſetze (die im allgemeinen gelten), aber keine univer- 
ſalen (die allgemein gelten) haben, wie es doch der Begriff eines Geſetzes 
zu erfordern ſcheint. 
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Zweiter Abſchnitt, 
welcher die Definitivartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält 

Der Friedenszuſtand unter Menſchen, die nebeneinander leben, 

iſt kein Naturftand (status naturalis), der vielmehr ein Zuſtand 

des Krieges iſt, d. i. wenngleich nicht immer ein Ausbruch der 
Feindſeligkeiten, doch immerwährende Bedrohung mit denſel— 
ben. Er muß alſo geſtiftet werden; denn die Unterlaſſung 
der letzteren iſt noch nicht Sicherheit dafür, und, ohne daß ſie 
einem Nachbar von dem andern geleiſtet wird (welches aber 

nur in einem geſetzlichen Zuſtande geſchehen kann), kann 
jener dieſen, welchen er dazu aufgefordert hat, als einen 

Feind behandeln.“ 

* Gemeiniglich nimmt man an, daß man gegen niemand feindlich verfahren 
dürfe, als nur, wenn er mich ſchon tätig lädiert hat, und das iſt auch ganz 
richtig, wenn beide im bürgerlich-geſetzlichen Zuſtande ſind. Denn da— 
durch, daß dieſer in denſelben getreten iſt, leiſtet er jenem (vermittelſt der 
Obrigkeit, welche über beide Gewalt hat) die erforderliche Sicherheit. Der 
Menſch aber (oder das Volk) im bloßen Naturſtande benimmt mir dieſe 
Sicherheit und lädiert mich ſchon durch eben dieſen Zuſtand, in dem er neben 
mir iſt, obgleich nicht tätig (facto), doch durch die Geſetzloſigkeit ſeines Zu— 
ſtandes (statu iniusto), wodurch ich beſtändig von ihm bedroht werde, und 
ich kann ihn nötigen, entweder mit mir in einen gemeinſchaftlich-geſetzlichen 
Zuſtand zu treten, oder aus meiner Nachbarſchaft zu weichen. Das Poſtulat 
alſo, was allen folgenden Artikeln zugrunde liegt, iſt: Alle Menſchen, die 
aufeinander wechſelſeitig einfließen können, müſſen zu irgendeiner bürgerlichen 
Verfaſſung gehören. 
Alle rechtliche Verfaſſung aber iſt, was die Perſonen betrifft, die darin ſtehen, 
1) die nach dem Staats bürgerrecht der Menſchen, in einem Volk (ius 
civitatis), 
2) nach dem Völkerrecht der Staaten in Verhältnis gegeneinander (ius 
gentium), 
3) die nach dem Weltbürgerrecht, ſofern Menſchen und Staaten, in 
äußerem aufeinander einfließendem Verhältnis ſtehend, als Bürger eines all— 
gemeinen Menſchenſtaats anzuſehen find (ius cosmopoliticum). - Diefe 
Einteilung iſt nicht willkürlich, ſondern notwendig in Beziehung auf die Idee 
vom ewigen Frieden. Denn wenn nur einer von dieſen im Verhältniſſe des 
phyſiſchen Einfluſſes auf den andern, und doch im Naturſtande wäre, ſo würde 
damit der Zuſtand des Krieges verbunden ſein, von dem befreit zu werden 
hier eben die Abſicht iſt. 
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Erſter Definitivartikel zum ewigen Frieden 

Die bürgerliche Verfaſſung in jedem Staate ſoll republikaniſch ſein 

Die erſtlich nach Prinzipien der Freiheit der Glieder einer 
Geſellſchaft (als Menſchen), zweitens nach Grundſätzen der 
Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinſamen Geſetz— 

| gebung (als Untertanen), und drittens, die nach dem Geſetz 
| der Gleichheit derſelben (als Staatsbürger) geftiftete 
| Verfaſſung — die einzige, welche aus der Idee des urſprüng— 
| lichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Geſetzgebung 
| eines Volks gegründet fein muß - ift die republikaniſche.“ 

| * Rechtliche (mithin äußere) Freiheit kann nicht, wie man wohl zu 
ö tun pflegt, durch die Befugnis definiert werden: „Alles zu tun, was man will, 
N wenn man nur keinem Unrecht tut.“ Denn was heißt Befugnis? Die 

Möglichkeit einer Handlung, ſofern man dadurch keinem Unrecht tut. Alſo 
würde die Erklärung fo lauten: „Freiheit iſt die Möglichkeit der Hand: 
lungen, dadurch man keinem Unrecht tut. Man tut keinem Unrecht (man 
mag auch tun, was man will), wenn man nur keinem Unrecht tut“; folg⸗ 

J lich iſt es leere Tautologie. Vielmehr iſt meine äußere (rechtliche) Frei— 
N heit fo zu erklären: fie ift die Befugnis, keinen äußeren Geſetzen zu 

gehorchen, als zu denen ich meine Beiſtimmung habe geben können. - Ebenſo 
9 iſt äußere (rechtliche) Gleichheit in einem Staate dasjenige Verhält⸗ 
f nis der Staatsbürger, nach welchem keiner den andern wozu rechtlich 

verbinden kann, ohne daß er ſich zugleich dem Geſetz unterwirft, von 
dieſem wechſelſeitig auf dieſelbe Art auch verbunden werden zu können. 
(Vom Prinzip der rechtlichen Abhängigkeit, da dieſes ſchon in dem Be— 
griffe einer Staatsverfaſſung überhaupt liegt, bedarf es keiner Erklärung). — 
Die Gültigkeit dieſer angeborenen, zur Menſchheit notwendig gehörenden und 
unveräußerlichen Rechte wird durch das Prinzip der rechtlichen Verhältniſſe 
des Menſchen ſelbſt zu höheren Weſen (wenn er ſich ſolche denkt) beſtätigt 
und erhoben, indem er ſich nach eben denſelben Grundſätzen auch als Staats— 
bürger einer überſinnlichen Welt vorſtellt.- Denn was meine Freiheit be 
trifft, fo habe ich, ſelbſt in Anſehung der göttlichen, von mir durch bloße Ver⸗ 
nunft erkennbaren Geſetze, keine Verbindlichkeit, als nur ſofern ich dazu ſelber 
habe meine Beiſtimmung geben können (denn durchs Freiheitsgeſetz meiner 
eigenen Vernunft mache ich mir allererſt einen Begriff vom göttlichen Willen). 
Was in Anſehung des erhabenſten Weltweſens außer Gott, welches ich mir 
etwa denken möchte (einen großen Non), das Prinzip der Gleichheit be— 
trifft, ſo iſt kein Grund da, warum ich, wenn ich in meinem Poſten meine 
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Dieſe ift alſo, was das Recht betrifft, an fich ſelbſt diejenige, 

welche allen Arten der bürgerlichen Konſtitution urſprünglich 
zugrunde liegt; und nun iſt nur die Frage: ob ſie auch die 
einzige iſt, die zum ewigen Frieden hinführen kann? 
Nun hat aber die republikaniſche Verfaſſung, außer der Lauter— 
keit ihres Urſprungs, aus dem reinen Quell des Rechtsbe— 
griffs entſprungen zu ſein, noch die Ausſicht in die gewünſchte 
Folge, nämlich den ewigen Frieden; wovon der Grund die— 
fer iſt. — Wenn (wie es in dieſer Verfaſſung nicht anders 
ſein kann) die Beiſtimmung der Staatsbürger dazu erfordert 
wird, um zu beſchließen, „ob Krieg ſein ſolle oder nicht“, ſo 

iſt nichts natürlicher, als daß, da ſie alle Drangſale des 
Krieges über ſich ſelbſt beſchließen müßten (als da find: ſelbſt⸗ 
zu fechten; die Koſten des Krieges aus ihrer eigenen Habe 
herzugeben; die Verwuͤſtung, die er hinter ſich laßt, kümmer— 
lich zu verbeſſern; zum Übermaße des Übels endlich noch eine, 
den Frieden ſelbſt verbitternde, nie [wegen naher immer neuer 

Pflicht tue, wie jener Aon es in dem ſeinigen, mir bloß die Pflicht zu ge— 
horchen, jenem aber das Recht zu befehlen zukommen ſolle. - Daß dieſes 
Prinzip der Gleichheit nicht (ſo wie das der Freiheit) auch auf das Ver— 
hältnis zu Gott paßt, davon iſt der Grund dieſer, weil dieſes Weſen das 
einzige iſt, bei dem der Pflichtbegriff aufhört. 
Was aber das Recht der Gleichheit aller Staatsbürger, als Untertanen, be— 
trifft, fo kommt es in Beantwortung der Frage von der Zuläſſigkeit des Erb— 
adels allein darauf an: „Ob der vom Staat zugeſtandene Rang (eines 
Untertans vor dem andern) vor dem Verdienſt, oder dieſes vor jenem vor— 
hergehen müſſe.“ - Nun iſt offenbar: daß, wenn der Rang mit der Geburt 
verbunden wird, es ganz ungewiß iſt, ob das Verdienſt (Amtsgeſchicklichkeit 
und Amtstreue) auch folgen werde; mithin iſt es ebenſoviel, als ob er ohne 
alles Verdienſt dem Begünſtigten zugeſtanden würde (Befehlshaber zu ſein); 
welches der allgemeine Volkswille in einem urſprünglichen Vertrage (der 
doch das Prinzip aller Rechte iſt) nie beſchließen wird. Denn ein Edelmann 
iſt darum nicht ſofort ein edler Mann. - Was den Amtsadel (wie man 
den Rang einer höheren Magiſtratur nennen könnte, und den man ſich durch 
Verdienſte erwerben muß) betrifft, ſo klebt der Rang da nicht, als Eigentum, 
an der Perſon, ſondern am Poſten, und die Gleichheit wird dadurch nicht 
verletzt; weil, wenn jene ihr Amt niederlegt, ſie zugleich den Rang ablegt 
und unter das Volk zurücktritt. - 



Kriege] zu tilgende Schuldenlaft felbft zu übernehmen), fie 
ſich ſehr bedenken werden, ein fo ſchlimmes Spiel anzufangen. 
Dahingegen in einer Verfaſſung, wo der Untertan nicht 
Staatsbürger, die alſo nicht republikaniſch iſt, es die unbe— 
denklichſte Sache von der Welt iſt, weil das Oberhaupt nicht 
Staatsgenoſſe, ſondern Staatseigentümer iſt, an feinen Ta- 
feln, Jagden, Luſtſchlöſſern, Hoffeſten u. dgl. durch den Krieg 
nicht das mindeſte einbüßt, dieſen alſo wie eine Art von Luſt— 
partie aus unbedeutenden Urſachen beſchließen, und der An— 
ſtändigkeit wegen dem dazu allezeit fertigen diplomatiſchen 
Korps die Rechtfertigung desſelben gleichgültig überlaſſen kann. 

* * 

Damit man die republifanifche Verfaſſung nicht (wie ge— 
meiniglich geſchieht) mit der demokratiſchen verwechſele, muß 
folgendes bemerkt werden. Die Formen eines Staats (civitas) 
können entweder nach dem Unterſchiede der Perſonen, welche 
die oberſte Staatsgewalt innehaben, oder nach der Regie— 
rungsart des Volks durch ſein Oberhaupt, er mag ſein, 
welcher er wolle, eingeteilt werden; die erſte heißt eigentlich 

die Form der Beherrſchung (forma imperii), und es find 
nur drei derſelben möglich, wo nämlich entweder nur einer, 
oder einige unter ſich verbunden, oder alle zuſammen, welche 
die bürgerliche Geſellſchaft ausmachen, die Herrſchergewalt 
beſitzen (Autokratie, Ariſtokratie und Demokratie, Für⸗ 
ſtengewalt, Adelsgewalt und Volksgewalt). Die zweite iſt die 
Form der Regierung (forma regiminis), und betrifft die auf 

die Konſtitution (den Akt des allgemeinen Willens, wodurch 
die Menge ein Volk wird) gegründete Art, wie der Staat von 
ſeiner Machtvollkommenheit Gebrauch macht: und iſt in dieſer 
Beziehung entweder republikaniſch oder deſpotiſch. Der 
Republikanis mus iſt das Staatsprinzip der Abſonderung 
der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der geſetz— 
gebenden; der Deſpotismus iſt das der eigenmächtigen Voll- 
ziehung des Staats von Geſetzen, die er ſelbſt gegeben hat, 
mithin der oͤffentliche Wille, ſofern er von dem Regenten als 
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fein Privatwille gehandhabt wird. — Unter den drei Staats: 
formen ift die der Demokratie, im eigentlichen Verſtande 
des Worts, notwendig ein Deſpotis mus, weil ſie eine exe— 
kutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wider 
einen (der alſo nicht mit einſtimmt), mithin alle, die doch nicht 
alle ſind, beſchließen; welches ein Widerſpruch des allgemeinen 
Willens mit ſich ſelbſt und mit der Freiheit iſt 
Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräſentativ iſt, 
iſt eigentlich eine Unf orm, weil der Geſetzgeber in einer und 
derſelben Perſon zugleich Vollſtrecker ſeines Willens (ſo wenig, 
wie das allgemeine des Oberſatzes in einem Vernunftſchluſſe 
zugleich die Subſumtion des beſondern unter jenem im Unter— 

ſatze) ſein kann, und, wenngleich die zwei andern Staats— 
verfaſſungen ſofern immer fehlerhaft ſind, daß ſie einer ſol— 
chen Regierungsart Raum geben, ſo iſt es bei ihnen doch 
wenigſtens möglich, daß fie eine dem Geiſte eines repräfen- 
tativen Syſtems gemäße Regierungsart annähmen, wie etwa 
Friedrich II. wenigſtens ſagte: er ſei bloß der oberſte Diener 
des Staats“, dahingegen die demokratiſche es unmöglich 
macht, weil alles da Herr fein will. - Man kann daher fagen: 
je kleiner das Perſonale der Staatsgewalt (die Zahl der Herr— 
ſcher), je größer dagegen die Repräſentation derſelben, deſto 
mehr ſtimmt die Staatsverfaſſung zur Möglichkeit des Re— 
publikanismus, und fie kann hoffen, durch allmähliche Refor— 

men ſich dazu endlich zu erheben. Aus dieſem Grunde iſt es 
in der Ariſtokratie ſchon ſchwerer als in der Monarchie, in 

* Man hat die hohen Benennungen, die einem Beherrſcher oft beigelegt 
werden (die eines göttlichen Geſalbten, eines Verweſers des göttlichen Willens 
auf Erden und Stellvertreters desſelben), als grobe, ſchwindlig machende 
Schmeicheleien oft getadelt; aber mich dünkt ohne Grund. Weit gefehlt, 
daß ſie den Landesherrn ſollten hochmütig machen, ſo müſſen ſie ihn vielmehr 
in ſeiner Seele demütigen, wenn er Verſtand hat (welches man doch voraus— 
ſetzen muß) und es bedenkt, daß er ein Amt übernommen habe, was für einen 
Menſchen zu groß iſt, nämlich das Heiligſte, was Gott auf Erden hat, das 
Recht der Menſchen zu verwalten, und dieſem Augapfel Gottes irgend— 
worin zu nahe getreten zu ſein, jederzeit in Beſorgnis ſtehen muß. 
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der Demokratie aber unmöglich anders, als durch gewaltfame 
Revolution zu dieſer einzigen vollkommen rechtlichen Ber: 
faſſung zu gelangen. Es iſt aber an der Regierungsart“ 
dem Volk ohne alle Vergleichung mehr gelegen, als an der 
Staatsform (wiewohl auch auf dieſer ihre mehrere oder min— 
dere Angemeſſenheit zu jenem Zwecke ſehr viel ankommt). Zu 
jener aber, wenn ſie dem Rechtsbegriffe gemäß ſein ſoll, ge— 

hört das repräſentative Syſtem, in welchem allein eine re— 
publikaniſche Regierungsart möglich, ohne welches fie (die 
Verfaſſung mag fein, welche fie wolle) deſpotiſch und gewalt— 
tätig iſt. Keine der alten ſogenannten Republiken hat dieſes 
gekannt, und ſie mußten ſich darüber auch ſchlechterdings in 
den Deſpotismus auflöfen, der unter der Obergewalt eines 

einzigen noch der erträglichſte unter allen iſt. 

* Mallet du Pan rühmt in ſeiner genietönenden, aber hohlen und ſachleeren 
Sprache: nach vieljähriger Erfahrung endlich zur Überzeugung von der Wahr: 
heit des bekannten Spruchs des Pope gelangt zu ſein: „Laß über die beſte 
Regierung Narren ſtreiten; die beſtgeführte iſt die beſte.“ Wenn das ſo viel 
ſagen ſoll: die am beſten geführte Regierung iſt am beſten geführt, ſo hat er, 
nach Swifts Ausdruck, eine Nuß aufgebiſſen, die ihn mit einer Made be— 
lohnte; ſoll es aber bedeuten, ſie ſei auch die beſte Regierungsart, d. i. Staats⸗ 
verfaſſung, fo iſt es grundfalſch; denn Exempel von guten Regierungen be 
weiſen nichts für die Regierungsart. - Wer hat wohl beſſer regiert als ein 
Titus und Marcus Aurelius, und doch hinterließ der eine einen Do— 
mitian, der andere einen Commodus zu Nachfolgern; welches bei einer 
guten Staatsverfaſſung nicht hätte geſchehen können, da ihre Untauglichkeit 
zu dieſem Poſten früh genug bekannt war, und die Macht des Beherrſchers 
auch hinreichend war, um fie auszuſ chließen. 

28 



Zweiter Definitivartikel zum ewigen Frieden 

Das Völkerrecht ſoll auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet 
ſein 

Volker, als Staaten, können wie einzelne Menſchen beur— 
teilt werden, die ſich in ihrem Naturzuſtande (d. i. in der Un- 
abhängigkeit von äußern Geſetzen) ſchon durch ihr Nebenein— 
anderſein lädieren, und deren jeder, um ſeiner Sicherheit 
willen, von dem andern fordern kann und ſoll, mit ihm in eine 

der bürgerlichen ähnliche Verfaſſung zu treten, wo jedem ſein 
Recht geſichert werden kann. Dies wäre ein Völkerbund, 
der aber gleichwohl kein Völkerſtaat ſein müßte. Darin aber 
wäre ein Widerſpruch; weil ein jeder Staat das Verhältnis 
eines Oberen Geſetzgebenden) zu einem Unteren (Ge— 
horchenden, nämlich dem Volk) enthält, viele Völker aber in 
einem Staat nur ein Volk ausmachen würden, welches (da 
wir hier das Recht der Völker gegeneinander zu erwägen 
haben, ſofern ſie ſo viel verſchiedene Staaten ausmachen, und 
nicht in einem Staat zuſammenſchmelzen ſollen) der Voraus— 
ſetzung widerſpricht. 

Gleichwie wir nun die Anhänglichkeit der Wilden an ihre 
geſetzloſe Freiheit, ſich lieber unaufhörlich zu balgen, als ſich 
einem geſetzlichen, von ihnen ſelbſt zu konſtituierenden Zwange 
zu unterwerfen, mithin die tolle Freiheit der vernünftigen 

vorzuziehen, mit tiefer Verachtung anſehen und als Rohig— 
keit, Ungeſchliffenheit und viehiſche Abwürdigung der Menſch— 
heit betrachten, ſo, ſollte man denken, müßten geſittete Völker 
(jedes für ſich zu einem Staat vereinigt) eilen, aus einem ſo 

verworfenen Zuſtande je eher deſto lieber herauszukommen. 
Statt deſſen aber ſetzt vielmehr jeder Staat ſeine Majeſtät 
(denn Volksmajeſtät iſt ein ungereimter Ausdruck) gerade 
darin, gar keinem äußeren geſetzlichen Zwange unterworfen 
zu ſein, und der Glanz ſeines Oberhauptes beſteht darin, 
daß ihm, ohne daß er ſich eben ſelbſt in Gefahr ſetzen darf, 
viele Tauſende zu Gebot ſtehen, ſich für eine Sache, die ſie 
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nichts angeht, aufopfern zu laſſen“, und der Unterſchied der 
europäifchen Wilden von den amerifanifchen beſteht haupt⸗ 
ſächlich darin, daß, da manche Stämme der letzteren von 
ihren Feinden gänzlich find gegeſſen worden, die erſteren ihre 
Überwundenen beſſer zu benutzen wiſſen, als fie zu verſpeiſen, 
und lieber die Zahl ihrer Untertanen, mithin auch die Menge 
der Werkzeuge zu noch ausgebreiteteren Kriegen durch ſie zu 
vermehren wiſſen. 
Bei der Bösartigkeit der menſchlichen Natur, die ſich im 
freien Verhältnis der Völker unverhohlen blicken läßt Cin- 
deſſen daß fie im bürgerlich-geſetzlichen Zuſtande durch den 
Zwang der Regierung ſich ſehr verſchleiert), iſt es doch ſehr 
zu verwundern, daß das Wort Recht aus der Kriegspolitik 
noch nicht als pedantiſch ganz hat verwieſen werden können, 
und ſich noch kein Staat erkühnet hat, ſich für die letztere 
Meinung öffentlich zu erklären; denn noch werden Hugo 
Grotius, Pufendorf, Vattel u. a. m. (lauter leidige 

Tröſter), obgleich ihr Kodex, philoſophiſch oder diplomatiſch 
abgefaßt, nicht die mindeſte geſetzliche Kraft hat, oder auch 
nur haben kann (weil Staaten als ſolche nicht unter einem 
gemeinſchaftlichen äußeren Zwange ſtehen), immer treuherzig 
zur Rechtfertigung eines Kriegsangriffs angeführt, ohne 
daß es ein Beiſpiel gibt, daß jemals ein Staat durch mit 
Zeugniſſen ſo wichtiger Männer bewaffnete Argumente wäre 
bewogen worden, von feinem Vorhaben abzuftehen. — Dieſe 
Huldigung, die jeder Staat dem Rechtsbegriffe (wenigſtens 
den Worten nach) leiſtet, beweiſt doch, daß eine noch größere, 
obzwar zurzeit ſchlummernde, moraliſche Anlage im Menſchen 
anzutreffen ſei, über das böſe Prinzip in ihm (was er nicht 
ableugnen kann) doch einmal Meiſter zu werden, und dies 
auch von andern zu hoffen; denn ſonſt würde das Wort 

* So gab ein bulgariſcher Fürſt dem griechiſchen Kaiſer, der gutmütiger⸗ 
weiſe ſeinen Streit mit ihm durch einen Zweikampf ausmachen wollte, zur 
Antwort: „Ein Schmied, der Zangen hat, wird das glühende Eiſen aus den 
Kohlen nicht mit ſeinen Händen herauslangen.“ 
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Recht den Staaten, die ſich einander befehden wollen, nie 
in den Mund kommen, es ſei denn, bloß um ſeinen Spott 
damit zu treiben, wie jener galliſche Fürſt es erklärte: „Es 
iſt der Vorzug, den die Natur dem Stärkern über den Schwä— 
chern gegeben hat, daß dieſer ihm gehorchen ſoll.“ 
Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie, wie bei 
einem äußern Gerichtshofe, der Prozeß, ſondern nur der 
Krieg fein kann, durch dieſen aber und feinen günſtigen Aus- 
ſchlag, den Sieg, das Recht nicht entſchieden wird, und 
durch den Friedensvertrag zwar wohl dem diesmaligen 

Kriege, aber nicht dem Kriegszuſtande (immer zu einem neuen 
Vorwand zu finden) ein Ende gemacht wird (den man auch 
nicht geradezu für ungerecht erklären kann, weil in dieſem 
Zuſtande jeder in ſeiner eigenen Sache Richter iſt), gleich— 
wohl aber von Staaten, nach dem Völkerrecht, nicht eben 
das gelten kann, was von Menſchen im geſetzloſen Zuſtande 
nach dem Naturrecht gilt, „aus dieſem Zuſtande heraus— 
gehen zu ſollen“ (weil ſie als Staaten innerlich ſchon eine 
rechtliche Verfaſſung haben und alſo dem Zwange anderer, 
ſie nach ihren Rechtsbegriffen unter eine erweiterte geſetzliche 
Verfaſſung zu bringen, entwachſen ſind), indeſſen daß doch 
die Vernunft vom Throne der höchſten moraliſch geſetzgeben— 
den Gewalt herab den Krieg als Rechtsgang ſchlechterdings 
verdammt, den Friedenszuſtand dagegen zur unmittelbaren 
Pflicht macht, welcher doch, ohne einen Vertrag der Völker 
unter ſich, nicht geftiftet oder geſichert werden kann: — fo 
muß es einen Bund von beſonderer Art geben, den man den 

Friedensbund (foedus pacificum) nennen kann, der vom 
Friedensvertrag (pactum pacis) darin unterſchieden ſein 
würde, daß dieſer bloß einen Krieg, jener aber alle Kriege 
auf immer zu endigen ſuchte. Dieſer Bund geht auf keinen 
Erwerb irgendeiner Macht des Staats, ſondern lediglich auf 
Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staats, für 
ſich ſelbſt und zugleich anderer verbündeten Staaten, ohne 
daß dieſe doch ſich deshalb (wie Menſchen im Naturzuſtande) 
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öffentlichen Geſetzen, und einem Zwange unter denjelben, 
unterwerfen dürfen. - Die Ausführbarkeit (objektive Realität) 
dieſer Idee der Foderalität, die ſich allmählich über alle 
Staaten erſtrecken ſoll, und ſo zum ewigen Frieden hinführt, 

läßt ſich darſtellen. Denn wenn das Glüd es fo fügt: daß 
ein mächtiges und aufgeflärtes Volk ſich zu einer Republik 
(die ihrer Natur nach zum ewigen Frieden geneigt ſein muß) 
bilden kann, ſo gibt dieſe einen Mittelpunkt der föderativen 
Vereinigung für andere Staaten ab, um ſich an ſie anzu⸗ 
ſchließen und ſo den Freiheitszuſtand der Staaten, gemäß 
der Idee des Völkerrechts, zu ſichern, und ſich durch mehrere 
Verbindungen dieſer Art nach und nach immer weiter aus— 
zubreiten. 
Daß ein Volk ſagt: „Es ſoll unter uns kein Krieg ſein; denn 
wir wollen uns in einen Staat formieren, d. i. uns ſelbſt 
eine oberſte geſetzgebende, regierende und richtende Gewalt 
ſetzen, die unſere Streitigkeiten friedlich ausgleicht“ — das 
läßt ſich verſtehen. —— Wenn aber dieſer Staat jagt: „Es 
fol kein Krieg zwiſchen mir und andern Staaten fein, ob— 

gleich ich keine oberſte geſetzgebende Gewalt erkenne, die mir 

mein, und der ich ihr Recht ſichere,“ ſo iſt es gar nicht zu 
verſtehen, worauf ich dann das Vertrauen zu meinem Rechte 
gründen wolle, wenn es nicht das Surrogat des bürger— 
lichen Geſellſchaftsbundes, nämlich der freie Foͤderalismus 
iſt, den die Vernunft mit dem Begriffe des Völkerrechts not— 
wendig verbinden muß, wenn überall etwas dabei zu denken 
übrig bleiben ſoll. 
Bei dem Begriffe des Völkerrechts, als eines Rechts zum 
Kriege, läßt ſich eigentlich gar nichts denken (weil es ein 
Recht fein ſoll, nicht nach allgemein gültigen äußern, die 
Freiheit jedes einzelnen einſchränkenden Geſetzen, ſondern 
nach einſeitigen Maximen durch Gewalt, was Recht ſei, zu 
beſtimmen), es müßte denn darunter verſtanden werden: daß 
Menſchen, die ſo geſinnt ſind, ganz recht geſchieht, wenn ſie 
ſich untereinander aufreiben, und alſo den ewigen Frieden 
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in dem weiten Grabe finden, das alle Greuel der Gewalt: 
tätigkeit ſamt ihren Urhebern bedeckt. — Für Staaten im 
Verhältniſſe untereinander kann es nach der Vernunft keine 
andere Art geben, aus dem geſetzloſen Zuſtande, der lauter 

Krieg enthält, herauszukommen, als daß ſie, ebenſo wie ein— 
zelne Menſchen, ihre wilde (geſetzloſe) Freiheit aufgeben, ſich 
zu öffentlichen Zwangsgeſetzen bequemen, und fo einen (frei- 
lich immer wachſenden) Völkerſtaat (civitas gentium), der 
zuletzt alle Völker der Erde befaſſen würde, bilden. Da ſie 
dieſes aber nach ihrer Idee vom Völkerrecht durchaus nicht 
wollen, mithin, was in thesi richtig iſt, in hypothesi ver— 
werfen, ſo kann an die Stelle der poſitiven Idee einer Welt— 
republik (wenn nicht alles verloren werden ſoll) nur das 
negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden, beſtehen— 
den und ſich immer ausbreitenden Bundes den Strom der 
rechtſcheuenden, feindſeligen Neigung aufhalten, doch mit 
beſtändiger Gefahr ihres Ausbruchs. (Furor impius intus — 
fremit horridus ore cruento. Virgil.) * 

* Nach einem beendigten Kriege, beim Friedensſchluſſe, möchte es wohl für 
ein Volk nicht unſchicklich ſein, daß nach dem Dankfeſte ein Bußtag aus— 
geſchrieben würde, den Himmel im Namen des Staats um Gnade für die 
große Verſündigung anzurufen, die das menſchliche Geſchlecht ſich noch immer 
zuſchulden kommen läßt, ſich keiner geſetzlichen Verfaſſung im Verhältnis 
auf andere Völker fügen zu wollen, ſondern ſtolz auf ſeine Unabhängigkeit 
lieber das barbariſche Mittel des Krieges (wodurch doch das, was geſucht 
wird, nämlich das Recht eines jeden Staats, nicht ausgemacht wird) zu ge— 
brauchen. Die Dankfeſte während dem Kriege über einen erfochtenen Sieg, 
die Hymnen, die (auf gut iſraelitiſch) dem Herrn der Heerſcharen ge 
ſungen werden, ſtehen mit der moralifchen Idee des Vaters der Menſchen 
in nicht minder ſtarkem Kontraſt; weil ſie außer der Gleichgültigkeit wegen 
der Art, wie Völker ihr gegenſeitiges Recht ſuchen (die traurig genug iſt), 
noch eine Freude hineinbringen, recht viel Menſchen oder ihr Glück zernichtet 
zu haben. 
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Dritter Definitivartikel zum ewigen Frieden 

„Das Weltbürgerrecht ſoll auf Bedingungen der allgemeinen 
0 Hoſpitalität eingeſchränkt ſein.“ 

Es iſt hier, wie in den vorigen Artikeln, nicht von Phi— 
lanthropie, ſondern vom Recht die Rede, und da bedeutet 
Hoſpitalität (Wirtbarkeit) das Recht eines Fremdlings, 
ſeiner Ankunft auf dem Boden eines andern wegen, von 
dieſem nicht feindſelig behandelt zu werden. Dieſer kann ihn 
abweiſen, wenn es ohne ſeinen Untergang geſchehen kann; 
ſolange er aber auf ſeinem Platz ſich friedlich verhält, ihm 
nicht feindlich begegnen. Es iſt kein Gaſtrecht, worauf 
dieſer Anſpruch machen kann (wozu ein beſonderer wohl— 
tätiger Vertrag erfordert werden würde, ihn auf eine gewiſſe 
Zeit zum Hausgenoſſen zu machen), fondern ein Beſuchs— 
recht, welches allen Menſchen zuſteht, ſich zur Geſellſchaft 
anzubieten, vermoͤge des Rechts des gemeinſchaftlichen Be— 
ſitzes der Oberfläche der Erde, auf der als Kugelfläche ſie 
ſich nicht ins Unendliche zerſtreuen können, ſondern endlich 
ſich doch nebeneinander dulden müſſen, urſprunglich aber 
niemand an einem Orte der Erde zu ſein mehr Recht hat 
als der andere. — Unbewohnbare Teile dieſer Oberfläche, 
das Meer und die Sandwüſten, trennen dieſe Gemeinſchaft, 
doch ſo, daß das Schiff oder das Kamel (das Schiff der 
Wüſte) es möglich machen, über dieſe herrenloſen Gegenden 
ſich einander zu nähern und das Recht der Oberfläche, 
welches der Menſchengattung gemeinſchaftlich zukommt, zu 
einem möglichen Verkehr zu benutzen. Die Unwirtbarkeit der 
Seeküſten (z. B. der Barbaresken), Schiffe in nahen Meeren 
zu rauben oder geſtrandete Schiffsleute zu Sklaven zu machen, 
oder die der Sandwüſten (der arabiſchen Beduinen), die An⸗ 

näherung zu den nomadiſchen Stämmen als ein Recht anzu- 
ſehen, fie zu plündern, iſt alſo dem Naturrecht zuwider, wel⸗ 
ches Hoſpitalitätsrecht aber, d. i. die Befugnis der fremden 
Ankömmlinge ſich nicht weiter erſtreckt, als auf die Be— 
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dingungen der Möglichkeit, einen Verkehr mit den alten Ein- 
wohnern zu verſuchen. — Auf dieſe Art können entfernte 
Weltteile miteinander friedlich in Verhältniſſe kommen, die 
zuletzt öffentlich geſetzlich werden, und ſo das menſchliche Ge— 
ſchlecht endlich einer weltbürgerlichen Verfaſſung immer näher 
bringen können. 
Vergleicht man hiermit das inhoſpitale Betragen der ge— 
ſitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unſeres Welt— 
teils, ſo geht die Ungerechtigkeit, die ſie in dem Beſuche 
fremder Länder und Völker (welches ihnen mit dem Erobern 
derſelben für einerlei gilt) beweiſen, bis zum Erſchrecken weit. 
Amerika, die Negerländer, die Gewuͤrzinſeln, das Kap uſw. 

waren bei ihrer Entdeckung für ſie Länder, die keinem ange— 
hörten; denn die Einwohner rechneten ſie für nichts. In Oſt— 
indien (Hinduſtan) brachten fie, unter dem Vorwande bloß be- 
abfichtigter Handelsniederlagen, fremde Kriegsvölker hinein, 
mit ihnen aber Unterdrückung der Eingebornen, Aufwiegelung 
der verſchiedenen Staaten desſelben zu weit ausgebreiteten 
Kriegen, Hungersnot, Aufruhr, Treuloſigkeit und wie die 

Litanei aller Übel, die das menſchliche Geſchlecht drücken, 
weiter lauten mag. 
China“ und Japan (Nipon), die den Verſuch mit ſolchen 

* Um dieſes große Reich mit dem Namen, womit es ſich ſelbſt benennt, zu 
ſchreiben (nämlich China, nicht Sina oder einen dieſem ähnlichen Laut), 
darf man nur Georgii Alphab. Tibet. pag. 651- 654, vornehmlich Nota b 
unten, nachſehen. Eigentlich führt es, nach des Petersb. Prof. Fiſcher 
Bemerkung, keinen beſtimmten Namen, womit es ſich ſelbſt benennt; der ge- 
wöhnlichſte iſt noch der des Worts Kin, nämlich Gold (welches die Tibetaner 
mit Ser ausdrücken), daher der Kaiſer König des Goldes (des herrlichſten 
Landes von der Welt) genannt wird, welches Wort wohl im Reiche ſelbſt 
wie Chin lauten, aber von den italieniſchen Miffionarien (des Guttural- 
buchſtabens wegen) wie Kin ausgeſprochen fein mag. - Hieraus erſieht man 
dann, daß das von den Römern ſo genannte Land der Serer China war, 
die Seide aber über Groß-Tibet (vermutlich durch Klein-Tibet und 
die Bucharei über Perſien, ſo weiter) nach Europa gefördert worden, welches 
zu manchen Betrachtungen über das Altertum dieſes erſtaunlichen Staats, 
in Vergleichung mit dem von Hinduſtan, bei der Verknüpfung mit Tibet, 
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Gäſten gemacht hatten, haben daher weislich, jenes zwar den 
Zugang, aber nicht den Eingang, dieſes auch den erſteren nur 
einem einzigen europäifchen Volk, den Holländern, erlaubt, 
die ſie aber doch dabei wie Gefangene von der Gemeinſchaft 
mit den Eingebornen ausſchließen. Das Ärgfte hiebei (oder, 
aus dem Standpunkte eines moraliſchen Richters betrachtet, 
das Beſte) iſt, daß ſie dieſer Gewalttätigkeit nicht einmal 
froh werden, daß alle dieſe Handlungsgeſellſchaften auf dem 
Punkte des nahen Umſturzes ſtehen, daß die Zuckerinſeln, 
dieſer Sitz der allergrauſamſten und ausgedachteſten Sklaverei, 

keinen wahren Ertrag abwerfen, ſondern nur mittelbar, 

und durch dieſes mit Japan, hinleitet; indeſſen daß der Name Sina oder 
Tſchina, den die Nachbarn dieſem Lande geben ſollen, zu nichts hinführt.- - 
Vielleicht läßt ſich auch die uralte, obzwar nie recht bekannt gewordene Ge⸗ 
meinſchaft Europens mit Tibet aus dem, was uns Heſychius hievon auf— 
behalten hat, nämlich dem Zuruf Kors Ouna£ (Konx Ompax) des Hiero⸗ 
phanten in den Eleuſiniſchen Geheimniſſen erklären (ſ. Reiſe des jüngern 
Anacharſis, 5. Teil, S. 447 u. f.). - Denn nach Georgii Alph. Tibet. be⸗ 
deutet das Wort Concioa Gott, welches eine auffallende Ahnlichkeit mit 
Konx hat. Pah- cio (ib. p. 520), welches von den Griechen leicht wie 
pax ausgeſprochen werden konnte, promulgator legis, die durch die ganze 
Natur verteilte Gottheit (auch Cenresi genannt, p. 177). Om aber, 
welches La Croze durch benedictus, geſegnet, überſetzt, kann, auf die 
Gottheit angewandt, wohl nichts anders als den Seliggeprieſenen be— 
deuten, p. 507. Da nun P. Franz. Horatius von den tibetaniſchen 
Lamas, die er oft befrug, was ſie unter Gott (Concioa) verſtänden, 
jederzeit die Antwort bekam: „Es iſt die Verſammlung aller Heiligen“ 
(d. i. der ſeligen durch die lamaiſche Wiedergeburt, nach vielen Wanderungen 
durch allerlei Körper, endlich in die Gottheit zurückgekehrten, in Burchane, 
d. i. anbetungswürdige Weſen, verwandelten Seelen, p. 223), fo wird jenes 
geheimnisvolle Wort, Konx Ompax, wohl das heilige (Konz), ſelige 
(Om) und weiſe (Pax), durch die Welt überall verbreitete höchſte Weſen 
(die perſoniftzierte Natur) bedeuten ſollen, und in den griechiſchen Myſterien 
gebraucht, wohl den Monotheismus für die Epopten, im Gegenſatz mit 
dem Polytheismus des Volks angedeutet haben; obwohl P. Horatius 
(a. a. O.) hierunter einen Atheismus witterte. - Wie aber jenes geheim⸗ 
nisvolle Wort über Tibet zu den Griechen gekommen, läßt ſich auf obige Art 
erklären und umgekehrt dadurch auch der frühe Verkehr Europens mit China 
über Tibet (vielleicht eher noch als mit Hinduſtan) wahrſcheinlich machen. 
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und zwar zu einer nicht ſehr löblichen Abſicht, nämlich zur 
Bildung der Matroſen für Kriegsflotten und alſo wieder 
zur Führung der Kriege in Europa dienen, und dieſes Mäch— 
ten, die von der Frömmigkeit viel Werks machen und, indem 
ſie Unrecht wie Waſſer trinken, ſich in der Rechtgläubigkeit 
für Auserwählte gehalten wiſſen wollen. 
Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durch— 
gängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Ge— 
meinſchaft ſo weit gekommen iſt, daß die Rechtsverletzung an 
einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: ſo iſt die Idee 
eines Weltbürgerrechts keine phantaſtiſche und überfpannte 
Vorſtellungsart des Rechts, ſondern eine notwendige Er— 
gänzung des ungefchriebenen Kodex ſowohl des Staats- als 
Völkerrechts zum öffentlichen Menſchenrechte überhaupt, und 
fo zum ewigen Frieden, zu dem man ſich in der kontinuier— 
lichen Annäherung zu befinden nur unter dieſer Bedingung 
ſchmeicheln darf. ’ 
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Erſter Zuſatz 
Von der Garantie des ewigen Friedens 

Das, was dieſe Gewähr Garantie) leiſtet, iſt nichts Ge- 
ringeres, als die große Künſtlerin Natur (natura daedala 
rerum), aus deren mechaniſchem Laufe ſichtbarlich Zweck⸗ 
maͤßigkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der Menſchen 
Eintracht ſelbſt wider ihren Willen emporkommen zu laſſen, 
und darum, gleich als Nötigung einer ihren Wirkungsgeſetzen 
nach uns unbekannten Urſache, Schickſal, bei Erwägung 
aber ihrer Zweckmäßigkeit im Laufe der Welt, als tiefliegende 
Weisheit einer höheren, auf den objektiven Endzweck des 
menſchlichen Geſchlechts gerichteten und dieſen Weltlauf 
prädeterminierenden Urſache Vorſehung“ genannt wird, 

* Im Mechanismus der Natur, wozu der Menſch (als Sinnenweſen) mit 
gehört, zeigt ſich eine ihrer Exiſtenz ſchon zum Grunde liegende Form, die 
wir uns nicht anders begreiflich machen können, als indem wir ihr den Zweck 
eines ſie vorher beſtimmenden Welturhebers unterlegen, deſſen Vorherbeſtim— 
mung wir die (göttliche) Vorſehung überhaupt, und, ſofern fie in den An— 
fang der Welt gelegt wird, die gründende (providentia conditrix; 
semel iussit, semper parent, Augustin), im Laufe der Natur aber 
dieſen nach allgemeinen Geſetzen der Zweckmäßigkeit zu erhalten, die wal— 
tende Vorſehung (providentia gubernatrix), ferner zu beſonderen, aber 
von dem Menſchen nicht vorherzuſehenden, ſondern nur aus dem Erfolg ver— 
muteten Zwecken, die leitende (providentia directrix), endlich ſogar in 
Anſehung einzelner Begebenheiten, als göttlicher Zwecke, nicht mehr Vor⸗ 
ſehung, ſondern Fügung (directio extraordinaria) nennen, welche aber 
(da ſie in der Tat auf Wunder hinweiſet, obgleich die Begebenheiten nicht 
ſo genannt werden) als ſolche erkennen zu wollen, törichte Vermeſſenheit des 
Menſchen iſt; weil aus einer einzelnen Begebenheit auf ein beſonderes Prinzip 
der wirkenden Urſache (daß dieſe Begebenheit Zweck und nicht bloß natur⸗ 
mechanifche Nebenfolge aus einem anderen uns ganz unb ekannten Zwecke fei) 
zu ſchließen ungereimt und voll Eigendünkel iſt, ſo fromm und demütig auch 
die Sprache hierüber lauten mag. Ebenſo iſt auch die Einteilung der Vor: 
ſehung (materialiter betrachtet), wie ſie auf Gegenſtände in der Welt 
geht, in die allgemeine und beſondere, falſch und ſich ſelbſt widerſprechend 
(daß ſie z. B. zwar eine Vorſorge zur Erhaltung der Gattungen der Ge— 
ſchöpfe ſei, die Individuen aber dem Zufall überlaſſe); denn ſie wird eben in 
der Abſicht allgemein genannt, damit kein einziges Ding ats davon aus⸗ 
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die wir zwar eigentlich nicht an dieſen Kunſtanſtalten der 
Natur erkennen, oder auch nur daraus auf ſie ſchließen, 
ſondern (wie in aller Beziehung der Form der Dinge auf 
Zwecke überhaupt) nur hinzudenken können und müſſen, 
um uns von ihrer Möglichkeit, nach der Analogie menſch— 

genommen gedacht werde. Vermutlich hat man hier die Einteilung der Vor— 
ſehung (formaliter betrachtet) nach der Art der Ausführung ihrer Abſicht 
gemeint: nämlich in ordentliche (3. B. das jährliche Sterben und Wieder: 
aufleben der Natur nach dem Wechſel der Jahreszeiten) und außerordent— 
liche G3. B. die Zuführung des Holzes an die Eisküſten, das da nicht wachſen 
kann, durch die Meerſtröme, für die dortigen Einwohner, die ohne das nicht 
leben könnten), wo, ob wir gleich die phyſiſch-mechaniſche Urſache dieſer Er- 
ſcheinungen uns gut erklären können (3. B. durch die mit Holz bewachſenen 
Ufer der Flüſſe der temperierten Länder, in welche jene Bäume hineinfallen 
und etwa durch den Golfſtrom weiter verſchleppt werden), wir dennoch auch 
die teleologiſche nicht überſehen müſſen, die auf die Vorſorge einer über die 
Natur gebietenden Weisheit hinweiſet. - Nur was den in den Schulen ge— 
bräuchlichen Begriff eines göttlichen Beitritts, oder Mitwirkung (con— 
cursus) zu einer Wirkung in der Sinnenwelt betrifft, ſo muß dieſer weg— 
fallen. Denn das Ungleichartige paaren wollen (gryphes jungere equis) 
und den, der ſelbſt die vollſtändige Urſache der Weltveränderungen iſt, ſeine 
eigene prädeterminierende Vorſehung während dem Weltlaufe ergänzen zu 
laſſen (die alſo mangelhaft geweſen ſein müßte), z. B. zu ſagen, daß nächſt 
Gott der Arzt den Kranken zurecht gebracht habe, alſo als Beiſtand dabei 
geweſen ſei, iſt erſtlich an ſich widerſprechend. Denn causa solitaria non 
iuvat. Gott iſt der Urheber des Arztes ſamt allen ſeinen Heilmitteln, und 
ſo muß ihm, wenn man ja bis zum höchſten, uns theoretiſch unbegreiflichen 
Urgrunde hinaufſteigen will, die Wirkung ganz zugeſchrieben werden. Oder 
man kann ſie auch ganz dem Arzt zuſchreiben, ſofern wir dieſe Begebenheit 
als nach der Ordnung der Natur erklärbar in der Kette der Welturſachen 
verfolgen. Zweitens bringt eine ſolche Denkungsart auch um alle be⸗ 
ſtimmte Prinzipien der Beurteilung eines Effekts. Aber in moraliſch— 
praktiſcher Abſicht (die alſo ganz aufs Überſinnliche gerichtet iſt), z. B. in 
dem Glauben, daß Gott den Mangel unſerer eigenen Gerechtigkeit, wenn 
nur unſere Geſinnung echt war, auch durch uns unbegreifliche Mittel er— 
gänzen werde, wir alſo in der Beſtrebung zum Guten nichts nachlaſſen ſollen, 
iſt der Begriff des göttlichen Concursus ganz ſchicklich und ſogar notwendig; 
wobei es ſich aber von ſelbſt verſteht, daß niemand eine gute Handlung (als 
Begebenheit in der Weit) hieraus zu erklären verſuchen muß, welches ein 
vorgebliches theoretiſches Erkenntnis des Überſinnlichen, mithin unge— 
reimt iſt. 
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licher Kunſthandlungen, einen Begriff zu machen, deren Ver⸗ 
hältnis und Zuſammenſtimmung aber zu dem Zwecke, den 
uns die Vernunft unmittelbar vorſchreibt (dem moraliſchen), 
ſich vorzuſtellen, eine Idee iſt, die zwar in theoretiſcher 
Abſicht überfchwenglich, in praktiſcher aber (z. B. in Ans 
ſehung des Pflichtbegriffs vom ewigen Frieden, um jenen 
Mechanismus der Natur dazu zu benutzen) dogmatiſch und 
ihrer Realität nach wohl gegründet iſt. — Der Gebrauch des 
Worts Natur iſt auch, wenn es wie hier bloß um Theorie 
(nicht um Religion) zu tun iſt, ſchicklicher für die Schranken 
der menſchlichen Vernunft (als die ſich in Anſehung des Ver⸗ 
hältniffes der Wirkungen zu ihren Urſachen innerhalb den 
Grenzen möglicher Erfahrung halten muß) und beſcheide— 
ner, als der Ausdruck einer für uns erkennbaren Vor— 
ſehung, mit dem man ſich vermeſſenerweiſe ikariſche Flügel 
anſetzt, um dem Geheimnis ihrer unergründlichen Abſicht 
näher zu kommen. 
Ehe wir nun dieſe Gewährleiftung näher beſtimmen, wird es 
nötig ſein, vorher den Zuſtand nachzuſuchen, den die Natur 
für die auf ihrem großen Schauplatz handelnden Perſonen 
veranſtaltet hat, der ihre Friedensſicherung zuletzt notwendig 
macht; - alsdann aber allererſt die Art, wie ſie dieſe leiſte. 
Ihre proviſoriſche Veranſtaltung beſteht darin: daß fie 4) für 
die Menſchen in allen Erdgegenden geſorgt hat, daſelbſt leben 
zu können; — 2) fie durch Krieg allerwärts hin, ſelbſt in 
die unwirtbarſten Gegenden getrieben hat, um ſie zu bevöl— 
kern; — 3) durch eben denſelben fie in mehr oder weniger 
geſetzliche Verhältniſſe zu treten genötigt hat. — Daß in den 
kalten Wüften am Eismeer noch das Moos wäͤchſt, welches 
das Renntier unter dem Schnee hervorſcharrt, um ſelbſt 

die Nahrung oder auch das Angeſpann des Oſtjaken oder 
Samojeden zu fein; oder daß die ſalzigen Sandwüſten doch 
noch das Kamel, welches zu Bereiſung derſelben gleichſam 
geſchaffen zu ſein ſcheint, um ſie nicht unbenutzt zu laſſen, 
enthalten, iſt ſchon bewundernswürdig. Noch deutlicher aber 
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leuchtet der Zweck hervor, wenn man gewahr wird, wie außer 
den bepelzten Tieren am Ufer des Eismeeres noch Robben, 

Walroſſe und Walfiſche an ihrem Fleiſche Nahrung und 
mit ihrem Tran Feuerung für die dortigen Anwohner dar— 
reichen. Am meiſten aber erregt die Vorſorge der Natur 
durch das Treibholz Bewunderung, was ſie (ohne daß man 
recht weiß, wo es herkommt) dieſen gewächsloſen Gegenden 
zubringt, ohne welches Material ſie weder ihre Fahrzeuge 
und Waffen, noch ihre Hütten zum Aufenthalt zurichten könn- 
ten; wo ſie dann mit dem Kriege gegen die Tiere genug zu 
tun haben, um unter ſich friedlich zu leben. — - Was fie aber 
dahin getrieben hat, iſt vermutlich nichts andres als der 
Krieg geweſen. Das erſte Kriegswerkzeug aber unter 
allen Tieren, die der Menſch binnen der Zeit der Erdbevöͤl— 
kerung zu zähmen und häuslich zu machen gelernt hatte, iſt 
das Pferd (denn der Elefant gehört in die ſpätere Zeit, 

nämlich des Luxus ſchon errichteter Staaten), ſowie die Kunſt, 
gewiſſe, für uns jetzt ihrer urſprünglichen Beſchaffenheit 
nach nicht mehr erkennbare Grasarten, Getreide genannt, 
anzubauen, ingleichen die Vervielfältigung und Verfeinerung 
der Obſtarten durch Verpflanzung und Einpfropfung (viel- 
leicht in Europa bloß zweier Gattungen, der Holzapfel und 
Holzbirnen) nur im Zuſtande fchon errichteter Staaten, wo 
geſichertes Grundeigentum ftattfand, entſtehen konnte, - nach— 
dem die Menſchen vorher in geſetzloſer Freiheit von dem 
Jagd-“, Fifcher- und Hirtenleben bis zum Ackerleben 

* Unter allen Lebensweiſen iſt das Jagdleben ohne Zweifel der geſitteten 
Verfaſſung am meiſten zuwider, weil die Familien, die ſich da vereinzelnen 
müſſen, einander bald fremd und ſonach in weitläufigen Wäldern zerſtreut, 
auch bald feindſelig werden, da eine jede zur Erwerbung ihrer Nahrung 
und Kleidung viel Raum bedarf. Das Noachiſche Blutverbot, 1. M. IX, 
4-6 (welches, öfters wiederholt, nachher gar den neuangekommenen Chriſten 
aus dem Heidentum, obzwar in anderer Rückſicht, von den Judenchriſten zur 
Bedingung gemacht wurde, Apoſt.-Geſch. XV, 20. XXI, 25) ſcheint uran⸗ 
fänglich nichts anderes als das Verbot des Jägerlebens geweſen zu ſein; 
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durchgedrungen waren, und nun Salz und Eifen erfunden 
ward, vielleicht die erften weit und breit geſuchten Artikel 
eines Handelsverkehrs verſchiedener Völker wurden, wodurch 
ſie zuerſt in ein friedliches Verhältnis gegeneinander, 
und fo, ſelbſt mit Entfernteren, in Einverſtändnis, Gemein 
ſchaft und friedliches Verhältnis untereinander gebracht 
wurden. 

Indem die Natur nun dafür geſorgt hat, daß Menſchen 
allerwärts auf Erden leben könnten, ſo hat ſie zugleich 

auch deſpotiſch gewollt, daß ſie allerwärts leben ſollten, 
wenngleich wider ihre Neigung, und ſelbſt ohne daß dieſes 
Sollen zugleich einen Pflichtbegriff vorausſetzte, der ſie hiezu 
vermittelſt eines moraliſchen Geſetzes verbände, - ſondern 
ſie hat, zu dieſem ihrem Zweck zu gelangen, den Krieg ge— 
wählt. - Wir ſehen nämlich Völker, die an der Einheit ihrer 
Sprache die Einheit ihrer Abſtammung kennbar machen, wie 
die Samojeden am Eismeer einerſeits und ein Volk von 
ähnlicher Sprache, zweihundert Meilen davon entfernt, im 
Altaiſchen Gebirge andererſeits, wozwiſchen ſich ein anderes, 
nämlich mongoliſches, berittenes und hiemit kriegeriſches 
Volk gedrängt und ſo jenen Teil ihres Stammes, weit von 
dieſem, in die unwirtbarſten Eisgegenden verſprengt hat, 
wo ſie gewiß nicht aus eigener Neigung ſich hinverbreitet 
hätten“; — ebenſo die Finnen in der nördlichften Gegend 

weil in dieſem der Fall, das Fleiſch roh zu eſſen, oft eintreten muß, mit dem 
letzteren alſo das erſtere zugleich verboten wird. 
* Man könnte fragen: Wenn die Natur gewollt hat, dieſe Eisküſten 
ſollten nicht unbewohnt bleiben, was wird aus ihren Bewohnern, wenn ſie 
ihnen dereinſt (wie zu erwarten iſt) kein Treibholz mehr zuführte? Denn 
es iſt zu glauben, daß bei fortrückender Kultur die Einſaſſen der temperier⸗ 
ten Erdſtriche das Holz, was an den Ufern ihrer Ströme wächſt, beſſer be⸗ 
nutzen, es nicht in die Ströme fallen und ſo in die See wegſchwemmen 
laſſen werden. Ich antworte: Die Anwohner des Obſtroms, des Jeniſſei, 
der Lena uſw. werden es ihnen durch Handel zuführen und dafür die Pro- 
dukte aus dem Tierreich, woran das Meer an den Eisküſten ſo reich iſt, 
einhandein; wenn fie (die Natur) nur allererſt den Frieden unter ihnen er- 
zwungen haben wird. 
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von Europa, Lappen genannt, von den jetzt ebenſo weit ent: 
fernten, aber der Sprache nach mit ihnen verwandten Un- 
garn, durch dazwiſchen eingedrungene gotifche und ſarma— 
tiſche Völker getrennt; und was kann wohl anders die Es— 
kimos (vielleicht uralte europäiſche Abenteurer, ein von allen 
Amerikanern ganz unterſchiedenes Geſchlecht) im Norden, 
und die Peſcheräs im Süden von Amerika, bis zum Feuer— 
lande hingetrieben haben, als der Krieg, deſſen ſich die Natur 
als Mittel bedient, die Erde allerwärts zu bevölkern? Der 
Krieg aber ſelbſt bedarf keines beſondern Bewegungsgrundes, 
ſondern ſcheint auf die menſchliche Natur gepfropft zu ſein 
und ſogar als etwas Edles, wozu der Menſch durch den Ehr— 
trieb, ohne eigennützige Triebfedern, beſeelt wird, zu gelten: 
ſo, daß Kriegsmut (von amerikaniſchen Wilden ſowohl 
als den europäiſchen, in den Ritterzeiten) nicht bloß, wenn 
Krieg ift (wie billig), ſondern auch, daß Krieg fei, von un: 
mittelbarem großem Wert zu ſein geurteilt wird, und er oft, 
bloß um jenen zu zeigen, angefangen, mithin in dem Kriege 
an ſich ſelbſt eine innere Würde geſetzt wird, ſogar daß ihm 
auch wohl Philoſophen, als einer gewiſſen Veredelung der 

Menſchheit, eine Lobrede halten, uneingedenk des Ausſpruchs 
jenes Griechen: „Der Krieg iſt darin ſchlimm, daß er mehr 
böje Leute macht, als er deren wegnimmt.“ — So viel von 
dem, was die Natur für ihren eigenen Zweck, in An⸗ 
ſehung der Menſchengattung als einer Tierklaſſe, tut. 
Jetzt iſt die Frage, die das Weſentliche der Abſicht auf den 
ewigen Frieden betrifft: „Was die Natur in dieſer Abſicht, 
beziehungsweiſe auf den Zweck, den dem Menſchen ſeine 
eigene Vernunft zur Pflicht macht, mithin zur Begünſtigung 
ſeiner moraliſchen Abſicht tue, und wie ſie die Gewähr 
leiſte, daß dasjenige, was der Menſch nach Freiheitsgeſetzen 
tun ſollte, aber nicht tut, dieſer Freiheit unbeſchadet auch 
durch einen Zwang der Natur, daß er es tun werde, ge— 

ſichert ſei, und zwar nach allen drei Verhältniſſen des öffent— 
lichen Rechts, des Staats-, Völker- und weltbürger- 
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lichen Rechts.“ — Wenn ich von der Natur fage: fie will, 
daß dieſes oder jenes geſchehe, ſo heißt das nicht ſoviel als: 
ſie legt uns eine Pflicht auf, es zu tun (denn das kann nur 
die zwangsfreie praktiſche Vernunft), ſondern ſie tut es ſelbſt, 
wir mögen wollen oder nicht (Fata volentem ducunt, nolen- 
tem trahunt). | 
1. Wenn ein Volk auch nicht durch innere Mißhelligkeit ge— 

nötigt würde, ſich unter den Zwang öffentlicher Geſetze zu 
begeben, ſo würde es doch der Krieg von außen tun, indem 
nach der vorher erwähnten Naturanſtalt ein jedes Volk ein 
anderes es drängende Volk zum Nachbar vor ſich findet, 
gegen das es ſich innerlich zu einem Staat bilden muß, um, 
als Macht, gegen dieſen gerüftet zu fein. Nun iſt die re— 
publikaniſche Verfaſſung die einzige, welche dem Recht der 
Menſchen vollkommen angemeſſen, aber auch die ſchwerſte zu 
ſtiften, vielmehr noch zu erhalten iſt, dermaßen, daß viele be— 
haupten, es müſſe ein Staat von Engeln ſein, weil Men⸗ 
ſchen mit ihren ſelbſtſüchtigen Neigungen einer Verfaſſung 
von fo ſublimer Form nicht fähig wären. Aber nun kommt 
die Natur dem verehrten, aber zur Praxis ohnmächtigen all- 
gemeinen, in der Vernunft gegründeten Willen, und zwar 
gerade durch jene ſelbſtſüchtigen Neigungen, zu Hilfe, ſo daß 
es nur auf eine gute Organiſation des Staats ankommt (die 
allerdings im Vermögen der Menſchen iſt), jener ihre Kräfte 
ſo gegeneinander zu richten, daß eine die anderen in ihrer 
zerſtörenden Wirkung aufhält oder dieſe aufhebt: ſo daß der 
Erfolg für die Vernunft ſo ausfällt, als wenn beide gar nicht 
da wären, und fo der Menſch, wenngleich nicht ein moraliſch— 
guter Menſch, dennoch ein guter Bürger zu ſein gezwungen 
wird. Das Problem der Staatserrichtung iſt, ſo hart wie 
es auch klingt, ſelbſt für ein Volk von Teufeln (wenn ſie nur 
Verſtand haben) auflösbar und lautet ſo: „Eine Menge von 
vernünftigen Weſen, die insgeſamt allgemeine Geſetze für 
ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber insgeheim ſich 
davon auszunehmen geneigt ift, fo zu ordnen und ihre Ver- 
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faſſung einzurichten, daß, obgleich fie in ihren Privatgeſin— 
nungen einander entgegenſtreben, dieſe einander doch fo 
aufhalten, daß in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg 
eben derſelbe iſt, als ob ſie keine ſolche böſen Geſinnungen 
hätten.“ Ein ſolches Problem muß auflöslich ſein. Denn 
es iſt nicht die moraliſche Beſſerung der Menſchen, ſondern 
nur der Mechanismus der Natur, von dem die Aufgabe zu 
wiſſen verlangt, wie man ihn an Menſchen benutzen könne, 
um den Widerſtreit ihrer unfriedlichen Geſinnungen in einem 
Volk ſo zu richten, daß ſie ſich unter Zwangsgeſetze zu be— 
geben einander ſelbſt nötigen, und ſo den Friedenszuſtand, 

in welchem Geſetze Kraft haben, herbeiführen müſſen. Man 
kann dieſes auch an den wirklich vorhandenen, noch ſehr un— 
vollkommen organiſierten Staaten ſehen, daß ſie ſich doch im 
äußeren Verhalten dem, was die Rechtsidee vorſchreibt, ſchon 
ſehr nähern, obgleich das Innere der Moralität davon ſicher— 
lich nicht die Urſache iſt (wie denn auch nicht von dieſer die 
gute Staatsverfaſſung, ſondern vielmehr umgekehrt, von der 
letzteren allererſt die gute moraliſche Bildung eines Volks zu 
erwarten iſt), mithin der Mechanismus der Natur durch 
ſelbſtſüchtige Neigungen, die natürlicherweiſe einander auch 
äußerlich entgegen wirken, von der Vernunft zu einem Mittel 
gebraucht werden kann, dieſer ihrem eigenen Zweck, der recht— 
lichen Vorſchrift, Raum zu machen und hiemit auch, ſoviel 
an dem Staat ſelbſt liegt, den inneren ſowohl als äußeren 
Frieden zu befördern und zu ſichern. — Hier heißt es alſo: 
Die Natur will unwiderſtehlich, daß das Recht zuletzt die 
Obergewalt erhalte. Was man nun hier verabſäumt zu 
tun, das macht ſich zuletzt ſelbſt, obzwar mit viel Ungemäch— 
lichkeit. — „Biegt man das Rohr zu ſtark, fo brichts; und 
wer zu viel will, der will nichts.“ Bouterwek. 
2. Die Idee des Völkerrechts ſetzt die Abſonderung vieler 
voneinander unabhängiger benachbarter Staaten voraus, 
und obgleich ein ſolcher Zuſtand an ſich ſchon ein Zuftand 
des Krieges iſt (wenn nicht eine föderative Vereinigung der— 
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ſelben dem Ausbruch der Feindſeligkeiten vorbeugt): ſo iſt 
doch ſelbſt dieſer, nach der Vernunftidee, beſſer als die Zu⸗ 
ſammenſchmelzung derſelben, durch eine die andere über— 
wachſende und in eine Univerſalmonarchie uͤbergehende 
Macht; weil die Geſetze mit dem vergrößerten Umfange der 
Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck einbüßen, und 
ein ſeelenloſer Deſpotismus, nachdem er die Keime des 
Guten ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchie verfällt. In⸗ 
deſſen iſt dieſes das Verlangen jedes Staats (oder ſeines 
Oberhaupts), auf dieſe Art ſich in den dauernden Friedens- 
zuſtand zu verſetzen, daß er womöglich die ganze Welt be— 
herrſcht. Aber die Natur will es anders. Sie bedient ſich 
zweier Mittel, um Völker von der Vermiſchung abzuhalten 
und ſie abzuſondern, der Verſchiedenheit der Sprachen und 
der Religionen“, die zwar den Hang zum wechſelſeitigen 
Haſſe und Vorwand zum Kriege bei ſich führt, aber doch bei 
anwachſender Kultur und der allmählichen Annäherung der 
Menſchen zu größerer Einſtimmung in Prinzipien, zum Ein⸗ 
verſtändniſſe in einem Frieden leitet, der nicht, wie jener Deſ⸗ 
potismus (auf dem Kirchhofe der Freiheit), durch Schmä- 
chung aller Kräfte, ſondern durch ihr Gleichgewicht, im leb— 
hafteſten Wetteifer derſelben, hervorgebracht und geſichert 
wird. 
3. So wie die Natur weislich die Volker trennt, welche der 
Wille jedes Staats, und zwar ſelbſt nach Gründen des Völker— 
rechts, gern unter ſich durch Liſt oder Gewalt vereinigen 
möchte, fo vereinigt fie auch andererſeits Voͤlker, die der Be— 

* Verſchiedenheit der Religionen: ein wunderlicher Ausdruck! ge⸗ 
rade, als ob man auch von verſchiedenen Moralen ſpräche. Es kann wohl 
verſchiedene Glaubensarten hiſtoriſcher, nicht in die Religion, ſondern 
in die Geſchichte der zu ihrer Beförderung gebrauchten, ins Feld der Ge⸗ 
lehrſamkeit einſchlagender Mittel und ebenfo verſchiedene Religions bücher 
(Zendaveſta, Vedam, Koran uſw.) geben, aber nur eine einzige, für alle 
Menſchen und in allen Zeiten gültige Religion. Jene alſo können wohl 
nichts anderes als nur das Vehikel der Religion, was zufällig iſt und nach 
Verſchiedenheit der Zeiten und Orter verſchieden ſein kann, enthalten. 
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griff des Weltbürgerrechts gegen Gewalttätigkeit und Krieg 
nicht würde geſichert haben, durch den wechſelſeitigen Eigen— 
nutz. Es iſt der Handelsgeiſt, der mit dem Kriege nicht 
zuſammen beſtehen kann, und der früher oder fpäter ſich jedes 
Volks bemächtigt. Weil nämlich unter allen der Staats- 
macht untergeordneten Mächten (Mitteln) die Geldmacht 
wohl die zuverläffigfte fein möchte, fo ſehen ſich Staaten 

(freilich wohl nicht eben durch Triebfedern der Moralität) 
gedrungen, den edlen Frieden zu befördern, und wo auch 
immer in der Welt Krieg auszubrechen droht, ihn durch Ver— 
mittelungen abzuwehren, gleich als ob ſie deshalb im be— 
ftändigen Bündniſſe ſtänden; denn große Vereinigungen zum 
Kriege können, der Natur der Sache nach, ſich nur höchſt 
ſelten zutragen und noch feltener glücken. - - Auf die Art 
garantiert die Natur durch den Mechanismus in den menſch— 
lichen Neigungen ſelbſt den ewigen Frieden; freilich mit 
einer Sicherheit, die nicht hinreichend iſt, die Zukunft des- 
ſelben (theoretiſch) zu weisſagen, aber doch in praktiſcher 
Abſicht zulangt und es zur Pflicht macht, zu dieſem (nicht 
bloß chimäriſchen) Zwecke hinzuarbeiten. 
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Zweiter Zuſatz 
Geheimer Artikel zum ewigen Frieden 

Ein geheimer Artikel in Verhandlungen des öffentlichen Rechts 
iſt objektiv, d. i. feinem Inhalte nach betrachtet, ein Wider⸗ 
ſpruch; ſubjektiv aber, nach der Qualität der Perſon beur- 
teilt, die ihn diktiert, kann gar wohl darin ein Geheimnis 
ſtatthaben, daß ſie es nämlich für ihre Würde bedenklich 
findet, ſich öffentlich als Urheberin desſelben anzufün- 
digen. 
Der einzige Artikel dieſer Art iſt in dem Satz enthalten: 
Die Maximen der Philoſophen über die Bedingun— 
gen der Möglichkeit des öffentlichen Friedens ſollen 
von den zum Kriege gerüfteten Staaten zu Rate ge— 
zogen werden. 

Es ſcheint aber für die geſetzgebende Autorität eines Staats, 
dem man natüͤrlicherweiſe die größte Weisheit beilegen muß, 
verkleinerlich zu fein, über die Grundſätze ſeines Verhaltens 
gegen andere Staaten bei Untertanen (den Philoſophen) 
Belehrung zu ſuchen; gleichwohl aber ſehr ratſam es zu tun. 
Alſo wird der Staat die letzteren ſtillſchweigend (alſo, in⸗ 
dem er ein Geheimnis daraus macht) dazu auffordern, 
welches ſoviel heißt, als: er wird ſie frei und öffentlich über 
die allgemeinen Maximen der Kriegsführung und Friedens- 
ſtiftung reden laſſen (denn das werden ſie ſchon von ſelbſt 
tun, wenn man es ihnen nur nicht verbietet), und die Über— 
einkunft der Staaten untereinander über dieſen Punkt bedarf 
auch keiner beſonderen Verabredung der Staaten unter ſich 
in dieſer Abſicht, ſondern liegt ſchon in der Verpflichtung 
durch allgemeine (moraliſche geſetzgebende) Menſchenvernunft. 
— Es iſt aber hiemit nicht gemeint: daß der Staat den 
Grundſätzen des Philoſophen vor den Ausfprüchen des Ju— 
riſten (des Stellvertreters der Staatsmacht) den Vorzug ein⸗ 
räumen müſſe, ſondern nur, daß man ihn höre. Der letztere, 
der die Wage des Rechts und nebenbei auch das Schwert 
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der Gerechtigkeit ſich zum Symbol gemacht hat, bedient fich 
gemeiniglich des letzteren, nicht um etwa bloß alle fremden 
Einflüſſe von dem erſteren abzuhalten, ſondern wenn die 
eine Schale nicht ſinken will, das Schwert mit hineinzu— 
legen: (vae victis) wozu der Juriſt, der nicht zugleich (auch 
der Moralität nach) Philoſoph iſt, die größte Verſuchung 
hat, weil es ſeines Amts nur iſt, vorhandene Geſetze anzu— 
wenden, nicht aber, ob dieſe ſelbſt nicht einer Verbeſſerung 
bedürfen, zu unterſuchen, und rechnet dieſen in der Tat 
niedrigeren Rang ſeiner Fakultät darum, weil er mit Macht 
begleitet iſt (wie es auch mit den beiden anderen der Fall 
iſt), zu den höheren. - Die philoſophiſche ſteht unter dieſer 
verbündeten Gewalt auf einer ſehr niedrigen Stufe. So 

heißt es z. B. von der Philoſophie, ſie ſei die Magd der 
Theologie (und ebenſo lautet es von den zwei anderen). — 
Man ſieht aber nicht recht, „ob fie ihrer gnädigen Frauen 

die Fackel vorträgt oder die Schleppe nachträgt“. 
Daß Könige philoſophieren oder Philoſophen Koͤnige wür— 
den, iſt nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünſchen; weil 
der Beſitz der Gewalt das freie Urteil der Vernunft unver— 

meidlich verdirbt. Daß aber Könige oder königliche (ſich 
ſelbſt nach Gleichheitsgeſetzen beherrſchende) Völker die Klaſſe 
der Philoſophen nicht ſchwinden oder verſtummen, ſondern 
öffentlich ſprechen laſſen, iſt beiden zu Beleuchtung ihres 
Geſchäfts unentbehrlich und, weil dieſe Klaſſe ihrer Natur 
nach der Rottierung und Clubbenverbindung unfähig iſt, 
wegen der Nachrede einer Propagande verdachtlos. 
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Anhang 
J. 

Über die Mißhelligkeit zwiſchen der Moral und der 
Politik in Abſicht auf den ewigen Frieden 

Die Moral iſt ſchon an ſich ſelbſt eine Praxis in objektiver 
Bedeutung, als Inbegriff von unbedingt gebietenden Ge— 
ſetzen, nach denen wir handeln ſollen, und es iſt offen- 
bare Ungereimtheit, nachdem man dieſem Pflichtbegriff ſeine 
Autorität zugeſtanden hat, noch ſagen zu wollen, daß man 
es doch nicht könne. Denn alsdann fällt dieſer Begriff aus 
der Moral von ſelbſt weg (ultra posse nemo obligatur); mit- 

hin kann es keinen Streit der Politik, als ausübender Rechts— 
lehre, mit der Moral, als einer ſolchen, aber theoretiſchen 

(mithin keinen Streit der Praxis mit der Theorie) geben: 
man müßte denn unter der letzteren eine allgemeine Klug-⸗ 
heitslehre, d. i. eine Theorie der Maximen verſtehen, zu 
ſeinen auf Vorteil berechneten Abſichten die tauglichſten Mittel 
zu wählen, d. i. leugnen, daß es überhaupt eine Moral gebe. 
Die Politik ſagt: „Seid klug wie die Schlangen“; die 
Moral ſetzt (als einſchränkende Bedingung) hinzu, „ und ohne 
Falſch wie die Tauben“. Wenn beides nicht in einem Ge⸗ 
bote zuſammen beſtehen kann, ſo iſt wirklich ein Streit der 
Politik mit der Moral; ſoll aber doch durchaus beides ver— 
einigt ſein, ſo iſt der Begriff vom Gegenteil abſurd, und die 
Frage, wie jener Streit auszugleichen ſei, laßt ſich gar nicht 
einmal als Aufgabe hinſtellen. Obgleich der Satz: Ehrlich⸗ 
keit iſt die beſte Politik, eine Theorie enthält, der die 
Praxis, leider! ſehr häufig widerſpricht, fo iſt doch der gleich⸗ 
falls theoretiſche: Ehrlichkeit iſt beſſer denn alle Po- 
litik, über allen Einwurf unendlich erhaben, ja die unum⸗ 
gängliche Bedingung der letzteren. Der Grenzgott der Moral 
weicht nicht dem Jupiter (dem Grenzgott der Gewalt); denn 
dieſer ſteht noch unter dem Schickſal, d. i. die Vernunft iſt 
nicht erleuchtet genug, die Reihe der vorherbeſtimmenden Ur⸗ 
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ſachen zu überfehen, die den glücklichen oder ſchlimmen Erfolg 
aus dem Tun und Laſſen der Menſchen, nach dem Mechanis— 

mus der Natur, mit Sicherheit vorher verkündigen (obgleich 
ihn dem Wunſche gemäß hoffen) laſſen. Was man aber zu 
tun habe, um im Gleiſe der Pflicht (nach Regeln der Weis— 
heit) zu bleiben, dazu und hiemit zum Endzweck leuchtet ſie 
uns überall hell genug hervor. 
Nun gründet aber der Praktiker (dem die Moral bloße Theorie 
iſt) ſeine troſtloſe Abſprechung unſerer gutmütigen Hoffnung 
(ſelbſt bei eingeräumtem Sollen und Können) eigentlich 
darauf: daß er aus der Natur des Menſchen vorher zu ſehen 
vorgibt, er werde dasjenige nie wollen, was erfordert 
wird, um jenen zum ewigen Frieden hinführenden Zweck zu— 
ſtande zu bringen. — Freilich iſt das Wollen aller einzel— 
nen Menſchen, in einer geſetzlichen Verfaſſung nach Freiheits— 
prinzipien zu leben (die distributive Einheit des Willens 
aller), zu dieſem Zweck nicht hinreichend, ſondern daß alle 
zuſammen dieſen Zuſtand wollen (die kollektive Einheit 

des vereinigten Willens), dieſe Auflöfung einer ſchweren Auf— 

gabe, wird noch dazu erfordert, damit ein Ganzes der bür- 
gerlichen Geſellſchaft werde, und da alſo über dieſe Verſchie— 
denheit des partikularen Wollens aller noch eine vereinigende 
Urſache desſelben hinzukommen muß, um einen gemeinſchaft— 
lichen Willen herauszubringen, welches keiner von allen ver— 
mag: ſo iſt in der Ausführung jener Idee (in der Praxis) 
auf keinen andern Anfang des rechtlichen Zuſtandes zu rech— 
nen, als den durch Gewalt, auf deren Zwang nachher das 
öffentliche Recht gegründet wird; welches dann freilich (da 
man ohnedem des Geſetzgebers moraliſche Geſinnung hiebei 
wenig in Anſchlag bringen kann, er werde, nach geſchehener 
Vereinigung der wüſten Menge in ein Volk, dieſem es nun 
überlaſſen, eine rechtliche Verfaſſung durch ihren gemeinſamen 
Willen zuſtande zu bringen) große Abweichungen von jener 
Idee (der Theorie) in der wirklichen Erfahrung ſchon zum 
voraus erwarten läßt. 
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Da heißt es dann: wer einmal die Gewalt in Händen hat, 
wird ſich vom Volk nicht Geſetze vorſchreiben laſſen. Ein 
Staat, der einmal im Beſitz iſt, unter keinen äußeren Geſetzen 
zu ſtehen, wird ſich in Anſehung der Art, wie er gegen andere 
Staaten ſein Recht ſuchen ſoll, nicht von ihrem Richterſtuhl 
abhängig machen, und ſelbſt ein Weltteil, wenn er ſich einem 
andern, der ihm übrigens nicht im Wege iſt, überlegen fühlt, 
wird das Mittel der Verſtärkung ſeiner Macht, durch Be— 
raubung oder gar Beherrſchung desſelben, nicht unbenutzt 
laſſen; und ſo zerrinnen nun alle Plane der Theorie für das 
Staats⸗, Völker- und Weltbürgerrecht in ſachleere unausführ- 
bare Ideale, dagegen eine Praxis, die auf empiriſche Prin- 
zipien der menſchlichen Natur gegründet iſt, welche es nicht fuͤr 
zu niedrig hält, aus der Art, wie es in der Welt zugeht, Be— 
lehrung für ihre Maximen zu ziehen, einen ſicheren Grund für 
ihr Gebäude der Staatsklugheit zu finden allein hoffen könne. 
Freilich, wenn es keine Freiheit und darauf gegründetes mo— 
raliſches Geſetz gibt, ſondern alles, was geſchieht oder ge— 
ſchehen kann, bloßer Mechanismus der Natur iſt, ſo iſt Politik 

(als Kunſt, dieſen zur Regierung der Menſchen zu benutzen) 
die ganze praftifche Weisheit, und der Rechtsbegriff ein jach- 
leerer Gedanke. Findet man dieſen aber doch unumgänglich 
nötig mit der Politik zu verbinden, ja ihn gar zur einſchrän⸗ 
kenden Bedingung der letztern zu erheben, ſo muß die Ver⸗ 
einbarfeit beider eingeräumt werden. Ich kann mir nun 
zwar einen moraliſchen Politiker, d. i. einen, der die 
Prinzipien der Staatsklugheit ſo nimmt, daß ſie mit der Moral 
zuſammen beſtehen können, aber nicht einen politiſchen 
Moraliſten denken, der ſich eine Moral ſo ſchmiedet, wie es 
der Vorteil des Staatsmanns ſich zuträglich findet. 
Der moraliſche Politiker wird es ſich zum Grundſatz machen: 
wenn einmal Gebrechen in der Staatsverfaſſung oder im 
Staatenverhältnis angetroffen werden, die man nicht hat ver⸗ 
hüten können, fo ſei es Pflicht, vornehmlich für Staatsober⸗ 
häupter, dahin bedacht zu fein, wie fie, ſobald wie moglich, 
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gebeflert und dem Naturrecht, fo wie es in der Idee der Ver: 

nunft uns zum Muſter vor Augen fteht, angemeſſen gemacht 
werden könne; ſollte es auch ihrer Selbſtſucht Aufopferungen 
koſten. Da nun die Zerreißung eines Bandes der ſtaats— 
oder weltbürgerlichen Vereinigung, ehe noch eine beſſere Ver: 

faſſung an die Stelle derſelben zu treten in Bereitſchaft iſt, 
aller hierin mit der Moral einhelligen Staatsklugheit zuwider 
iſt, ſo wäre es zwar ungereimt, zu fordern, jenes Gebrechen 

müffe fofort und mit Ungeſtüm abgeändert werden; aber daß 
wenigſtens die Maxime der Notwendigkeit einer ſolchen Ab— 
Anderung dem Machthabenden innigſt beiwohne, um in be— 
ſtändiger Annäherung zu dem Zwecke (der nach Rechtsgeſetzen 
beſten Verfaſſung) zu bleiben, das kann doch von ihm gefor— 
dert werden. Ein Staat kann ſich auch ſchon republikaniſch 
regieren, wenn er gleich noch der vorliegenden Konſtitution 
nach deſpotiſche Herrſchermacht beſitzt: bis allmählich das 
Volk des Einfluſſes der bloßen Idee der Autorität des Geſetzes 
(gleich als ob es phyſiſche Gewalt befäße) fähig wird und 
ſonach zur eigenen Geſetzgebung (welche urſprünglich auf 
Recht gegründet iſt) tüchtig befunden wird. Wenn auch durch 
den Ungeſtüm einer von der ſchlechten Verfaſſung erzeugten 
Revolution unrechtmäßigerweiſe eine geſetzmäßigere er— 
rungen wäre, jo würde es doch auch alsdann nicht mehr für 

erlaubt gehalten werden müſſen, das Volk wieder auf die 
alte zurückzuführen, obgleich während derſelben jeder, der 
ſich damit gewalttätig oder argliſtig bemengt, mit Recht den 
Strafen des Aufrührers unterworfen ſein würde. Was aber 
das äußere Staatenverhältnis betrifft, ſo kann von einem 

Staat nicht verlangt werden, daß er ſeine, obgleich deſpotiſche, 
Verfaſſung (die aber doch die ſtärkere in Beziehung auf äußere 
Feinde iſt) ablegen ſolle, ſolange er Gefahr läuft, von andern 

Staaten ſofort verſchlungen zu werden; mithin muß bei jenem 
Vorſatz doch auch die Verzögerung der Ausführung bis zu 
befferer Zeitgelegenheit erlaubt fein”. 

* Das find Erlaubnisgeſetze der Vernunft, den Stand eines mit Ungerechtig— 
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Es mag alſo immer ſein: daß die deſpotiſierenden (in der 
Ausübung fehlenden) Moraliſten wider die Staatsklugheit 
(durch übereilt genommene oder angeprieſene Maßregeln) 
mannigfaltig verſtoßen, ſo muß ſie doch die Erfahrung, bei 
dieſem ihrem Verſtoß wider die Natur, nach und nach in ein 
beſſeres Gleis bringen; ſtatt deſſen die moraliſierenden Poli— 
tiker, durch Beſchönigung rechtswidriger Staatsprinzipien, 
unter dem Vorwande einer des Guten nach der Idee, wie 
fie die Vernunft vorſchreibt, nicht fähigen menſchlichen Na⸗ 
tur, ſoviel an ihnen iſt, das Beſſerwerden unmöglich ma- 
chen und die Rechtsverletzung verewigen. 
Statt der Praxis, deren ſich dieſe ſtaatsklugen Männer rüh- 
men, gehen ſie mit Praktiken um, indem ſie bloß darauf 
bedacht ſind, dadurch, daß ſie der jetzt herrſchenden Gewalt 

zum Munde reden (um ihren Privatvorteil nicht zu verfehlen), 
das Volk und womoͤglich die ganze Welt preiszugeben; nach 
der Art echter Juriſten (vom Handwerke, nicht von der 

Geſetzgebung), wenn ſie ſich bis zur Politik verſteigen. 
Denn da dieſer ihr Geſchäft nicht iſt, über Geſetzgebung 
ſelbſt zu vernünfteln, ſondern die gegenwärtigen Gebote des 
Landrechts zu vollziehen, ſo muß ihnen jede jetzt vorhandene 
geſetzliche Verfaſſung und, wenn dieſe höhern Orts abgeän— 

dert wird, die nun folgende immer die beſte ſein; wo dann 
alles ſo in ſeiner gehörigen mechaniſchen Ordnung iſt. Wenn 

keit behafteten öffentlichen Rechts noch ſo lange beharren zu laſſen, bis zur 
völligen Umwälzung alles entweder von ſelbſt gereift oder durch friedliche 
Mittel der Reife nahe gebracht worden; weil doch irgendeine rechtliche, 
obzwar nur in geringem Grade rechtmäßige Verfaſſung beſſer iſt, als gar 
keine, welches letztere Schickſal (der Anarchie) eine übereilte Reform tref⸗ 
fen würde. - Die Staatsweisheit wird ſich alſo in dem Zuſtande, worin die 
Dinge jetzt ſind, Reformen, dem Ideal des öffentlichen Rechts angemeſſen, 
zur Pflicht machen; Revolutionen aber, wo fie die Natur von ſelbſt herbei: 
führt, nicht zur Beſchönigung einer noch größeren Unterdrückung, ſondern als 
Ruf der Natur benutzen, eine auf Freiheitsprinzipien gegründete geſetzliche 
Verfaſſung, als die einzige dauerhafte, durch gründliche Reform zuſtande zu 
bringen. g 
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aber dieſe Geſchicklichkeit, für alle Sättel gerecht zu fein, ihnen 
den Wahn einflößt, auch über Prinzipien einer Staatsver— 
faſſung überhaupt nach Rechtsbegriffen (mithin a priori, 
nicht empiriſch) urteilen zu können: wenn ſie darauf groß— 
tun, Menſchen zu kennen (welches freilich zu erwarten iſt, 
weil ſie mit vielen zu tun haben), ohne doch den Menſchen, 

und was aus ihm gemacht werden kann, zu kennen (wozu 
ein höherer Standpunkt der anthropologiſchen Beobachtung 
erfordert wird), mit dieſen Begriffen aber verſehen ans 
Staats- und Völkerrecht, wie es die Vernunft vorſchreibt, 
gehen: ſo können ſie dieſen Überſchritt nicht anders, als mit 
dem Geiſt der Schikane tun, indem ſie ihr gewohntes Ver— 
fahren (eines Mechanismus nach deſpotiſch gegebenen Zwangs— 
geſetzen)d auch da befolgen, wo die Begriffe der Vernunft 
einen nur nach Freiheitsprinzipien geſetzmäßigen Zwang be— 
gründet wiſſen wollen, durch welchen allererſt eine zu Recht 

beſtändige Staatsverfaſſung möglich iſt; welche Aufgabe der 

vorgebliche Praktiker, mit Vorbeigehung jener Idee, empiriſch, 
aus Erfahrung, wie die bisher noch am beſten beſtandenen, 
mehrenteils aber rechtswidrigen Staatsverfaſſungen einge— 
richtet waren, löſen zu können glaubt. — Die Maximen, 
deren er ſich hierzu bedient (ob er ſie zwar nicht laut werden 
läßt), laufen ungefähr auf folgende ſophiſtiſche Maximen 
hinaus. 
1. Fac et excusa. Ergreife die guͤnſtige Gelegenheit zur eigen 
mächtigen Beſitznehmung (entweder eines Rechts des Staats 
über fein Volk, oder über ein anderes benachbartes); die Recht— 
fertigung wird ſich weit leichter und zierlicher nach der Tat 
vortragen und die Gewalt beſchönigen laſſen (vornehmlich 
im erſten Fall, wo die obere Gewalt im Innern ſofort auch 
die geſetzgebende Obrigkeit iſt, der man gehorchen muß, ohne 
darüber zu vernünfteln), als wenn man zuvor auf über— 
zeugende Gründe ſinnen und die Gegengründe darüber noch 
erſt abwarten wollte. Dieſe Dreiſtigkeit ſelbſt gibt einen ge— 
wiſſen Anſchein von innerer Überzeugung der Rechtmäßigkeit 
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der Tat, und der Gott bonus eventus iſt nachher der befte 
Rechtsvertreter. 

2. Si fecisti, nega. Was du ſelbſt verbrochen haſt, z. B. um 
dein Volk zur Verzweiflung und ſo zum Aufruhr zu bringen, 
das leugne ab, daß es deine Schuld ſei; ſondern behaupte, 
daß es die der Widerſpenſtigkeit der Untertanen, oder auch, 
bei deiner Bemächtigung eines benachbarten Volks, die Schuld 
der Natur des Menſchen ſei, der, wenn er dem andern nicht 
mit Gewalt zuvorkommt, ſicher darauf rechnen kann, daß dieſer 
ihm zuvorkommen und ſich ſeiner bemächtigen werde. 
3. Divide et impera. Das iſt: ſind gewiſſe privilegierte 
Häupter in deinem Volk, welche dich bloß zu ihrem Ober— 
haupt (primus inter pares) gewählt haben, ſo veruneinige jene 
untereinander und entzweie ſie mit dem Volk: ſtehe nun dem 
letztern unter Vorſpiegelung größerer Freiheit bei, ſo wird 
alles von deinem unbedingten Willen abhängen. Oder ſind 
es äußere Staaten, ſo iſt Erregung der Mißhelligkeit unter 
ihnen ein ziemlich ſicheres Mittel, unter dem Schein des Bei— 
ſtandes des Schwächeren einen nach dem andern dir zu unter— 

werfen. 
Durch dieſe politiſchen Maximen wird nun zwar niemand 

hintergangen, denn fie find insgeſamt ſchon allgemein be— 
kannt; auch iſt es mit ihnen nicht der Fall ſich zu ſchämen, 
als ob die Ungerechtigkeit gar zu offenbar in die Augen 
leuchtete. Denn weil ſich große Mächte nie vor dem Urteil 
des gemeinen Haufens, ſondern nur eine vor der andern 
fchämen, was aber jene Grundſätze betrifft, nicht das Offen⸗ | 
barwerden, fondern nur das Mißlingen derſelben fie be— 
ſchämt machen kann (denn in Anſehung der Moralität der 
Maximen kommen ſie alle untereinander überein), ſo bleibt 
ihnen immer die politiſche Ehre übrig, auf die ſie ſicher 
rechnen können, nämlich die der Vergrößerung ihrer Macht, 
auf welchem Wege fie auch erworben fein mag“. 

* * 
A* 

* Wenngleich eine gewiſſe in der menſchlichen Natur gewurzelte Bösartig⸗ 
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Aus allen dieſen Schlangenwendungen einer unmoraliſchen 
Klugheitslehre, den Friedenszuſtand unter Menſchen aus dem 

kriegeriſchen des Naturzuſtandes herauszubringen, erhellt 
wenigſtens ſo viel: daß die Menſchen ebenſowenig in ihren 
Privatverhältniſſen als in ihren öffentlichen dem Rechts- 
begriff entgehen können und ſich nicht getrauen, die Politik 
öffentlich bloß auf Handgriffe der Klugheit zu gründen, mit- 
hin dem Begriffe eines öffentlichen Rechts allen Gehorſam 
aufzukündigen (welches vornehmlich in dem des Völkerrechts 
auffallend iſt), ſondern ihm an ſich alle gebührende Ehre 
widerfahren laſſen, wenn fie auch hundert Ausflüchte und 

keit von Menſchen, die in einem Staat zuſammenleben, noch bezweifelt 
und ſtatt ihrer der Mangel einer noch nicht weit genug fortgeſchrittenen 
Kultur (die Rohigkeit) zur Urſache der geſetzwidrigen Erſcheinungen ihrer 
Denkungsart mit einigem Scheine angeführt werden möchte, ſo fällt ſie doch, 
im äußeren Verhältnis der Staaten gegeneinander, ganz unverdeckt und 
unwiderſprechlich in die Augen. Im Innern jedes Staats iſt ſie durch den 
Zwang der bürgerlichen Geſetze verſchleiert, weil der Neigung zur wechſel— 
ſeitigen Gewalttätigkeit der Bürger eine größere Gewalt, nämlich die der 
Regierung, mächtig entgegenwirkt, und ſo nicht allein dem Ganzen einen 
moraliſchen Anſtrich (causae non causae) gibt, ſondern auch dadurch, daß 
dem Ausbruch geſetzwidriger Neigungen ein Riegel vorgeſchoben wird, die 
Entwickelung der moraliſchen Anlage, zur unmittelbaren Achtung fürs Recht, 
wirklich viel Erleichterung bekommt. Denn ein jeder glaubt nun von ſich, 
daß er wohl den Rechtsbegriff heilig halten und treu befolgen würde, wenn 
er ſich nur von jedem andern eines gleichen gewärtigen könnte; welches letz⸗ 
tere ihm die Regierung zum Teil ſichert; wodurch dann ein großer Schritt 
zur Moralität (obgleich noch nicht moraliſcher Schritt) getan wird, dieſem 
Pflichtbegriff auch um ſein ſelbſt willen, ohne Rückſicht auf Erwiderung, 
anhänglich zu fein. - Da ein jeder aber, bei feiner guten Meinung von ſich 
ſelber, doch die böſe Geſinnung bei allen anderen vorausſetzt, ſo ſprechen ſie 
einander wechſelſeitig ihr Urteil: daß ſie alle, was das Faktum betrifft, 
wenig taugen (woher es komme, da es doch der Natur des Menſchen, als 
eines freien Weſens, nicht Schuld gegeben werden kann, mag unerörtert 
bleiben). Da aber doch auch die Achtung für den Rechtsbegriff, deren der 
Menſch ſich ſchlechterdings nicht entſchlagen kann, die Theorie des Der: 
mögens, ihm angemeſſen zu werden, auf das feierlichſte ſanktioniert, ſo ſieht 
ein jeder, daß er ſeinerſeits jenem gemäß handeln müſſe, andere mögen es 
halten, wie ſie wollen. 
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Bemäntelungen ausſinnen jollten, um ihm in der Praxis aus- 
zuweichen und der verſchmitzten Gewalt die Autorität anzu⸗ 
dichten, der Urſprung und der Verband alles Rechts zu fein. — 
Um dieſer Sophiſterei (wenngleich nicht der durch ſie be— 
ſchönigten Ungerechtigkeit) ein Ende zu machen und die falfchen 
Vertreter der Mächtigen der Erde zum Geſtändniſſe zu 
bringen, daß es nicht das Recht, ſondern die Gewalt ſei, der 
ſie zum Vorteil ſprechen, von welcher ſie, gleich als ob ſie 
ſelbſt hiebei was zu befehlen hätten, den Ton annehmen, 
wird es gut ſein, das Blendwerk aufzudecken, womit man ſich 
und andere hintergeht, das oberſte Prinzip, von dem die Ab— 
ſicht auf den ewigen Frieden ausgeht, ausfindig zu machen 
und zu zeigen: daß alles das Böſe, was ihm im Wege iſt, 
davon herrühre, daß der politiſche Moraliſt da anfängt, wo 
der moraliſche Politiker billigerweiſe endigt, und indem er 
ſo die Grundſätze dem Zweck unterordnet (d. i. die Pferde hinter 
den Wagen ſpannt), ſeine eigene Abſicht vereitelt, die Politik 
mit der Moral in Einverſtändnis zu bringen. 
Um die praktiſche Philoſophie mit ſich ſelbſt einig zu machen, 
iſt nötig, zuvörderſt die Frage zu entſcheiden: ob in Aufgaben 
der praktiſchen Vernunft vom materiellen Prinzip der— 
ſelben, dem Zweck (als Gegenſtand der Willkür), der Anfang 
gemacht werden müffe, oder vom formalen, d. i. demjenigen 
(bloß auf Freiheit im äußern Verhältnis geſtellten), darnach 
es heißt: handle ſo, daß du wollen kannſt, deine Maxime 
ſolle ein allgemeines Geſetz werden (der Zweck mag ſein, 
welcher er wolle). 

Ohne allen Zweifel muß das letztere Prinzip vorangehen; denn 
es hat als Rechtsprinzip unbedingte Notwendigkeit, ſtatt 
deſſen das erſtere nur unter Vorausſetzung empiriſcher Be— 
dingungen des vorgeſetzten Zwecks, nämlich der Ausführung 
desſelben, nötigend ift, und wenn dieſer Zweck (z. B. der 
ewige Friede) auch Pflicht wäre, ſo müßte doch dieſe ſelbſt 
aus dem formalen Prinzip der Maximen, äußerlich zu handeln, 
abgeleitet worden ſein. — Nun iſt das erſtere Prinzip, das 
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des politiſchen Moraliſten (das Problem des Staats-, 
Völker- und Weltbürgerrechts), eine bloße Kunſtaufgabe 
(problema technicum), das zweite dagegen, als Prinzip des 
moraliſchen Politikers, welchem es eine ſittliche Auf— 
gabe (problema morale) iſt, im Verfahren von dem andern 
himmelweit unterſchieden, um den ewigen Frieden, den man 
nun nicht bloß als phyſiſches Gut, ſondern auch als einen 
aus Pflichtanerkennung hervorgehenden Zuſtand wünſcht, her— 
beizuführen. 
Zur Auflöſung des erſten, nämlich des Staatsklugheits— 
problems, wird viel Kenntnis der Natur erfordert, um ihren 
Mechanismus zu dem gedachten Zweck zu benutzen, und doch 
iſt alle dieſe ungewiß in Anſehung ihres Reſultats, den ewigen 
Frieden betreffend; man mag nun die eine oder die andere 
der drei Abteilungen des öffentlichen Rechts nehmen. Ob das 
Volk im Gehorſam und zugleich im Flor beſſer durch Strenge 
oder Lockſpeiſe der Eitelkeit, ob durch Obergewalt eines ein— 
zigen oder durch Vereinigung mehrerer Häupter, vielleicht 
auch bloß durch einen Dienſtadel, oder durch Volksgewalt 
im Innern, und zwar auf lange Zeit, gehalten werden konne, 
iſt ungewiß. Man hat von allen Regierungsarten (die ein— 
zige echt republikaniſche, die aber nur einem moraliſchen Poli— 
tiker in den Sinn kommen kann, ausgenommen) Beiſpiele des 

Gegenteils in der Geſchichte. — Noch ungewiſſer iſt ein auf 
Statute nach Miniſterialplanen vorgeblich errichtetes Völker— 
recht, welches in der Tat nur ein Wort ohne Sache iſt und 
auf Verträgen beruht, die in demſelben Akt ihrer Beſchließung 
zugleich den geheimen Vorbehalt ihrer Übertretung enthalten. 
Dagegen dringt ſich die Auflöſung des zweiten, nämlich des 
Staatsweisheitsproblems, ſozuſagen von ſelbſt auf, 
iſt jedermann einleuchtend und macht alle Künſtelei zu ſchan— 
den, führt dabei gerade zum Zweck; doch mit der Erinnerung 
der Klugheit, ihn nicht übereilterweiſe mit Gewalt herbeizu— 
ziehen, ſondern ſich ihm, nach Beſchaffenheit der günſtigen 
Umſtände, unabläſſig zu nähern. 
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Da heißt es denn: „Trachtet allererft nach dem Reiche der reinen 
praktiſchen Vernunft und nach ſeiner Gerechtigkeit, ſo wird 
euch euer Zweck (die Wohltat des ewigen Friedens) von ſelbſt 
zufallen.“ Denn das hat die Moral Eigentümliches an ſich, 
und zwar in Anſehung ihrer Grundſäͤtze des öffentlichen Rechts 

(mithin in Beziehung auf eine a priori erkennbare Politik), 
daß, je weniger ſie das Verhalten von dem vorgeſetzten Zweck, 
dem beabſichtigten, es ſei phyſiſchem oder ſittlichem Vorteil, 
abhängig macht, deſto mehr fie dennoch zu dieſem im allge- 
meinen zuſammenſtimmt; welches daher kommt, weil es gerade 

der a priori gegebene allgemeine Wille (in einem Volk, oder 
im Verhältnis verſchiedener Völker untereinander) iſt, der 
allein, was unter Menſchen rechtens iſt, beſtimmt; dieſe Ver⸗ 
einigung des Willens aller aber, wenn nur in der Ausübung 
konſequent verfahren wird, auch nach dem Mechanismus der 
Natur zugleich die Urſache fein kann, die abgezweckte Mir: 
kung hervorzubringen und dem Rechtsbegriffe Effekt zu ver— 
ſchaffen. — So iſt es z. B. ein Grundſatz der moraliſchen 
Politik: daß ſich ein Volk zu einem Staat nach den alleinigen 
Rechtsbegriffen der Freiheit und Gleichheit vereinigen ſolle, 
und dieſes Prinzip iſt nicht auf Klugheit, ſondern auf Pflicht 
gegründet. Nun mögen dagegen politiſche Moraliſten noch 
ſoviel über den Naturmechanismus einer in Geſellſchaft treten⸗ 
den Menſchenmenge, welcher jene Grundſätze entfräftete und 
ihre Abſicht vereiteln werde, vernünfteln, oder auch durch 
Beiſpiele ſchlecht organiſierter Verfaſſungen alter und neuer 
Zeiten (z. B. von Demokratien ohne Repräſentationsſyſtem) 
ihre Behauptung dagegen zu beweiſen ſuchen, ſo verdienen 
ſie kein Gehör; vornehmlich da eine ſolche verderbliche Theorie 
das Übel wohl gar ſelbſt bewirkt, was ſie vorherſagt, nach 
welcher der Menſch mit den übrigen lebenden Maſchinen in 
eine Klaſſe geworfen wird, denen nur noch das Bewußtſein, 
daß ſie nicht freie Weſen ſind, beiwohnen duͤrfte, um ſie in 
ihrem eigenen Urteil zu den elendeſten unter allen Weltweſen 
zu machen. 
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Der zwar etwas renommiſtiſch klingende, ſprichwoͤrtlich in 
Umlauf gekommene, aber wahre Satz: fiat iustitia, pereat 
mundus, d. h. zu deutſch: „es herrſche Gerechtigkeit, die 

Schelme in der Welt mögen auch insgeſamt darüber zugrunde 
gehen“, iſt ein wackerer, alle durch Argliſt oder Gewalt vor— 
gezeichneten krummen Wege abſchneidender Rechtsgrundſatz; 
nur daß er nicht mißverſtanden und etwa als Erlaubnis, 
fein eigenes Recht mit der größten Strenge zu benutzen (welches 
der ethiſchen Pflicht widerſtreiten würde), ſondern als Ver— 
bindlichkeit der Machthabenden, niemandem ſein Recht aus 
Ungunſt oder Mitleiden gegen andere zu weigern oder zu 
ſchmälern, verſtanden wird; wozu vorzüglich eine nach reinen 
Rechtsprinzipien eingerichtete innere Verfaſſung des Staats, 
dann aber auch die der Vereinigung desſelben mit andern 
benachbarten oder auch entfernten Staaten zu einer (einem 
allgemeinen Staat analogiſchen) geſetzlichen Ausgleichung 
ihrer Streitigkeiten erfordert wird. — Dieſer Satz will nichts 
anderes ſagen, als: die politiſchen Maximen müſſen nicht von 
der aus ihrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt und 
Glückſeligkeit eines jeden Staats, alſo nicht vom Zweck, den 
ſich ein jeder derſelben zum Gegenſtande macht (vom Wollen), 
als dem oberſten (aber empiriſchen) Prinzip der Staatsweis— 

heit, ſondern von dem reinen Begriff der Rechtspflicht (vom 
Sollen, deſſen Prinzip a priori durch reine Vernunft gegeben 
iſt) ausgehen, die phyſiſchen Folgen daraus mogen auch fein, 
welche ſie wollen. Die Welt wird keineswegs dadurch unter— 
gehen, daß der böſen Menſchen weniger wird. Das moraliſch 
Böſe hat die von feiner Natur unabtrennliche Eigenſchaft, 
daß es in ſeinen Abſichten (vornehmlich im Verhältnis gegen 
andere Gleichgeſinnte) ſich ſelbſt zuwider und zerſtörend iſt, 
und ſo dem (moraliſchen) Prinzip des Guten, wenngleich 
durch langſame Fortſchritte, Platz macht. 

’ * x 

Es gibt alfo objektiv (in der Theorie) gar keinen Streit 
zwiſchen der Moral und der Politik. Dagegen ſubjektiv 
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(in dem ſelbſtſüchtigen Hange der Menſchen, der aber, weil 
er nicht auf Vernunftmaximen gegründet iſt, noch nicht Praxis 
genannt werden muß) wird und mag er immer bleiben, weil 
er zum Wetzſtein der Tugend dient, deren wahrer Mut (nach 
dem Grundſatze: tu ne cede malis, sed contra audentior 

ito) in gegenwärtigem Falle nicht ſowohl darin beſteht, den 
Übeln und Aufopferungen mit feſtem Vorſatz ſich entgegen- 
zuſetzen, welche hiebei übernommen werden müſſen, ſondern 
dem weit gefährlicheren lügenhaften und verräteriſchen, aber 
doch vernünftelnden, die Schwäche der menſchlichen Natur 
zur Rechtfertigung aller Übertretung vorſpiegelnden böfen 
Prinzip in uns ſelbſt in die Augen zu ſehen und feine Arg— 
liſt zu beſiegen. 

In der Tat kann der politiſche Moraliſt ſagen: Regent und 

Volk, oder Volk und Volk tun einander nicht unrecht, wenn 
ſie einander gewalttätig oder hinterliſtig befehden, ob ſie zwar 
überhaupt darin unrecht tun, daß ſie dem Rechtsbegriffe, der 
allein den Frieden auf ewig begründen könnte, alle Achtung 
verſagen. Denn weil der eine ſeine Pflicht gegen den andern 
übertritt, der gerade ebenſo rechtswidrig gegen jenen geſinnt 
iſt, ſo geſchieht ihnen beiderſeits ganz recht, wenn ſie ſich 
untereinander aufreiben, doch ſo, daß von dieſer Raſſe immer 
noch genug übrigbleibt, um dieſes Spiel bis zu den ent⸗ 
fernteſten Zeiten nicht aufhören zu laſſen, damit eine ſpäte 

Nachkommenſchaft an ihnen dereinſt ein warnendes Beiſpiel 
nehme. Die Vorſehung im Laufe der Welt iſt hiebei ge— 
rechtfertigt; denn das moraliſche Prinzip im Menſchen er— 
löſcht nie, die pragmatiſch zur Ausführung der rechtlichen 
Ideen nach jenem Prinzip tüchtige Vernunft wächſt noch dazu 
beſtändig durch immer fortſchreitende Kultur, mit ihr aber 
auch die Schuld jener Übertretungen. Die Schöpfung allein: 
daß nämlich ein ſolcher Schlag von verderbten Weſen über⸗ 
haupt hat auf Erden ſein ſollen, ſcheint durch keine Theodicee 
gerechtfertigt werden zu können (wenn wir annehmen, daß 
es mit dem Menſchengeſchlechte nie beſſer beſtellt ſein werde 

62 



noch könne); aber dieſer Standpunkt der Beurteilung iſt für 
uns viel zu hoch, als daß wir unſere Begriffe (von Weisheit) 
der oberſten uns unerforſchlichen Macht in theoretiſcher Ab— 

ſicht unterlegen könnten. — Zu ſolchen verzweifelten Folge— 
rungen werden wir unvermeidlich hingetrieben, wenn wir 
nicht annehmen, die reinen Rechtsprinzipien haben objektive 
Realität, d. i. fie laſſen ſich ausführen; und darnach müſſe 
auch von ſeiten des Volks im Staate, und weiterhin von 
ſeiten der Staaten gegeneinander gehandelt werden; die 
empiriſche Politik mag auch dagegen einwenden, was ſie wolle. 
Die wahre Politik kann alſo keinen Schritt tun, ohne vorher 
der Moral gehuldigt zu haben, und obzwar Politik für ſich 
ſelbſt eine ſchwere Kunſt iſt, ſo iſt doch Vereinigung derſelben 
mit der Moral gar keine Kunſt; denn dieſe haut den Knoten 
entzwei, den jene nicht aufzulöfen vermag, ſobald beide ein⸗ 
ander widerſtreiten. — Das Recht dem Menſchen muß heilig 

gehalten werden, der herrſchenden Gewalt mag es auch noch 
ſo große Aufopferung koſten. Man kann hier nicht halbieren 
und das Mittelding eines pragmatiſch bedingten Rechts 
(zwiſchen Recht und Nutzen) ausſinnen, ſondern alle Politik 
muß ihre Knie vor dem erſtern beugen, kann aber dafür 
hoffen, obzwar langſam, zu der Stufe zu as wo fie 
beharrlich glänzen wird. 
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II. 

Von der Einhelligkeit der Politik mit der Moral 
nach dem tranſzendentalen Begriffe des öffent— 

lichen Rechts 

Wenn ich von aller Materie des öffentlichen Rechts (nach 
den verſchiedenen empiriſch gegebenen Verhältniſſen der Men⸗ 
ſchen im Staat oder auch der Staaten untereinander), ſo wie 
es ſich die Rechtslehrer gewöhnlich denken, abſtrahiere, ſo 
bleibt mir noch die Form der Publizität übrig, deren 
Möglichkeit ein jeder Rechtsanſpruch in ſich enthält, weil 
ohne jene es keine Gerechtigkeit (die nur als öffentlich 
kundbar gedacht werden kann), mithin auch kein d das 
nur von ihr erteilt wird, geben würde. 
Dieſe Fähigkeit der Publizität muß jeder Rechtsanſpruch 
haben, und ſie kann alſo, da es ſich ganz leicht beurteilen 
läßt, ob fie in einem vorkommenden Falle ſtattfinde, d. i. ob 
fie ſich mit den Grundſätzen des Handelnden vereinigen laſſe 
oder nicht, ein leicht zu brauchendes, a priori in der Vernunft 

anzutreffendes Kriterium abgeben, im letztern Fall die Falſch— 
heit (Rechtswidrigkeit) des gedachten Anſpruchs (praetensio 
juris), gleichſam durch ein Experiment der reinen Vernunft, 
ſofort zu erkennen. 
Nach einer ſolchen Abſtraktion von allem Empiriſchen, was 
der Begriff des Staats- und Völkerrechts enthält (dergleichen 
das Boͤsartige der menſchlichen Natur iſt, welches den Zwang 
notwendig macht), kann man folgenden Satz die tranſzen⸗ 
dentale Formel des öffentlichen Rechts nennen: 
„Alle auf das Recht anderer Menſchen bezogenen Hand- 
lungen, deren Maxime ſich nicht mit der Publizität verträgt, 
ſind unrecht.“ 
Dieſes Prinzip iſt nicht bloß als ethiſch (zur Tugendlehre 
gehörig), ſondern auch als juridiſch (das Recht der Men⸗ 
ſchen angehend) zu betrachten. Denn eine Maxime, die ich 
nicht darf laut werden laſſen, ohne dadurch meine eigene 
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Abſicht zugleich zu vereiteln, die durchaus verheimlicht 
werden muß, wenn ſie gelingen ſoll, und zu der ich mich nicht 
öffentlich bekennen kann, ohne daß dadurch unausbleib— 
lich der Widerſtand aller gegen meinen Vorſatz gereizt werde, 
kann dieſe notwendige und allgemeine, mithin a priori ein— 
zuſehende Gegenbearbeitung aller gegen mich nirgend wovon 
anders, als von der Ungerechtigkeit her haben, womit ſie 
jedermann bedroht. — Es iſt ferner bloß negativ, d. i. es 
dient nur, um vermittelſt desſelben, was gegen andere nicht 
recht iſt, zu erkennen. — Es iſt gleich einem Axiom unerweis— 
lich gewiß und überdem leicht anzuwenden, wie aus folgenden 
Beiſpielen des öffentlichen Rechts zu erſehen iſt. 
1. Was das Staatsrecht (ius civitatis), nämlich das innere 
betrifft: ſo kommt in ihm die Frage vor, welche viele für 

ſchwer zu beantworten halten und die das tranſzendentale 

Prinzip der Publizität ganz leicht auflöſet: „Iſt Aufruhr ein 
rechtmäßiges Mittel für ein Volk, die drückende Gewalt eines 
ſogenannten Tyrannen (non titulo, sed exercitio talis) abzu⸗ 

werfen?“ Die Rechte des Volks ſind gekränkt, und ihm (dem 
Tyrannen) geſchieht kein Unrecht durch die Entthronung; daran 
iſt kein Zweifel. Nichtsdeſtoweniger iſt es doch von den Unter— 

tanen im höchſten Grade unrecht, auf dieſe Art ihr Recht zu 
ſuchen, und ſie können ebenſowenig über Ungerechtigkeit klagen, 
wenn ſie in dieſem Streit unterlägen und nachher deshalb 
die härteſte Strafe ausſtehen müßten. 
Hier kann nun vieles für und dawider vernünftelt werden, 

wenn man es durch eine dogmatiſche Deduktion der Rechts— 
gründe ausmachen will; allein das tranſzendentale Prinzip 
der Publizität des öffentlichen Rechts kann ſich dieſe Weit— 
läufigkeit erſparen. Nach demſelben fragt ſich vor Errichtung 
des bürgerlichen Vertrags das Volk ſelbſt, ob es ſich wohl 
getraue, die Maxime des Vorſatzes einer gelegentlichen Em— 
pörung öffentlich bekannt zu machen. Man ſieht leicht ein, 
daß, wenn man es bei der Stiftung einer Staatsverfaſſung 
zur Bedingung machen wollte, in gewiſſen vorkommenden 
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Fällen gegen das Oberhaupt Gewalt auszuüben, fo müßte 
das Volk ſich einer rechtmäßigen Macht über jenes anmaßen. 
Alsdann wäre jenes aber nicht das Oberhaupt, oder, wenn 
beides zur Bedingung der Staatserrichtung gemacht würde, 
ſo wurde gar keine möglich ſein, welches doch die Abſicht des 
Volks war. Das Unrecht des Aufruhrs leuchtet alſo dadurch 
ein, daß die Maxime desſelben dadurch, daß man ſich oͤffent— 
lich dazu bekennte, ſeine eigene Abſicht unmoglich machen 
würde. Man müßte ſie alſo notwendig verheimlichen. — Das 
letztere wäre aber von ſeiten des Staatsoberhaupts eben nicht 
notwendig. Er kann frei heraus ſagen, daß er jeden Aufruhr 

mit dem Tode der Rädelsführer beſtrafen werde, dieſe mögen 
auch immer glauben, er habe ſeinerſeits das Fundamental— 
geſetz zuerſt übertreten; denn wenn er ſich bewußt iſt, die 
unwiderſtehliche Obergewalt zu beſitzen (welches auch in 
jeder bürgerlichen Verfaſſung ſo angenommen werden muß, 
weil der, welcher nicht Macht genug hat, einen jeden im Volk 
gegen den andern zu ſchützen, auch nicht das Recht hat, ihm 
zu befehlen), ſo darf er nicht ſorgen, durch die Bekanntwerdung 
ſeiner Maxime ſeine eigene Abſicht zu vereiteln, womit auch 
ganz wohl zufammenhängt, daß, wenn der Aufruhr dem Volk 
gelänge, jenes Oberhaupt in die Stelle des Untertans zurück— 
treten, ebenſowohl keinen Wiedererlangungsaufruhr begin— 
nen, aber auch nicht zu befürchten haben müßte, wegen 
ſeiner vormaligen Staatsführung zur Rechenſchaft gezogen 
zu werden. 
2. Was das Völkerrecht betrifft. — Nur unter Voraus- 
ſetzung irgendeines rechtlichen Zuſtandes (d. i. derjenigen 
äußeren Bedingung, unter der dem Menſchen ein Recht wirk— 
lich zuteil werden kann) kann von einem Voͤlkerrecht die Rede 
ſein; weil es als ein öffentliches Recht die Publikation eines 
jedem das Seine beſtimmenden allgemeinen Willens ſchon in 
feinem Begriffe enthält, und dieſer status iuridicus muß aus 
irgendeinem Vertrage hervorgehen, der nicht eben (gleich dem, 
woraus ein Staat entſpringt) auf Zwangsgeſetze gegründet 
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fein darf, ſondern allenfalls auch der einer fortwährend 
freien Aſſoziation ſein kann, wie der obenerwähnte der 
Föderalität verſchiedener Staaten. Denn ohne irgendeinen 
rechtlichen Zuſtand, der die verſchiedenen (phyſiſchen oder 
moraliſchen) Perſonen tätig verknüpft, mithin im Naturzu⸗ 
ſtande, kann es kein anderes als bloß ein Privatrecht geben. — 
Hier tritt nun auch ein Streit der Politik mit der Moral 

(dieſe als Rechtslehre betrachtet) ein, wo dann jenes Kri— 
terium der Publizität der Maximen gleichfalls ſeine leichte 
Anwendung findet, doch nur ſo: daß der Vertrag die Staaten 
nur in der Abſicht verbindet, untereinander und zuſammen 
gegen andere Staaten ſich im Frieden zu erhalten, keineswegs 
aber um Erwerbungen zu machen. — Da treten nun folgende 
Fälle der Antinomie zwiſchen Politik und Moral ein, womit 
zugleich die Loͤſung derſelben verbunden wird. 
a) „Wenn einer dieſer Staaten dem andern etwas ver— 
ſprochen hat: es ſei Hilfeleiſtung, oder Abtretung gewiſſer 
Länder, oder Subſidien u. dgl., ſo fragt ſich, ob er ſich in 
einem Fall, an dem des Staats Heil haͤngt, vom Worthalten 
dadurch losmachen kann, daß er ſich in einer doppelten Perſon 
betrachtet wiſſen will, erſtlich als Souverän, da er nie— 
mandem in ſeinem Staat verantwortlich iſt; dann aber wie— 
derum bloß als oberſter Staatsbeamter, der dem Staat 
Rechenſchaft geben müſſe: da denn der Schluß dahin aus— 
fällt, daß, wozu er ſich in der erſteren Qualität verbindlich 
gemacht hat, davon werde er in der zweiten losgeſprochen.“ 
— Wenn nun aber ein Staat (oder deſſen Oberhaupt) dieſe 
feine Maxime laut werden ließe, fo würde natürlicherweiſe 
entweder ein jeder andere ihn fliehen oder ſich mit anderen 
vereinigen, um ſeinen Anmaßungen zu widerſtehen, welches 
beweiſet, daß Politik mit aller ihrer Schlauigkeit auf dieſen 
Fuß (der Offenheit) ihren Zweck ſelber vereiteln, mithin jene 
Maxime unrecht ſein müſſe. 
b) „Wenn eine bis zur furchtbaren Größe (potentia tremenda) 
angewachſene benachbarte Macht Beſorgnis erregt: kann man 
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annehmen, fie werde, weil fie kann, auch unterdrüden 
wollen, und gibt das der Mindermächtigen ein Recht zum 
(vereinigten) Angriffe derſelben, auch ohne vorhergegangene 
Beleidigung?“ — Ein Staat, der feine Maxime hier bejahend 
verlautbaren wollte, würde das Übel nur noch gewiſſer 
und ſchneller herbeiführen. Denn die größere Macht würde 
den kleineren zuvorkommen, und was die Vereinigung der 
letzteren betrifft, ſo iſt das nur ein ſchwacher Rohrſtab gegen 
den, der das divide et impera zu benutzen weiß. — Dieſe 
Maxime der Staatsklugheit, öffentlich erklärt, vereitelt alſo 
notwendig ihre eigene Abſicht und iſt folglich ungerecht. 
c) „Wenn ein kleinerer Staat durch feine Lage den Zuſammen⸗ 
hang eines größeren trennt, der dieſem doch zu ſeiner Er— 
haltung nötig iſt, iſt dieſer nicht berechtigt, jenen ſich zu 
unterwerfen ünd mit dem ſeinigen zu vereinigen?“ - Man 
ſieht leicht, daß der großere eine ſolche Maxime ja nicht 
vorher müſſe laut werden laſſen; denn entweder die kleinern 
Staaten würden ſich frühzeitig vereinigen, oder andere Mäch— 
tige würden um dieſe Beute ſtreiten, mithin macht ſie ſich 
durch ihre Offenheit ſelbſt untunlich; ein Zeichen, daß ſie 
ungerecht iſt und es auch in ſehr hohem Grade ſein kann; 
denn ein klein Objekt der Ungerechtigkeit hindert nicht, daß 
die daran bewieſene Ungerechtigkeit ſehr groß ſei. 
3. Was das Weltbürgerrecht betrifft, fo übergehe ich 
es hier mit Stillſchweigen; weil, wegen der Analogie des— 
ſelben mit dem Völkerrecht, die Maximen desſelben leicht an- 
zugeben und zu würdigen ſind. 

* 
* 

Man hat hier nun zwar an dem Prinzip der Unvertraͤglich— 
keit der Maximen des Völkerrechts mit der Publizität ein 
gutes Kennzeichen der Nichtübereinſtimmung der Politik 
mit der Moral (als Rechtslehre). Nun bedarf man aber 
auch belehrt zu werden, welches denn die Bedingung iſt, 
unter der ihre Maximen mit dem Recht der Völker überein⸗ 
ſtimmen? Denn es läßt ſich nicht umgekehrt ſchließen: daß, 
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welche Maximen die Publizität vertragen, dieſelben darum 
auch gerecht ſind; weil, wer die entſchiedene Obermacht hat, 
ſeiner Maximen nicht Hehl haben darf. — Die Bedingung der 
Möglichkeit eines Voͤlkerrechts überhaupt iſt: daß zuvörderſt 
ein rechtlicher Zuſtand exiſtiere. Denn ohne dieſen gibts 

kein öffentliches Recht, ſondern alles Recht, was man ſich 
außer demſelben denken mag (im Naturzuſtande), iſt bloß 
Privatrecht. Nun haben wir oben geſehen: daß ein födera— 
tiver Zuſtand der Staaten, welcher bloß die Entfernung des 
Krieges zur Abſicht hat, der einzige, mit der Freiheit der— 
ſelben vereinbare, rechtliche Zuſtand ſei. Alſo iſt die Zu— 

ſammenſtimmung der Politik mit Moral nur in einem füderas 
tiven Verein (der alſo nach Rechtsprinzipien a priori gegeben 
und notwendig iſt) möglich, und alle Staatsklugheit hat zur 
rechtlichen Baſis die Stiftung des erſteren, in ihrem größt— 
möglichen Umfange, ohne welchen Zweck alle ihre Klügelei 
Unweisheit und verſchleierte Ungerechtigkeit iſt. — Diefe After: 
politik hat nun ihre Kaſuiſtik, trotz der beſten Jeſuiter— 
ſchule — die reservatio mentalis; in Abfaſſung öffentlicher 
Verträge, mit ſolchen Ausdrücken, die man gelegentlich zu 

ſeinem Vorteil auslegen kann, wie man will (z. B. den Un— 
terſchied des status quo de fait und de droit); - den Pro- 
babilismus: böſe Abſichten an anderen zu erklügeln, oder 
auch Wahrſcheinlichkeiten ihres möglichen Übergewichts zum 

Rechtsgrunde der Untergrabung anderer friedlicher Staaten 
zu machen; — endlich das peccatum philosophicum (pecca- 
tillum, baggatelle): das Verſchlingen eines kleinen Staats, 
wenn dadurch ein viel größerer, zum vermeintlich größeren 

Weltbeſten, gewinnt, für eine leicht verzeihliche Kleinigkeit 
zu halten“. 

* Die Belege zu ſolchen Maximen kann man in des Herrn Hofr. Garve 
Abhandlung: „Über die Verbindung der Moral mit der Politik, 1788,“ an— 
treffen. Dieſer würdige Gelehrte geſteht gleich zu Anfange, eine genug: 
tuende Antwort auf dieſe Frage nicht geben zu können. Aber ſie dennoch 
gutzuheißen, obzwar mit dem Geſtändnis, die dagegen ſich regenden Ein— 
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Den Vorſchub hiezu gibt die Zweizüngigkeit der Politik in 
Anſehung der Moral, einen oder den andern Zweig derſelben 
zu ihrer Abſicht zu benutzen. — Beides, die Menſchenliebe 
und die Achtung fürs Recht der Menſchen, iſt Pflicht; jene 
aber nur bedingte, dieſe dagegen unbedingte, ſchlechthin 
gebietende Pflicht, welche nicht übertreten zu haben derjenige 
zuerſt völlig verſichert ſein muß, der ſich dem ſüßen Gefühl 
des Wohltuns überlaffen will. Mit der Moral im erfteren 
Sinne (als Ethik) iſt die Politik leicht einverſtanden, um das 
Recht der Menſchen ihren Oberen preiszugeben. Aber mit 

der in der zweiten Bedeutung (als Rechtslehre), vor der ſie 
ihre Knie beugen müßte, findet ſie es ratſam, ſich gar nicht 
auf Vertrag einzulaſſen, ihr lieber alle Realität abzuſtreiten 
und alle Pflichten auf lauter Wohlwollen auszudeuten; welche 
Hinterliſt einer lichtſcheuen Politik doch von der Philoſophie 
durch die Publizität jener ihrer Maximen leicht vereitelt 
werden würde, wenn jene es nur wagen wollte, dem Philo— 
ſophen die Publizität der ſeinigen angedeihen zu laſſen. 
In dieſer Abſicht ſchlage ich ein anderes tranſzendentales 
und bejahendes Prinzip des öffentlichen Rechts vor, deſſen 
Formel dieſe ſein würde: 
„Alle Maximen, die der Publizität bedürfen (um ihren 
Zweck nicht zu verfehlen), ſtimmen mit Recht und Politik 
vereinigt zuſammen.“ 
Denn wenn ſie nur durch die Publizität ihren Zweck er— 
reichen können, ſo müſſen ſie dem allgemeinen Zweck des 
Publikums (der Glückſeligkeit) gemäß fein, womit zuſammen— 
zuſtimmen (es mit ſeinem Zuſtande zufrieden zu machen) die 
eigentliche Aufgabe der Politik iſt. Wenn aber dieſer Zweck 
nur durch die Publizität, d. i. durch die Entfernung alles 
Mißtrauens gegen die Maximen derſelben, erreichbar ſein 
ſoll, ſo müſſen dieſe auch mit dem Recht des Publikums in 

würfe nicht völlig heben zu können, ſcheint doch eine größere Nachgiebigkeit 
gegen die zu ſein, die ſehr geneigt ſind, ſie zu mißbrauchen, als wohl ratſam 
ſein möchte, einzuräumen. 
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Eintracht ſtehen; denn in dieſem allein ift die Vereinigung 
der Zwecke aller möglich. — Die weitere Ausführung und Er— 

örterung dieſes Prinzips muß ich für eine andere Gelegen— 
heit ausſetzen; nur daß es eine tranſzendentale Formel ſei, 
iſt aus der Entfernung aller empiriſchen Bedingungen (der 
Glückſeligkeitslehre), als der Materie des Geſetzes und der 
bloßen Rückſicht auf die Form der allgemeinen Geſetzmäßig— 
keit, zu erſehen. 

a1. * 
* 

Wenn es Pflicht, wenn zugleich gegründete Hoffnung da ift, 
den Zuſtand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer 

ins Unendliche fortſchreitenden Annäherung wirklich zu ma— 

chen, ſo iſt der ewige Friede, der auf die bisher fälſchlich 
ſo genannten Friedensſchlüſſe (eigentlich Waffenſtillſtände) 
folgt, keine leere Idee, ſondern eine Aufgabe, die nach und 

nach aufgelöſt, ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche 
Fortſchritte geſchehen, hoffentlich immer kürzer werden) be— 
ſtändig näher kommt. 



Anhang 
I. 

Idee zu einer allgemeinen Geſchichte in weltbürger— 
licher Abſicht 

Was man ſich auch in metaphyſiſcher Abſicht für einen Be- 
griff von der Freiheit des Willens machen mag: fo 

ſind doch die Erſcheinungen desſelben, die menſchlichen 
Handlungen, ebenſowohl als jede andere Naturbegebenheit 
nach allgemeinen Naturgeſetzen beſtimmt. Die Geſchichte, 
welche ſich mit der Erzählung dieſer Erſcheinung beſchäftigt, 
fo tief auch deren Urſachen verborgen fein mögen, läßt den 
noch von ſich hoffen: daß, wenn ſie das Spiel der Freiheit 
des menſchlichen Willens im großen betrachtet, ſie einen 
regelmäßigen Gang derſelben entdecken könne; und daß auf 
die Art, was an einzelnen Subjekten verwickelt und regellos 
in die Augen fällt, an der ganzen Gattung doch als eine 
ſtetig fortgehende, obgleich langſame Entwickelung der ur— 
ſprünglichen Anlagen derſelben werde erkannt werden können. 

So ſcheinen die Ehen, die daher kommenden Geburten und 
das Sterben, da der freie Wille der Menſchen auf ſie ſo 
großen Einfluß hat, keiner Regel unterworfen zu ſein, nach 
welcher man die Zahl derſelben zum voraus durch Rechnung 
beſtimmen könne; und doch beweiſen die jährlichen Tafeln 
derſelben in großen Ländern, daß ſie ebenſowohl nach be— 
ſtändigen Naturgeſetzen geſchehen, als die ſo unbeſtändigen 
Witterungen, deren Ereignis man einzeln nicht vorherbe— 
ſtimmen kann, die aber im ganzen nicht ermangeln, den 
Wachstum der Pflanzen, den Lauf der Ströme und andere 

Naturanſtalten in einem gleichförmigen, ununterbrochenen 
Gange zu erhalten. Einzelne Menſchen und ſelbſt ganze 
Völker denken wenig daran, daß, indem ſie, ein jedes nach 
ſeinem Sinne und einer oft wider den anderen, ihre eigene 

Abſicht verfolgen, ſie unbemerkt an der Naturabſicht, die ihnen 
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ſelbſt unbekannt ift, als an einem Leitfaden fortgehen und an 
derſelben Beförderung arbeiten, an welcher, ſelbſt wenn ſie 

ihnen bekannt würde, ihnen doch wenig gelegen ſein würde. 
Da die Menſchen in ihren Beſtrebungen nicht bloß inſtinkt— 
mäßig wie Tiere und doch auch nicht, wie vernünftige Welt— 
bürger, nach einem verabredeten Plane im ganzen verfahren, 
ſo ſcheint auch keine planmäßige Geſchichte (wie etwa von 
den Bienen oder den Bibern) von ihnen möglich zu ſein. 
Man kann ſich eines gewiſſen Unwillens nicht erwehren, wenn 
man ihr Tun und Laſſen auf der großen Weltbühne aufge— 
ſtellt ſieht; und bei hin und wieder anſcheinender Weisheit 
im einzelnen, doch endlich alles im großen aus Torheit, kin— 

diſcher Eitelkeit, oft auch aus kindiſcher Bosheit und Zer— 
ſtörungsſucht zuſammengewebt findet; wobei man am Ende 

nicht weiß, was man ſich von unſerer auf ihre Vorzüge ſo 
eingebildeten Gattung für einen Begriff machen ſoll. Es iſt 
hier keine Auskunft für den Philoſophen, als daß, da er bei 
Menſchen und ihrem Spiele im großen gar keine vernünftige 
eigene Abſicht vorausſetzen kann, er verſuche, ob er nicht 
eine Naturabſicht in dieſem widerſinnigen Gange menſch— 
licher Dinge entdecken könne; aus welcher von Geſchöpfen, 
die ohne eigenen Plan verfahren, dennoch eine Geſchichte 

nach einem beſtimmten Plane der Natur möglich fei. — Wir 
wollen ſehen, ob es uns gelingen werde, einen Leitfaden zu 
einer ſolchen Geſchichte zu finden; und wollen es dann der 
Natur überlaſſen, den Mann hervorzubringen, der imftande 
iſt, ſie darnach abzufaſſen. So brachte ſie einen Kepler 
hervor, der die erzentrifchen Bahnen der Planeten auf eine 
unerwartete Weiſe beſtimmten Geſetzen unterwarf; und einen 
Newton, der dieſe Geſetze aus einer allgemeinen Natur— 
ſache erklärte. 

Erſter Satz 

Alle Naturanlagen eines Geſchöpfes ſind beſtimmt, 

ſich einmal vollſtändig und zweckmäßig auszuwickeln. 
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Bei allen Tieren betätigt dieſes die äußere ſowohl als innere 
oder zergliedernde Beobachtung. Ein Organ, das nicht ge— 
braucht werden ſoll, eine Anordnung, die ihren Zweck nicht 
erreicht, iſt ein Widerſpruch in der teleologiſchen Naturlehre. 
Denn wenn wir von jenem Grundſatze abgehen, ſo haben 
wir nicht mehr eine geſetzmäßige, ſondern eine zwecklos ſpie— 
lende Natur; und das troſtloſe Ungefähr tritt an die Stelle 
des Leitfadens der Vernunft. 

Zweiter Satz 

Am Menſchen (als dem einzigen vernünftigen Gefchöpf auf 
Erden) ſollten ſich diejenigen Naturanlagen, die auf 
den Gebrauch ſeiner Vernunft abgezielt ſind, nur in 
der Gattung, nicht aber im Individuum vollſtändig 
entwickeln. Die Vernunft in einem Gefchöpfe iſt ein Ber: 
mögen, die Regeln und Abſichten des Gebrauchs aller ſeiner 
Kräfte weit über den Naturinſtinkt zu erweitern, und kennt 
keine Grenzen ihrer Entwürfe. Sie wirkt aber ſelbſt nicht 
inſtinktmäßig, ſondern bedarf Verſuche, Übung und Unter— 
richt, um von einer Stufe der Einſicht zur andern allmählich 
fortzuſchreiten. Daher würde ein jeder Menſch unmäßig 
lange leben müſſen, um zu lernen, wie er von allen ſeinen 
Naturanlagen einen vollſtändigen Gebrauch machen ſolle; 
oder wenn die Natur ſeine Lebensfriſt nur kurz angeſetzt hat 

(wie es wirklich geſchehen iſt), ſo bedarf ſie einer vielleicht 
unabſehlichen Reihe von Zeugungen, deren eine der anderen 
ihre Aufklärung überliefert, um endlich ihre Keime in unſerer 
Gattung zu derjenigen Stufe der Entwickelung zu treiben, 
welche ihrer Abſicht vollſtändig angemeſſen iſt. Und dieſer 
Zeitpunkt muß wenigſtens in der Idee des Menſchen das 
Ziel ſeiner Beſtrebungen ſein, weil ſonſt die Naturanlagen 
größtenteils als vergeblich und zwecklos angeſehen werden 
müßten; welches alle praktiſchen Prinzipien aufheben und da— 
durch die Natur, deren Weisheit in Beurteilung aller übrigen 
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Anſtalten fonft zum Grundſatze dienen muß, am Menſchen 
allein eines kindiſchen Spiels verdächtig machen würde. 

Dritter Satz 

Die Natur hat gewollt, daß der Menſch alles, was 

über die mechaniſche Anordnung ſeines tieriſchen 
Daſeins geht, gänzlich aus ſich ſelbſt herausbringe 
und keiner andern Glückſeligkeit oder Vollkommen— 
heit teilhaftig werde, als die er ſich ſelbſt, frei von 
Inſtinkt, durch eigene Vernunft verſchafft hat. Die 
Natur tut nämlich nichts überflüſſig und iſt im Gebrauche 
der Mittel zu ihren Zwecken nicht verſchwenderiſch. Da ſie 
dem Menſchen Vernunft und darauf ſich gründende Freiheit 
des Willens gab, ſo war das ſchon eine klare Anzeige ihrer 
Abſicht in Anſehung ſeiner Ausſtattung. Er ſollte nämlich 
nun nicht durch Inſtinkt geleitet oder durch anerſchaffene 
Kenntnis verſorgt und unterrichtet ſein; er ſollte vielmehr 
alles aus ſich ſelbſt herausbringen. Die Erfindung ſeiner 
Nahrungsmittel, ſeiner Bedeckung, ſeiner äußeren Sicherheit 
und Verteidigung (wozu ſie ihm weder die Hörner des Stiers 
noch die Klauen des Löwen noch das Gebiß des Hundes, 
ſondern bloß Hände gab), alle Ergoͤtzlichkeit, die das Leben 
angenehm machen kann, ſelbſt ſeine Einſicht und Klugheit, 
und ſogar die Gutartigkeit ſeines Willens ſollten gänzlich 
ſein eigen Werk ſein. Sie ſcheint ſich hier in ihrer größten 
Sparſamkeit ſelbſt gefallen zu haben, und ihre tieriſche Aus— 
ſtattung ſo knapp, ſo genau auf das höchſte Bedürfnis einer 
anfänglichen Exiſtenz abgemeſſen zu haben, als wollte ſie: der 
Menſch ſollte, wenn er ſich aus der größten Rohigkeit der— 
einſt zur größten Geſchicklichkeit, innerer Vollkommenheit der 
Denkungsart und (ſoviel es auf Erden möglich iſt) dadurch 
zur Glückſeligkeit emporgearbeitet haben würde, hievon das 
Verdienſt ganz allein haben und es ſich ſelbſt nur verdanken 
dürfen; gleich als habe ſie es mehr auf ſeine vernünftige 
Selbſtſchätzung als auf ein Wohlbefinden angelegt. Denn 
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in dieſem Gange der menſchlichen Angelegenheit ift ein ganzes 
Heer von Mühſeligkeiten, die den Menſchen erwarten. Es 
ſcheint aber der Natur gar nicht darum zu tun geweſen zu 
ſein, daß er wohl lebe; ſondern daß er ſich ſo weit hervor— 
arbeite, um ſich durch ſein Verhalten des Lebens und des 
Wohlbefindens würdig zu machen. Befremdend bleibt es 
immer hiebei: daß die älteren Generationen nur ſcheinen um 
der ſpäteren willen ihr mühſeliges Geſchäft zu treiben, um 
nämlich dieſen eine Stufe zu bereiten, von der dieſe das Bau— 
werk, welches die Natur zur Abſicht hat, höher bringen könn— 
ten; und daß doch nur die ſpäteſten das Glück haben ſollen, 
in dem Gebäude zu wohnen, woran eine lange Reihe ihrer 
Vorfahren (zwar freilich ohne ihre Abſicht) gearbeitet hatten, 
ohne doch ſelbſt an dem Glück, das ſie vorbereiteten, Anteil 

nehmen zu können. Allein ſo rätſelhaft dieſes auch iſt, ſo 
notwendig iſt es doch zugleich, wenn man einmal annimmt: 
eine Tiergattung ſoll Vernunft haben und als Klaſſe ver— 
nünftiger Weſen, die insgeſamt ſterben, deren Gattung aber 
unſterblich iſt, dennoch zu einer Vollſtändigkeit der Entwick- 
lung ihrer Anlagen gelangen. 

Vierter Satz 

Das Mittel, deſſen ſich die Natur bedient, die Ent— 

wickelung allerihrer Anlagen zuſtande zubringen, iſt 
der Antagonismus derſelben in der Geſellſchaft, ſo— 
fern dieſer doch am Ende die Urſache einer geſetz— 
mäßigen Ordnung derſelben wird. Ich verſtehe hier 
unter dem Antagonismus die ungefellige Geſelligkeit der 
Menſchen, d. i. den Hang derſelben in Geſellſchaft zu treten, 
der doch mit einem durchgängigen Widerſtande, welcher dieſe 
Geſellſchaft beſtändig zu trennen droht, verbunden iſt. Hiezu 
liegt die Anlage offenbar in der menſchlichen Natur. Der 
Menſch hat eine Neigung, ſich zu vergeſellſchaften: weil 
er in einem ſolchen Zuſtande ſich mehr als Menſch, d. i. die 
Entwickelung ſeiner Naturanlagen fühlt. Er hat aber auch 
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einen großen Hang, ſich zu vereinzelnen Cifolieren): weil 
er in ſich zugleich die ungeſellige Eigenſchaft antrifft, alles 
bloß nach ſeinem Sinne richten zu wollen, und daher aller— 
wärts Widerſtand erwartet, ſo wie er von ſich ſelbſt weiß, daß 
er einerſeits zum Widerſtand gegen andere geneigt iſt. Dieſer 
Widerſtand iſt es nun, welcher alle Kräfte des Menſchen er— 
weckt, ihn dahin bringt, ſeinen Hang zur Faulheit zu über— 
winden und, getrieben durch Ehrſucht, Herrſchſucht oder Hab— 
ſucht, ſich einen Rang unter ſeinen Mitgenoſſen zu verſchaf— 
fen, die er nicht wohl leiden, von denen er aber auch nicht 
laſſen kann. Da geſchehen nun die erſten wahren Schritte 

aus der Rohigkeit zur Kultur, die eigentlich in dem geſell— 
ſchaftlichen Wert des Menſchen beſteht; da werden alle Ta— 
lente nach und nach entwickelt, der Geſchmack gebildet und 
ſelbſt durch fortgeſetzte Aufklärung der Anfang zur Gründung 
einer Denkungsart gemacht, welche die grobe Naturanlage 
zur ſittlichen Unterſcheidung mit der Zeit in beſtimmte prak— 
tiſche Prinzipien, und ſo eine pathologiſch abgedrungene 
Zuſammenſtimmung zu einer Geſellſchaft endlich in ein mo— 
raliſches Ganze verwandeln kann. Ohne jene an ſich zwar 
nicht liebenswürdigen Eigenſchaften der Ungeſelligkeit, wor— 
aus der Widerſtand entſpringt, den jeder bei ſeinen ſelbſt— 
ſüchtigen Anmaßungen notwendig antreffen muß, wurden in 
einem arkadiſchen Schäferleben bei vollkommener Eintracht, 
Genügſamkeit und Wechſelliebe alle Talente auf ewig in ihren 
Keimen verborgen bleiben; die Menſchen, gutartig wie die 
Schafe, die ſie weiden, würden ihrem Daſein kaum einen 
größeren Wert verſchaffen, als dieſes ihr Hausvieh hat; ſie 
würden das Leere der Schöpfung in Anſehung ihres Zweckes, 
als vernünftige Natur, nicht ausfüllen. Dank ſei alſo der 
Natur für die Unvertragſamkeit, für die mißgünſtig wett— 

eifernde Eitelkeit, für die nicht zu befriedigende Begierde zum 
Haben, oder auch zum Herrſchen! Ohne ſie würden alle vor— 
treffliche Naturanlagen in der Menſchheit ewig unentwickelt 
ſchlummern. Der Menſch will Eintracht; aber die Natur 
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weiß beſſer, was für feine Gattung gut iſt; fie will Zwie⸗ 
tracht. Er will gemächlich und vergnügt leben; die Natur 
will aber, er ſoll aus der Läſſigkeit und untätigen Genüg⸗ 
ſamkeit hinaus, ſich in Arbeit und Muͤhſeligkeiten ſtürzen, um 
dagegen auch Mittel auszufinden, ſich Flüglich wiederum aus 

den letzteren herauszuziehen. Die natürlichen Triebfedern 
dazu, die Quellen der Ungeſelligkeit und des durchgängigen 
Widerſtandes, woraus ſo viele Übel entſpringen, die aber 
doch auch wieder zur neuen Anſpannung der Kräfte, mithin 
zu mehrerer Entwickelung der Naturanlagen antreiben, ver— 
raten alſo wohl die Anordnung eines weiſen Schöpfers; und 
nicht etwa die Hand eines bösartigen Geiſtes, der in ſeine 
herrliche Anſtalt gepfuſcht oder ſie neidiſcherweiſe verderbt 
habe. 

Fünfter Satz 

Das größte Problem für die Menſchengattung, zu 
deſſen Auflöſung die Natur ihn zwingt, iſt die Er— 
reichung einer allgemein das Recht verwaltenden 
bürgerlichen Geſellſchaft. Da nur in der Geſellſchaft, und 
zwar derjenigen, die die größte Freiheit, mithin einen durch— 
gängigen Antagonismus ihrer Glieder, und doch die ge— 
naueſte Beſtimmung und Sicherung der Grenzen dieſer Frei— 
heit hat, damit fie mit der Freiheit anderer beſtehen konne, — 
da nur in ihr die höchfte Abſicht der Natur, nämlich die Ent— 
wickelung aller ihrer Anlagen, in der Menſchheit erreicht 
werden kann, die Natur auch will, daß ſie dieſen, ſowie alle 
Zwecke ihrer Beſtimmung, ſich ſelbſt verſchaffen ſolle: ſo muß 
eine Geſellſchaft, in welcher Freiheit unter äußeren Ge— 
ſetzen im größtmöglichen Grade mit unwiderſtehlicher Ge— 
walt verbunden angetroffen wird, d. i. eine vollkommen ge⸗ 
rechte bürgerliche Verfaſſung die höchfte Aufgabe der 
Natur für die Menſchengattung ſein; weil die Natur nur 
vermittelſt der Auflöſung und Vollziehung derſelben ihre 
übrigen Abſichten mit unſerer Gattung erreichen kann. In 
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diefen Zuſtand des Zwanges zu treten, zwingt den fonft für 
ungebundene Freiheit fo ſehr eingenommenen Menſchen die 
Not; und zwar die größte unter allen, nämlich die, welche 
ſich die Menſchen untereinander ſelbſt zufügen, deren Nei— 
gungen es machen, daß ſie in wilder Freiheit nicht lange 
nebeneinander beſtehen können. Allein in einem ſolchen Ge— 
hege, als bürgerliche Vereinigung iſt, tun ebendieſelben Nei— 
gungen hernach die beſte Wirkung: ſo wie Bäume in einem 
Walde eben dadurch, daß ein jeder dem anderen Luft und 
Sonne zu benehmen ſucht, einander nötigen, beides über ſich 
zu ſuchen und dadurch einen ſchönen geraden Wuchs be— 
kommen; ſtatt daß ſie, welche in Freiheit und voneinander 
abgeſondert ihre Aſte nach Wohlgefallen treiben, krüppelig, 
ſchief und krumm wachſen. Alle Kultur und Kunſt, welche 
die Menſchheit ziert, die ſchönſte geſellſchaftliche Ordnung, 
ſind Früchte der Ungeſelligkeit, die durch ſie ſelbſt genötigt 
wird, ſich zu diſziplinieren und fo durch abgedrungene Kunſt 
die Keime der Natur vollſtändig zu entwickeln. 

Sechſter Satz 

Dieſes Problem iſt zugleich das ſchwerſte und das, 
welches von der Menſchengattung am fpäteften auf— 
gelöſt wird. Die Schwierigkeit, welche durch die bloße Idee 
dieſer Aufgabe ſchon vor Augen liegt, iſt dieſe: Der Menſch 
iſt ein Tier, das, wenn es unter anderen ſeiner Gattung 
lebt, einen Herrn nötig hat. Denn er mißbraucht gewiß 
ſeine Freiheit in Anſehung anderer ſeinesgleichen; und ob er 
gleich als vernünftiges Geſchpf ein Geſetz wünſcht, welches 
der Freiheit aller Schranken ſetze, ſo verleitet ihn doch ſeine 
ſelbſtſüchtige tieriſche Neigung, wo er darf, ſich ſelbſt auszu— 
nehmen. Er bedarf alſo einen Herrn, der ihm den eigenen 
Willen breche und ihn nötige, einem allgemeingültigen Willen, 
dabei jeder frei ſein kann, zu gehorchen. Wo nimmt er aber 
dieſen Herrn her? Nirgend anders als aus der Menſchen— 
gattung. Aber dieſer iſt ebenſowohl ein Tier, das einen Herrn 
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nötig hat. Er mag es alfo anfangen, wie er will: fo ift nicht 
abzuſehen, wie er fich ein Oberhaupt der offentlichen Gerech— 

tigkeit verſchaffen könne, das ſelbſt gerecht ſei: er mag dieſes 
nun in einer einzelnen Perſon oder in einer Geſellſchaft vieler 
dazu auserleſener Perſonen ſuchen. Denn jeder derſelben wird 

immer ſeine Freiheit mißbrauchen, wenn er keinen über ſich 
hat, der nach den Geſetzen über ihn Gewalt ausübt. Das 
höchſte Oberhaupt ſoll aber gerecht für ſich ſelbſt, und doch 
ein Menſch ſein. Dieſe Aufgabe iſt daher die ſchwerſte unter 
allen; ja ihre vollkommene Auflöfung iſt unmöglich: aus fo 
krummem Holze, als woraus der Menſch gemacht iſt, kann nichts 

ganz Gerades gezimmert werden. Nur die Annäherung zu dieſer 
Idee iſt uns von der Natur auferlegt“. Daß fie auch die— 
jenige ſei, welche am ſpäteſten ins Werk gerichtet wird, folgt 
überdem auch daraus: daß hiezu richtige Begriffe von der 
Natur einer möglichen Verfaſſung, große, durch viel Welt— 
läufte geübte Erfahrenheit und über das alles ein zur 
Annehmung derſelben vorbereiteter guter Wille erfordert 
wird; drei ſolche Stücke aber ſich ſehr ſchwer und, wenn es 
geſchieht, nur ſehr ſpät, nach viel vergeblichen Verſuchen, ein— 
mal zuſammenfinden können. 

Siebenter Satz 

Das Problem der Errichtung einer vollkommenen 
bürgerlichen Verfaſſung iſt von dem Problem eines 
geſetzmäßigen äußeren Staatenverhältniſſes ab— 
hängig und kann ohne das letztere nicht aufgelöft 
werden. Was hilfts, an einer geſetzmäßigen bürgerlichen 
Verfaſſung unter einzelnen Menſchen, d. i. an der Anordnung 

* Die Rolle des Menſchen iſt alſo ſehr künſtlich. Wie es mit den Ein⸗ 
wohnern anderer Planeten und ihrer Natur beſchaffen ſei, wiſſen wir nicht; 
wenn wir aber dieſen Auftrag der Natur gut ausrichten, ſo können wir uns 
wohl ſchmeicheln, daß wir unter unſeren Nachbarn im Weltgebäude einen 
nicht geringen Rang behaupten dürfen. Vielleicht mag bei dieſen ein jedes 
Individuum ſeine Beſtimmung in ſeinem Leben völlig erreichen. Bei uns 
iſt es anders; nur die Gattung kann dieſes hoffen. 
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eines gemeinen Weſens zu arbeiten? Dieſelbe Ungeſellig— 
keit, welche die Menſchen hiezu nötigte, iſt wieder die Ur— 

ſache, daß ein jedes Gemeinweſen in äußerem Verhältniſſe, d. i. 
als ein Staat in Beziehung auf Staaten in ungebundener 
Freiheit ſteht, und folglich einer von dem anderen eben die 
Übel erwarten muß, die die einzelnen Menſchen drückten und 

ſie zwangen, in einen geſetzmäßigen bürgerlichen Zuſtand zu 
treten. Die Natur hat alſo die Unvertragſamkeit der Men— 
ſchen, ſelbſt der großen Geſellſchaften und Staatskörper dieſer 
Art Geſchöpfe, wieder zu einem Mittel gebraucht, um in dem 
unvermeidlichen Antagonismus derſelben einen Zuſtand der 
Ruhe und Sicherheit einzufinden; d. i. ſie treibt durch die 
Kriege, durch die überfpannte und niemals nachlaſſende Zu— 
rüſtung zu denſelben, durch die Not, die dadurch endlich ein 
jeder Staat, ſelbſt mitten im Frieden, innerlich fühlen muß, 
zu anfänglich unvollkommenen Verſuchen, endlich aber nach 
vielen Verwüſtungen, Umkippungen und ſelbſt durchgängiger 
innerer Erſchöpfung ihrer Kräfte zu dem, was ihnen die Ver— 
nunft auch ohne fo viel traurige Erfahrung hätte ſagen können, 
nämlich: aus dem geſetzloſen Zuſtande der Wilden hinaus— 
zugehen und in einen Völkerbund zu treten; wo jeder, auch 

der kleinſte Staat ſeine Sicherheit und Rechte nicht von 
eigener Macht oder eigener rechtlicher Beurteilung, ſondern 
allein von dieſem großen Völkerbunde (Foedus Amphic- 
tyonum), von einer vereinigten Macht und von der Entſchei— 
dung nach Geſetzen des vereinigten Willens erwarten könnte. 
So ſchwärmeriſch dieſe Idee auch zu ſein ſcheint, und als 
eine ſolche an einem Abbe von St. Pierre oder Rouſſeau 
verlacht worden (vielleicht weil ſie ſolche in der Ausführung 
zu nahe glaubten): ſo iſt es doch der unvermeidliche Ausgang 
der Not, worein ſich Menſchen einander verſetzen, die die 
Staaten zu eben der Entſchließung (ſo ſchwer es ihnen auch 
eingeht) zwingen muß, wozu der wilde Menſch ebenſo ungern 
gezwungen ward, nämlich: ſeine brutale Freiheit aufzugeben 
und in einer geſetzmäßigen Verfaſſung Ruhe und Sicherheit 
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zu ſuchen.— Alle Kriege find demnach fo viel Verſuche (zwar 
nicht in der Abſicht der Menſchen, aber doch in der Abſicht 
der Natur), neue Verhältniſſe der Staaten zuſammenzubringen 
und durch Zerftörung, wenigſtens Zerſtücklung alter, neue 
Körper zu bilden, die ſich aber wieder, entweder in ſich ſelbſt 
oder nebeneinander, nicht erhalten können und daher neue 
ähnliche Revolutionen erleiden müſſen; bis endlich einmal, 
teils durch die beſtmögliche Anordnung der bürgerlichen Ver— 
faſſung innerlich, teils durch eine gemeinſchaftliche Verab— 
redung und Geſetzgebung äußerlich, ein Zuſtand errichtet wird, 
der, einem bürgerlichen gemeinen Weſen ähnlich, ſo wie ein 
Automat ſich ſelbſt erhalten kann. 

Ob man es nun von einem epikuriſchen Zuſammenlauf 
wirkender Urſachen erwarten ſolle, daß die Staaten, ſo wie 
die kleinen Stäubchen der Materie, durch ihren ungefähren 
Zuſammenſtoß allerlei Bildungen verſuchen, die durch neuen 
Anſtoß wieder zerſtört werden, bis endlich einmal von un— 
gefähr eine ſolche Bildung gelingt, die ſich in ihrer Form 
erhalten kann (ein Glückszufall, der ſich wohl ſchwerlich je— 
mals zutragen wird!); oder ob man vielmehr annehmen ſolle, 
die Natur verfolge hier einen regelmäßigen Gang, unſere 
Gattung von der unteren Stufe der Menſchheit, und zwar 
durch eigene, obzwar dem Menſchen abgedrungene Kunſt zu 
führen, und entwickele in dieſer ſcheinbarlich wilden Unord— 
nung ganz regelmäßig jene urſprünglichen Anlagen; oder ob 
man lieber will, daß aus allen dieſen Wirkungen und Gegen— 
wirkungen der Menſchen überall nichts, wenigſtens nichts 
Kluges herauskomme, daß es bleiben werde, wie es von jeher 
geweſen iſt und man daher nicht vorausſagen konne, ob nicht 
die Zwietracht, die unſerer Gattung ſo natürlich iſt, am Ende 
für uns eine Hölle von Übeln in einem noch ſo geſitteten Zu— 
ſtande vorbereite, indem ſie vielleicht dieſen Zuſtand ſelbſt und 
alle bisherigen Fortſchritte in der Kultur durch barbariſche 
Verwüſtung wieder vernichten werde (ein Schickſal, wofür 

man unter der Regierung des blinden Ungefährs nicht ſtehen 
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kann, mit welcher geſetzloſe Freiheit in der Tat einerlei ift, 

wenn man ihr nicht einen insgeheim an Weisheit geknüpften 
Leitfaden der Natur unterlegt!), das läuft ungefähr auf die 

Frage hinaus: ob es wohl vernünftig ſei, Zweckmäßigkeit 
der Naturanſtalt in Teilen und doch Zweckloſigkeit im 
ganzen anzunehmen? Was alſo der zweckloſe Zuſtand der 
Wilden tat, daß er nämlich alle Naturanlagen in unſerer 
Gattung zurückhielt, aber endlich durch die Übel, worin er 
dieſe verſetzte, ſie noͤtigte, aus dieſem Zuſtande hinaus und 
in eine bürgerliche Verfaſſung zu treten, in welcher alle jene 
Keime entwickelt werden können, das tut auch die barbariſche 

Freiheit der ſchon geſtifteten Staaten, nämlich: daß durch die 
Verwendung aller Kräfte der gemeinen Weſen auf Rüſtungen 

gegeneinander, durch die Verwuͤſtungen, die der Krieg an— 
richtet, noch mehr aber durch die Notwendigkeit, ſich beſtändig 
in Bereitſchaft dazu zu erhalten, zwar die völlige Entwicke— 
lung der Naturanlagen in ihrem Fortgange gehemmt wird, 
dagegen aber auch die Übel, die daraus entſpringen, unſere 
Gattung nötigen, zu dem an ſich heilſamen Widerſtande vieler 
Staaten nebeneinander, der aus ihrer Freiheit entſpringt, ein 
Geſetz des Gleichgewichtes aufzufinden und eine vereinigte 
Gewalt, die demſelben Nachdruck gibt, mithin einen welt— 
bürgerlichen Zuſtand der öffentlichen Staatsſicherheit einzu— 
führen, der nicht ohne alle Gefahr ſei, damit die Kräfte der 
Menſchen nicht einſchlafen, aber doch auch nicht ohne ein Prinzip 
der Gleichheit ihrer wechſelſeitigen Wirkungen und Ge— 
genwirkungen, damit ſie einander nicht zerſtören. Ehe 
dieſer letzte Schritt (nämlich die Staatenverbindung) ge— 
ſchehen, alſo faſt nur auf der Hälfte ihrer Ausbildung, er— 

duldet die menſchliche Natur die härteſten Übel unter dem 
betrüglichen Anſchein äußerer Wohlfahrt; und Rouſſeau 
hatte ſo unrecht nicht, wenn er den Zuſtand der Wilden vor— 
zog, ſobald man nämlich dieſe letzte Stufe, die unſere Gat— 
tung zu erſteigen hat, wegläßt. Wir ſind im hohen Grade 
durch Kunſt und Wiſſenſchaft kultiviert. Wir ſind zivili— 
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fiert bis zum Überläſtigen, zu allerlei geſellſchaftlicher Artig— 
keit und Anſtändigkeit. Aber uns ſchon für moraliſiert zu 
halten, daran fehlt noch ſehr viel. Denn die Idee der Mora— 
lität gehoͤrt noch zur Kultur; der Gebrauch dieſer Idee aber, 
welcher nur auf das Sittenähnliche in der Ehrliebe und der 
äußeren Anſtändigkeit hinausläuft, macht bloß die Ziviliſie— 
rung aus. Solange aber Staaten alle ihre Kräfte auf ihre 
eiteln und gewaltſamen Erweiterungsabſichten verwenden und 
ſo die langſame Bemühung der inneren Bildung der Den— 
kungsart ihrer Bürger unaufhörlich hemmen, ihnen ſelbſt auch 
alle Unterſtützung in dieſer Abſicht entziehen, iſt nichts von 
dieſer Art zu erwarten: weil dazu eine lange innere Bear— 
beitung jedes gemeinen Weſens zur Bildung ſeiner Bürger 
erfordert wird. Alles Gute aber, das nicht auf moraliſch-gute 
Geſinnung gepfropft iſt, iſt nichts als lauter Schein und 
ſchimmerndes Elend. In dieſem Zuſtande wird wohl das 
menſchliche Geſchlecht verbleiben, bis es ſich auf die Art, wie 
ich gejagt habe, aus dem chaotiſchen Zuftande feiner Staats— 
verhältniſſe herausgearbeitet haben wird. 

Achter Satz 

Man kann die Geſchichte der Menſchengattung im 
großen als die Vollziehung eines verborgenen Plans 
der Natur anſehen, um eine innerlich — und zu die— 
ſem Zwecke auch äußerlich — vollkommene Staats— 
verfaſſung zuſtande zu bringen, als den einzigen 
Zuſtand, in welchem ſie alle ihre Anlagen in der 
Menſchheit vollig entwickeln kann. Der Satz iſt eine 
Folgerung aus dem vorigen. Man ſieht: Die Philoſophie 
könne auch ihren Chilias mus haben; aber einen ſolchen, 
zu deſſen Herbeiführung ihre Idee, obgleich nur ſehr von 
weitem, ſelbſt beförderlich werden kann, der alſo nichts weni— 
ger als ſchwärmeriſch iſt. Es kommt nur darauf an, ob die 
Erfahrung etwas von einem ſolchen Gange der Naturabſicht 
entdecke. Ich fage: etwas Wenigesz denn dieſer Kreislauf 
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fcheint fo lange Zeit zu erfordern, bis er ſich ſchließt, daß man 
aus dem kleinen Teil, den die Menſchheit in dieſer Abſicht 
zurückgelegt hat, nur ebenſo unſicher die Geſtalt ihrer Bahn 
und das Verhältnis der Teile zum Ganzen beſtimmen kann, 
als aus allen bisherigen Himmelsbeobachtungen den Lauf, 
den unſere Sonne ſamt dem ganzen Heere ihrer Trabanten 
im großen Fixſternenſyſtem nimmt; obgleich doch aus dem 
allgemeinen Grunde der ſyſtematiſchen Verfaſſung des Welt— 
baues und aus dem Wenigen, was man beobachtet hat, zu— 
verläffig genug, um auf die Wirklichkeit eines ſolchen Kreis— 
laufes zu ſchließen. Indeſſen bringt es die menſchliche Natur 
ſo mit ſich: ſelbſt in Anſehung der allerentfernteſten Epoche, 
die unſere Gattung treffen ſoll, nicht gleichgültig zu ſein, 
wenn ſie nur mit Sicherheit erwartet werden kann. Vor— 
nehmlich kann es in unſerem Falle um deſto weniger geſchehen, 
da es ſcheint, wir könnten durch unſere eigene vernünftige 

Veranſtaltung dieſen für unſere Nachkommen ſo erfreulichen 
Zeitpunkt ſchneller herbeiführen. Um deswillen werden uns 
ſelbſt die ſchwachen Spuren der Annäherung desſelben ſehr 
wichtig. Jetzt find die Staaten ſchon in einem fo künſtlichen 
Verhältniſſe gegeneinander, daß keiner in der inneren Kultur 
nachlaſſen kann, ohne gegen die anderen an Macht und Ein— 
fluß zu verlieren; alſo iſt, wo nicht der Fortſchritt, dennoch 
die Erhaltung dieſes Zwecks der Natur, ſelbſt durch die ehr— 
ſüchtigen Abſichten derſelben ziemlich geſichert. Ferner: bür— 

gerliche Freiheit kann jetzt auch nicht ſehr wohl angetaſtet 
werden, ohne den Nachteil davon in allen Gewerben, vor— 
nehmlich dem Handel, dadurch aber auch die Abnahme der 
Kräfte des Staats im äußeren Verhältniſſe zu fühlen. Dieſe 
Freiheit geht aber allmählich weiter. Wenn man den Bür— 
ger hindert, ſeine Wohlfahrt auf alle ihm ſelbſt beliebige Art, 

die nur mit der Freiheit anderer zuſammen beſtehen kann, 
zu ſuchen, ſo hemmt man die Lebhaftigkeit des durchgängigen 
Betriebes und hiemit wiederum die Kräfte des Ganzen. Da— 
her wird die perſönliche Einſchränkung in ſeinem Tun und 
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Laſſen immer mehr aufgehoben, die allgemeine Freiheit der 
Religion nachgegeben; und fo entſpringt allmählich, mit unter⸗ 
laufendem Wahne und Grillen, Aufklärung als ein großes 
Gut, welches das menſchliche Geſchlecht ſogar von der ſelbſt— 

ſüchtigen Vergrößerungsabſicht ſeiner Beherrſcher ziehen muß, 
wenn ſie nur ihren eigenen Vorteil verſtehen. Dieſe Auf— 
klärung aber, und mit ihr auch ein gewiſſer Herzensanteil, 
den der aufgeklärte Menſch am Guten, das er vollkommen 
begreift, zu nehmen nicht vermeiden kann, muß nach und nach 
bis zu den Thronen hinaufgehen und ſelbſt auf ihre Re— 
gierungsgrundſätze Einfluß haben. Obgleich z. B. unſere 
Weltregierer zu öffentlichen Erziehungsanſtalten und über: 
haupt zu allem, was das Weltbeſte betrifft, für jetzt kein Geld 
übrig haben, weil alles auf den künftigen Krieg ſchon zum 
voraus verrechnet iſt: ſo werden ſie doch ihren eigenen Vor— 
teil darin finden, die obzwar ſchwachen und langſamen eigenen 
Bemühungen ihres Volkes in dieſem Stücke wenigſtens nicht 
zu hindern. Endlich wird ſelbſt der Krieg allmählich nicht 
allein ein ſo künſtliches, im Ausgange von beiden Seiten ſo 
unſicheres, ſondern auch durch die Nachwehen, die der Staat 
in einer immer anwachſenden Schuldenlaſt (einer neuen Er— 
findung) fühlt, deren Tilgung unabſehlich wird, ein ſo be— 
denkliches Unternehmen, dabei der Einfluß, den jede Staats— 
erſchütterung in unſerem durch ſein Gewerbe ſo ſehr verkette— 
ten Weltteil auf alle anderen Staaten tut, ſo merklich: daß 
ſich dieſe, durch ihre eigene Gefahr gedrungen, obgleich ohne 
geſetzliches Anſehen, zu Schiedsrichtern anbieten, und ſo alles 
von weitem zu einem künftigen großen Staatskörper an— 
ſchicken, wovon die Vorwelt kein Beiſpiel aufzuzeigen hat. 
Obgleich dieſer Staatskörper für jetzt nur noch ſehr im rohen 
Entwurfe daſteht, ſo fängt ſich dennoch gleichſam ſchon ein 
Gefühl in allen Gliedern, deren jedem an der Erhaltung des 
Ganzen gelegen iſt, an zu regen; und dieſes gibt Hoffnung, 
daß nach manchen Revolutionen der Umbildung endlich das, 
was die Natur zur höchften Abſicht hat, ein allgemeiner welt— 
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bürgerlicher Zuſtand als der Schoß, worin alle urſprüng— 
lichen Anlagen der Menſchengattung entwickelt werden, der— 
einſt einmal zuſtande kommen werde. 

Neunter Satz 

Ein philoſophiſcher Verſuch, die allgemeine Welt— 
geſchichte nach einem Plane der Natur, der auf die 
vollkommene bürgerliche Vereinigung in der Men— 
ſchengattung abziele, zu bearbeiten, muß als mög— 
lich und ſelbſt für dieſe Naturabſicht beförderlich 
angeſehen werden. Es iſt zwar ein befremdlicher und dem 
Anſcheine nach ungereimter Anſchlag, nach einer Idee, wie 
der Weltlauf gehen müßte, wenn er gewiſſen vernünftigen 
Zwecken angemeſſen ſein ſollte, eine Geſchichte abfaſſen zu 
wollen; es ſcheint, in einer ſolchen Abſicht könne nur ein Ro— 
man zuſtande kommen. Wenn man indeſſen annehmen darf, 
daß die Natur ſelbſt im Spiele der menſchlichen Freiheit nicht 
ohne Plan und Endabſicht verfahre, ſo könnte dieſe Idee doch 
wohl brauchbar werden; und ob wir gleich zu kurzſichtig ſind, 
den geheimen Mechanismus ihrer Veranſtaltung zu durch— 
ſchauen, ſo dürfte uns dieſe Idee doch zum Leitfaden dienen, 

ein ſonſt planloſes Aggregat menſchlicher Handlungen, 
wenigſtens im großen, als ein Syſtem darzuſtellen. Denn 

wenn man von der griechiſchen Geſchichte - als derjenigen, 

wodurch uns jede andere ältere oder gleichzeitige aufbehalten 
worden, wenigſtens beglaubigt werden muß“ - anhebt; wenn 
* Nur ein gelehrtes Publikum, das von feinem Anfange an bis zu 
uns ununterbrochen fortgedauert hat, kann die alte Geſchichte beglaubigen. 
Über dasſelbe hinaus iſt alles terra incognita; und die Geſchichte der 
Völker, die außer demſelben lebten, kann nur von der Zeit angefangen wer— 
den, da ſie darin eintraten. Dies geſchah mit dem jüdiſchen Volk, zur 
Zeit der Ptolemäer durch die griechiſche Bibelüberſetzung, ohne welche man 
ihren iſolierten Nachrichten wenig Glauben beimeſſen würde. Von da 
(wenn dieſer Anfang vorerſt gehörig ausgemittelt worden) kann man auf— 
wärts ihren Erzählungen nachgehen. Und ſo mit allen übrigen Völkern. 
Das erſte Blatt im Thucydides (ſagt Hume) iſt der einzige Anfang aller 
wahren Geſchichte. 
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man derſelben Einfluß auf die Bildung und Mißbildung des 
Staatskörpers des römiſchen Volkes, das den griechiſchen 
Staat verſchlang, und des letzteren Einfluß auf die Barba— 
ren, die jenen wiederum zerſtörten, bis auf unſere Zeit ver— 
folgt; dabei aber die Staatengeſchichte anderer Völker, ſo wie 
deren Kenntnis durch eben dieſe aufgeklärten Nationen all- 
mählich zu uns gelangt iſt, epiſodiſch hinzutut: ſo wird man 
einen regelmäßigen Gang der Verbeſſerung der Staatsver— 
faſſung in unſerem Weltteile (der wahrſcheinlicherweiſe allen 
anderen dereinſt Geſetze geben wird) entdecken. Indem man 
ferner allenthalben nur auf die bürgerliche Verfaſſung und 
deren Geſetze und auf das Staatsverhältnis acht hat, inſofern 
beide durch das Gute, welches ſie enthielten, eine Zeitlang 
dazu dienten, Völker (mit ihnen auch Künſte und Wiſſen— 
ſchaften) emporzuheben und zu verherrlichen, durch das Fehler— 
hafte aber, das ihnen anhing, ſie wiederum zu ſtürzen, ſo doch, 
daß immer ein Keim der Aufklärung übrigblieb, der, durch 
jede Revolution mehr entwickelt, eine folgende noch höhere 
Stufe der Verbeſſerung vorbereitete: ſo wird ſich, wie ich 
glaube, ein Leitfaden entdecken, der nicht bloß zur Erklärung 
des ſo verworrenen Spiels menſchlicher Dinge, oder zur poli— 
tiſchen Wahrſagerkunſt künftiger Staatsveränderungen dienen 
kann (ein Nutzen, den man ſchon ſonſt aus der Geſchichte der 
Menſchen, wenn man ſie gleich als unzuſammenhängende 
Wirkung einer regelloſen Freiheit anſah, gezogen hat!), fon= 
dern es wird (was man, ohne den Naturplan vorauszuſetzen, 
nicht mit Grund hoffen kann) eine tröſtende Ausſicht in die 
Zukunft eröffnet werden, in welcher die Menſchengattung in 
weiter Ferne vorgeſtellt wird, wie ſie ſich endlich doch zu dem 
Zuſtande emporarbeitet, in welchem alle Keime, die die Natur 
in ſie legte, völlig können entwickelt und ihre Beſtimmung 
hier auf Erden kann erfüllt werden. Eine ſolche Rechtferti— 
gung der Natur — oder beſſer der Borfehung iſt kein un: 
wichtiger Beweggrund, einen beſonderen Geſichtspunkt der 
Weltbetrachtung zu wählen. Denn was hilfts, die Herrlichkeit 
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und Weisheit der Schöpfung im vernunftloſen Naturreiche 
zu preiſen und der Betrachtung zu empfehlen, wenn der Teil 
des großen Schauplatzes der oberſten Weisheit, der von allem 

dieſem den Zweck enthält — die Geſchichte des menſchlichen 
Geſchlechts — ein unaufhörlicher Einwurf dagegen bleiben 
ſoll, deſſen Anblick uns nötigt, unſere Augen von ihm mit 
Unwillen wegzuwenden und, indem wir verzweifeln, jemals 
darin eine vollendete vernünftige Abſicht anzutreffen, uns da— 
hin bringt, ſie nur in einer anderen Welt zu hoffen? 
Daß ich mit dieſer Idee einer Weltgeſchichte, die gewiſſer— 
maßen einen Leitfaden a priori hat, die Bearbeitung der 
eigentlichen, bloß empiriſch abgefaßten Hiſtorie verdrängen 
wollte, wäre Mißdeutung meiner Abſicht; es iſt nur ein Ge— 
danke von dem, was ein philoſophiſcher Kopf (der übrigens 
mehr geſchichtskundig ſein müßte) noch aus einem anderen 
Standpunkte verſuchen könnte. Überdem muß die ſonſt rühm— 
liche Unverſtändlichkeit, mit der man jetzt die Geſchichte ſeiner 

Zeit abfaßt, doch einen jeden natürlicherweiſe auf die Bedenk— 
lichkeit bringen: wie es unſere ſpäten Nachkommen anfangen 
werden, die Laſt von Geſchichte, die wir ihnen nach einigen 
Jahrhunderten hinterlaſſen möchten, zu faſſen. Ohne Zweifel 
werden ſie die der älteſten Zeit, von der ihnen die Urkunden 
längft erloſchen fein dürften, nur aus dem Geſichtspunkte 
deſſen, was ſie intereſſiert, nämlich desjenigen, was Völker 
und Regierungen in weltbürgerlicher Abſicht geleiſtet oder 
geſchadet haben, ſchätzen. Hierauf aber Rückſicht zu nehmen, 
imgleichen auf die Ehrbegierde der Staatsoberhäupter ſowohl 
als ihrer Diener, um ſie auf das einzige Mittel zu richten, 
das ihr rühmliches Andenken auf die ſpäteſte Zeit bringen 
kann: das kann noch überdem einen kleinen Beweggrund 
zum Verſuche einer ſolchen philoſophiſchen Geſchichte ab— 
geben. 
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ll. 
Aus der Abhandlung 

„Über den Gemeinſpruch: Das mag in der Theorie 
richtig ſein, taugt aber nicht für die Praxis.“ 

Vom Verhältnis der Theorie zur i im 

Völkerrecht 

In allgemein-philanthropifcher, d. i. kosmopolitiſcher Abſicht betrachtet“. 

Iſt das menſchliche Geſchlecht im ganzen zu lieben; oder 
iſt es ein Gegenſtand, den man mit Unwillen betrachten 
muß, dem man zwar (um nicht Miſanthrop zu werden) alles 
Gute wünſcht, es doch aber nie an ihm erwarten, mithin ſeine 
Augen lieber von ihm abwenden muß? Die Beantwortung 
dieſer Frage beruht auf der Antwort, die man auf eine andere 
geben wird: Sind in der menſchlichen Natur Anlagen, aus 
welchen man abnehmen kann, die Gattung werde immer zum 
Beſſern fortſchreiten und das Böſe jetziger und vergangener 
Zeiten ſich in dem Guten der künftigen verlieren? Denn ſo 
können wir die Gattung doch wenigſtens in ihrer beſtändigen 
Annäherung zum Guten lieben, ſonſt müßten wir ſie haſſen 
oder verachten; die Ziererei mit der allgemeinen Menſchen— 
liebe (die alsdann höchſtens nur eine Liebe des Wohlwollens, 
nicht des Wohlgefallens fein würde) mag dagegen ſagen, was 
fie wolle. Denn was boöfe iſt und bleibt, vornehmlich das in 
vorſätzlicher wechſelſeitiger Verletzung der heiligſten Menſchen— 
rechte, das kann man — auch bei der größten Bemühung, 
Liebe in ſich zu erzwingen — doch nicht vermeiden zu haſſen: 
nicht gerade um Menſchen Übles zuzufügen, aber doch ſo 
wenig wie möglich mit ihnen zu tun zu haben. 

* Es fällt nicht ſofort in die Augen, wie eine allgemein-philanthropi— 
ſche Vorausſetzung auf eine weltbürgerliche Verfaſſung, dieſe aber auf 
die Gründung eines Völkerrechts hinweiſe, als einen Zuſtand, in welchem 
allein die Anlagen der Menſchheit gehörig entwickelt werden können, die 
unſere Gattung liebenswürdig machen. - Der Beſchluß dieſer Nummer wird 
dieſen Zuſammenhang vor Augen ſtellen. 

90 



Moſes Mendelsſohn war der letzteren Meinung (Jeru— 
ſalem, zweiter Abſchnitt, S. 44 bis 47), die er ſeines Freun— 
des Leſſings Hypotheſe von einer göttlichen Erziehung des 
Menſchengeſchlechts entgegenſetzt. Es iſt ihm Hirngeſpinſt, 
„daß das Ganze, die Menſchheit hienieden, in der Folge der 
Zeiten immer vorwärts rücken und ſich vervollkommnen ſolle. — 
Wir ſehen,“ ſagt er, „das Menſchengeſchlecht im ganzen kleine 
Schwingungen machen; und es tat nie einige Schritte vor— 
wärts, ohne bald nachher mit doppelter Geſchwindigkeit in 
ſeinen vorigen Zuſtand zurückzugleiten.“ (Das iſt ſo recht der 
Stein des Siſyphus; und man nimmt auf dieſe Art, gleich 
dem Indier, die Erde als den Büßungsort für alte, jetzt nicht 
mehr erinnerliche Sünden an.) — „Der Menſch geht weiter; 
aber die Menſchheit ſchwankt beſtändig zwiſchen feſtgeſetzten 
Schranken auf und nieder; behält aber, im ganzen betrachtet, 
in allen Perioden der Zeit ungefähr dieſelbe Stufe der Sitt— 

lichkeit, dasſelbe Maß von Religion und Irreligion, von 
Tugend und Laſter, von Glückſeligkeit (DD und Elend.“ — 
Dieſe Behauptungen leitet er (S. 46) dadurch ein, daß er 
ſagt: „Ihr wollt erraten, was für Abſichten die Vorſehung 
mit der Menſchheit habe? Schmiedet keine Hypotheſen“ 
(Theorie hatte er dieſe vorher genannt); „ſchauet nur umher 
auf das, was wirklich geſchieht, und wenn ihr einen Über— 
blick auf die Geſchichte aller Zeiten werfen könnt, auf das, 
was von jeher geſchehen iſt. Dieſes iſt Tatſache; dieſes muß 
zur Abſicht gehört haben, muß in dem Plane der Weisheit 
genehmigt oder wenigſtens aufgenommen worden ſein.“ 
Ich bin anderer Meinung. — Wenn es einer Gottheit würdiger 
Anblick iſt, einen tugendhaften Mann mit Widerwärtigkeiten 
und Verſuchungen zum Böſen ringen und ihn dennoch da— 

gegen ſtandhalten zu ſehen: ſo iſt es ein, ich will nicht ſagen 
einer Gottheit, ſondern ſelbſt des gemeinſten, aber wohl— 
denkenden Menſchen höchſt unwürdiger Anblick, das menſch— 
liche Geſchlecht von Periode zu Periode zur Tugend hinauf 
Schritte tun, und bald darauf ebenſo tief wieder in Laſter 
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und Elend zurückfallen zu ſehen. Eine Weile diefem Trauer: 
ſpiel zuzuſchauen, kann vielleicht rührend und belehrend ſein; 
aber endlich muß doch der Vorhang fallen. Denn auf die 
Länge wird es zum Poſſenſpiel; und wenn die Akteure es 
nicht gleich müde werden, weil ſie Narren ſind, ſo wird es 
doch der Zuſchauer, der an einem oder dem anderen Akt ge— 

nug hat, wenn er daraus mit Grund abnehmen kann, daß 
das nie zu Ende kommende Stück ein ewiges Einerlei ſei. 
Die am Ende folgende Strafe kann zwar, wenn es ein bloßes 
Schauſpiel iſt, die unangenehmen Empfindungen durch den 
Ausgang wiederum gutmachen. Aber Laſter ohne Zahl (wenn— 
gleich mit dazwiſchen eintretenden Tugenden) in der Wirklich— 
keit ſich übereinander türmen zu laſſen, damit dereinſt recht 
viel geſtraft werden könne: ift wenigſtens nach unſeren Be— 
griffen ſogar der Moralität eines weiſen Welturhebers und 
Regierers zuwider. 
Ich werde alſo annehmen dürfen: daß, da das menſchliche 
Geſchlecht beſtändig im Fortrücken in Anſehung der Kultur, 
als dem Naturzwecke desſelben, iſt, es auch im Fortſchreiten 
zum Beſſeren in Anſehung des moraliſchen Zweckes ſeines 

Daſeins begriffen ſei, und daß dieſes zwar bisweilen unter— 
brochen, aber nie abgebrochen ſein werde. Dieſe Voraus— 
ſetzung zu beweiſen, habe ich nicht nötig; der Gegner der— 
ſelben muß beweiſen. Denn ich ſtütze mich auf meine ange— 
borene Pflicht, in jedem Gliede der Reihe der Zeugungen — 
worin ich (als Menſch überhaupt) bin, und doch nicht mit 
der an mir erforderlichen moraliſchen Beſchaffenheit ſo gut, 
als ich ſein ſollte, mithin auch könnte — ſo auf die Nach— 
kommenſchaft zu wirken, daß ſie immer beſſer werde (wovon 
alſo auch die Möglichkeit angenommen werden muß), und 
daß ſo dieſe Pflicht von einem Gliede der Zeugungen zum 
andern ſich rechtmäßig vererben könne. Es mögen nun auch 
noch ſoviel Zweifel gegen meine Hoffnungen aus der Ge— 
ſchichte gemacht werden, die, wenn ſie beweiſend wären, mich 
bewegen könnten, von einer dem Anſchein nach vergeblichen 
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Arbeit abzulaſſen: fo kann ich doch, ſolange dieſes nur nicht 
ganz gewiß gemacht werden kann, die Pflicht (als das liqui— 
dum) gegen die Klugheitsregel, aufs Untunliche nicht hin— 
zuarbeiten (als das illiquidum, weil es bloße Hypotheſe iſt), 
nicht vertauſchen; und ſo ungewiß ich immer ſein und bleiben 
mag, ob für das menſchliche Geſchlecht das Beſſere zu hoffen 
ſei, ſo kann dieſes doch nicht der Maxime, mithin auch nicht 
der notwendigen Vorausſetzung derſelben in praktiſcher Ab— 
ſicht, daß es tunlich ſei, Abbruch tun. 
Dieſe Hoffnung beſſerer Zeiten, ohne welche eine ernſtliche 
Begierde, etwas dem allgemeinen Wohl Erſprießliches zu tun, 
nie das menſchliche Herz erwärmt hätte, hat auch jederzeit 
auf die Bearbeitung der Wohldenkenden Einfluß gehabt; und 
der gute Mendelsſohn mußte doch auch darauf gerechnet 

haben, wenn er für Aufklärung und Wohlfahrt der Nation, 
zu welcher er gehörte, fo eifrig bemüht war. Denn ſelbſt und 
für ſich allein ſie zu bewirken, wenn nicht andere nach ihm 
auf derſelben Bahn weiter fortgingen, konnte er vernünftiger— 

weiſe nicht hoffen. Bei dem traurigen Anblick nicht ſowohl 
der Übel, die das menſchliche Geſchlecht aus Natururſachen 
drücken, als vielmehr derjenigen, welche die Menſchen ſich 
untereinander ſelbſt antun, erheitert ſich doch das Gemüt durch 
die Ausſicht, es könne künftig beſſer werden; und zwar mit 
uneigennützigem Wohlwollen, wenn wir längſt im Grabe ſein 
und die Früchte, die wir zum Teil ſelbſt geſät haben, nicht 
einernten werden. Empiriſche Beweisgründe wider das Ge— 
lingen dieſer auf Hoffnung genommenen Entſchließungen rich— 
ten hier nichts aus. Denn daß dasjenige, was bisher noch 
nicht gelungen iſt, darum auch nie gelingen werde, berechtigt 
nicht einmal, eine pragmatiſche oder techniſche Abſicht (wie 

z. B. die der Luftfahrten mit aeroftatifchen Bällen) aufzugeben; 
noch weniger aber eine moraliſche, welche, wenn ihre Bewir⸗ 

kung nur nicht demonſtrativ unmöglich iſt, Pflicht wird. Über— 

dem laſſen ſich manche Beweiſe geben, daß das menſchliche 
Geſchlecht im ganzen wirklich in unſerm Zeitalter in Ver— 

93 



gleichung mit allen vorigen anſehnlich ſelbſt zum moraliſch 
Beſſeren fortgerückt ſei (kurzdauernde Hemmungen können da- 
gegen nichts beweiſen); und daß das Geſchrei von der un— 

| aufhaltſam zunehmenden Verunartung desſelben gerade daher 
kommt, daß, wenn es auf einer höheren Stufe der Morali— 
tät ſteht, es noch weiter vor ſich ſieht, und ſein Urteil über 
das, was man iſt, in Vergleichung mit dem, was man ſein 
ſollte, mithin unſer Selbſttadel immer deſto ſtrenger wird, je 
mehr Stufen der Sittlichkeit wir im ganzen des uns bekannt 

| gewordenen Weltlaufs fchon erftiegen haben. 
Fragen wir nun: durch welche Mittel dieſer immerwährende 
Fortſchritt zum Beſſeren dürfte erhalten und auch wohl be— 

N ſchleunigt werden, fo ſieht man bald, daß dieſer ins uner— 
meßliche Weite gehende Erfolg nicht ſowohl davon abhängen 

| werde, was wir tun G. B. von der Erziehung, die wir der 
ö jüngeren Welt geben), und nach welcher Methode wir vers 
N fahren ſollen, um es zu bewirken; ſondern von dem, was die 

menſchliche Natur in und mit uns tun wird, um uns in ein 
0 Gleis zu nötigen, in welches wir uns von ſelbſt nicht leicht 
0 fügen würden. Denn von ihr, oder vielmehr (weil höchfte 

Weisheit zur Vollendung dieſes Zweckes erfordert wird) von 
der Vorſehung allein können wir einen Erfolg erwarten, 
der aufs Ganze und von da auf die Teile geht, da im Gegen- 
teil die Menſchen mit ihren Entwürfen nur von den Teilen 
ausgehen, wohl gar nur bei ihnen ſtehenbleiben, und aufs 
Ganze als ein ſolches, welches für ſie zu groß iſt, zwar 
ihre Ideen, aber nicht ihren Einfluß erſtrecken können: vor- 
nehmlich da fie, in ihren Entwürfen einander widerwärtig, ſich 
aus eigenem freien Vorſatz ſchwerlich dazu vereinigen würden. 

So wie allſeitige Gewalttätigkeit und daraus entſpringende 
Not endlich ein Volk zur Entſchließung bringen mußte, ſich 
dem Zwange, den ihm die Vernunft ſelbſt als Mittel vor— 
ſchreibt, nämlich dem öffentlicher Geſetze zu unterwerfen und 
in eine ſtaatsbürgerliche Verfaſſung zu treten: ſo muß 
auch die Not aus den beſtändigen Kriegen, in welchen wiederum 
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Staaten einander zu ſchmälern oder zu unterjochen fuchen, 
ſie zuletzt dahin bringen, ſelbſt wider Willen, entweder in eine 
weltbürgerliche Verfaſſung zu treten, oder iſt ein ſolcher 

Zuſtand eines allgemeinen Friedens (wie es mit übergroßen 
Staaten wohl auch mehrmalen gegangen iſt) auf einer anderen 
Seite der Freiheit noch gefährlicher, indem er den ſchrecklich— 
ſten Deſpotismus herbeiführt, ſo muß ſie dieſe Not doch zu 
einem Zuſtande zwingen, der zwar kein weltbürgerliches ge— 

meines Weſen unter einem Oberhaupt, aber doch ein recht— 
licher Zuſtand der Föderation nach einem gemeinſchaftlich 
verabredeten Voͤlkerrecht iſt. 
Denn da die fortrückende Kultur der Staaten mit dem zu— 
gleich wachſenden Hange, ſich auf Koſten der anderen durch 
Liſt oder Gewalt zu vergrößern, die Kriege vervielfältigen 
und durch immer (bei bleibender Löhnung) vermehrte, auf 
ſtehendem Fuß und in Diſziplin erhaltene, mit ſtets zahl— 
reicheren Kriegsinſtrumenten verſehene Heere immer höhere 
Koſten verurſachen muß; indes die Preiſe aller Bedürfniſſe 
fortdauernd wachſen, ohne daß ein ihnen proportionierter 
fortſchreitender Zuwachs der ſie vorſtellenden Metalle gehofft 
werden kann; kein Friede auch ſo lange dauert, daß das Er— 
ſparnis während demſelben dem Koſtenaufwand für den 
nächſten Krieg gleichkäme, wowider die Erfindung der Staats— 

ſchulden zwar ein ſinnreiches, aber ſich ſelbſt zuletzt vernichten— 
des Hilfsmittel iſt: ſo muß, was guter Wille hätte tun 
ſollen, aber nicht tat, endlich die Ohnmacht bewirken: daß 
ein jeder Staat in ſeinem Inneren ſo organiſiert werde, daß 
nicht das Staatsoberhaupt, dem der Krieg (weil er ihn auf 
eines anderen, nämlich des Volks, Koſten führt) eigentlich 

nichts koſtet, ſondern das Volk, dem er ſelbſt koſtet, die ent— 
ſcheidende Stimme habe, ob Krieg ſein ſolle oder nicht (wozu 
freilich die Realiſierung jener Idee des urſprünglichen Ver— 
trags notwendig vorausgeſetzt werden muß). Denn dieſes wird 
es wohl bleiben laſſen, aus bloßer Vergrößerungsbegierde 
oder um vermeinter, bloß wörtlicher Beleidigungen willen 
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ſich in Gefahr perſönlicher Dürftigfeit, die das Oberhaupt 
nicht trifft, zu verſetzen. Und ſo wird auch die Nachkommen⸗ 
ſchaft (auf die keine von ihr unverſchuldeten Laſten gewälzt 

werden), ohne daß eben Liebe zu derſelben, ſondern zur 
Selbſtliebe jedes Zeitalters die Urſache davon ſein darf, 
immer zum Beſſeren, ſelbſt im moraliſchen Sinn, fortſchreiten 
konnen: indem jedes gemeine Weſen, unvermögend einem 
andern gewalttätig zu ſchaden, ſich allein am Recht halten 
muß, und daß andere ebenſo geformte ihm darin zu Hilfe 
kommen werden, mit Grund hoffen kann. 
Dieſes iſt indes nur Meinung und bloß Hypotheſe: ungewiß 
wie alle Urteile, welche zu einer beabſichtigten Wirkung, die 
nicht gänzlich in unſerer Gewalt ſteht, die ihr einzig ange- 
meſſene Natururſache angeben wollen; und ſelbſt als eine 
ſolche enthält ſie in einem ſchon beſtehenden Staat nicht ein 
Prinzip für den Untertan, ſie zu erzwingen (wie vorher ge— 
zeigt worden), ſondern für zwangsfreie Oberhaͤupter. Ob es 
zwar in der Natur des Menſchen nach der gewöhnlichen 
Ordnung eben nicht liegt, von ſeiner Gewalt willkürlich nach— 
zulaffen, gleichwohl es aber in dringenden Umſtänden doch 
nicht unmöglich iſt: fo kann man es für einen den morali- 
ſchen Wünſchen und Hoffnungen der Menſchen (beim Be— 
wußtſein ihres Unvermögens) nicht unangemeſſenen Ausdruck 
halten, die dazu erforderlichen Umſtände von der Vorſehung 
zu erwarten: welche dem Zwecke der Menſchheit im Ganzen 
ihrer Gattung zu Erreichung ihrer endlichen Beſtimmung 
durch freien Gebrauch ihrer Kräfte, ſo weit ſie reichen, einen 
Ausgang verſchaffen werde, welchem die Zwecke der Men— 
ſchen, abgeſondert betrachtet, gerade entgegenwirken. Denn 
eben die Entgegenwirkung der Neigungen, aus welchen das 
Böſe entſpringt, untereinander, verſchafft der Vernunft ein 
neues Spiel, ſie insgeſamt zu unterjochen und ſtatt des Böſen, 
was ſich ſelbſt zerſtört, das Gute, welches, wenn es einmal 
da iſt, ſich fernerhin von ſelbſt erhält, herrſchend zu machen. 

* * 
* 
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Die menſchliche Natur erfcheint nirgend weniger liebens— 
würdig, als im Verhältniſſe ganzer Völker gegeneinander. 
Kein Staat iſt gegen den andern wegen ſeiner Selbſtändig— 

keit oder ſeines Eigentums einen Augenblick geſichert. Der 
Wille, einander zu unterjochen oder an dem Seinen zu 
ſchmälern, iſt jederzeit da; und die Rüſtung zur Verteidigung, 
die den Frieden oft noch drückender und für die innere Wohl— 

fahrt zerſtörender macht, als ſelbſt den Krieg, darf nie nach— 
laſſen. Nun iſt hierwider kein anderes Mittel, als ein auf 
öffentliche mit Macht begleitete Geſetze, denen ſich jeder 
Staat unterwerfen müßte, gegründetes Völkerrecht (nach der 

Analogie eines bürgerlichen oder Staatsrechts einzelner 
Menſchen) moglich; — denn ein dauernder allgemeiner Friede 
durch die ſogenannte Balance der Mächte in Europa 
iſt, wie Swifts Haus, welches von einem Baumeiſter ſo 

vollkommen nach allen Geſetzen des Gleichgewichts erbaut 
war, daß, als ſich ein Sperling darauf ſetzte, es ſofort ein— 

fiel, ein bloßes Hirngeſpinſt. — „Aber ſolchen Zwangsgeſetzen“, 

wird man ſagen, „werden ſich Staaten doch nie unterwerfen; 
und der Vorſchlag zu einem allgemeinen Völkerſtaat, unter 
deſſen Gewalt ſich alle einzelnen Staaten freiwillig bequemen 
ſollen, um ſeinen Geſetzen zu gehorchen, mag in der Theorie 
eines Abbe von St. Pierre oder eines Rouſſeau noch fo artig 
klingen, ſo gilt er doch nicht für die Praxis; wie er denn 
auch von großen Staatsmännern, mehr aber noch von Staats- 

oberhäuptern als eine pedantiſch-kindiſche, aus der Schule 
hervorgetretene Idee jederzeit iſt verlacht worden.“ 

Ich meinerſeits vertraue dagegen doch auf die Theorie, die 
von dem Rechtsprinzip ausgeht, wie das Verhältnis unter 
Menſchen und Staaten fein ſoll, und die den Erdengöttern 
die Maxime anpreiſet, in ihren Streitigkeiten jederzeit ſo zu 
verfahren, daß ein ſolcher allgemeiner Vöͤlkerſtaat dadurch 
eingeleitet werde und ihn alſo als möglich (in praxi), und 
daß er ſein kann, anzunehmen; — zugleich aber auch (in 
subsidium) auf die Natur der Dinge, welche dahin zwingt, 

re 
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wohin man nicht gerne will (fata volentem ducunt, nolentem 
trahunt). Bei dieſer letzteren wird dann auch die menſchliche 

Natur mit in Anſchlag gebracht; welche, da in ihr immer 
noch Achtung für Recht und Pflicht lebendig iſt, ich nicht für 
ſo verſunken im Böſen halten kann oder will, daß nicht mo— 
raliſch⸗praktiſche Vernunft nach vielen mißlungenen Verſuchen 
endlich über dasſelbe ſiegen und ſie auch als liebenswürdig 
darſtellen ſollte. So bleibt es alſo auch in kosmopolitiſcher 
Rückſicht bei der Behauptung: Was aus Vernunftgründen für 
die Theorie gilt, das gilt auch für die Praxis. 
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III. 

Aus den 

„Metaphyſiſchen Anfangsgründen der Rechtslehre“. 

Beſchluß 

Wenn jemand nicht beweiſen kann, daß ein Ding iſt, ſo 
mag er verſuchen zu beweiſen, daß es nicht iſt. Will 
es ihm mit keinem von beiden gelingen (ein Fall, der oft 
eintritt), ſo kann er noch fragen: ob es ihn intereſſiere, 
das eine oder das andere (durch eine Hypotheſe) anzu— 
nehmen, und dies zwar entweder in theoretiſcher oder 
praktiſcher Rückſicht, d. i. entweder um ſich bloß ein gewiſſes 
Phänomen (wie z. B. für den Aſtronom das des Rückganges 
und Stillſtandes der Planeten) zu erklären, oder um einen 

gewiſſen Zweck zu erreichen, der nun wiederum entweder 
pragmatiſch (bloßer Kunſtzweck) oder moraliſch, d. i. ein 
ſolcher Zweck ſein kann, den ſich zu ſetzen die Maxime ſelbſt 

Pflicht iſt. — Es verſteht ſich von ſelbſt, daß nicht das An- 
nehmen (supposition) der Ausführbarkeit jenes Zweckes, 
welches ein bloß theoretifches und dazu noch problematiſches 
Urteil iſt, hier zur Pflicht gemacht werde; denn dazu (etwas 
zu glauben) gibts keine Verbindlichkeit, ſondern das Handeln 
nach der Idee jenes Zwecks, wenn auch nicht die mindeſte 
theoretiſche Wahrſcheinlichkeit da iſt, daß er ausgeführt wer— 
den könne, dennoch aber feine Unmöglichkeit gleichfalls nicht 
demonſtriert werden kann, das iſt es, wozu uns eine Pflicht 
obliegt. b 
Nun ſpricht die moraliſch⸗praktiſche Vernunft in uns ein un- 
widerſtehliches Veto aus: Es ſoll kein Krieg fein; weder 
der, welcher zwiſchen mir und dir im Naturzuſtande, noch 
zwiſchen uns als Staaten, die, obzwar innerlich im geſetz— 
lichen, doch äußerlich (im Verhältnis gegeneinander) im ge— 
ſetzloſen Zuſtande ſind; — denn das iſt nicht die Art, wie 
jedermann ſein Recht ſuchen ſoll. Alſo iſt nicht mehr die 
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Frage: ob der ewige Friede ein Ding oder Unding fei, und 
ob wir uns nicht in unſerem theoretiſchen Urteile betrügen, 
wenn wir das erſtere annehmen, ſondern wir müſſen fo hanz 
deln, als ob das Ding ſei, was vielleicht nicht iſt, auf Be- 
gründung desſelben und diejenige Konftitution, die uns dazu 
die tauglichſte ſcheint (vielleicht den Republikanismus aller 

Staaten ſamt und ſonders), hinwirken, um ihn herbeizuführen 
und dem heilloſen Kriegführen, worauf als den Hauptzweck 
bisher alle Staaten ohne Ausnahme ihre inneren Anſtalten 
gerichtet haben, eine Ende zu machen. Und wenn das letz— 
tere, was die Vollendung dieſer Abſicht betrifft, auch immer 
ein frommer Wunſch bliebe, ſo betrügen wir uns doch gewiß 
nicht mit der Annahme der Maxime, dahin unabläſſig zu 
wirken; denn dieſe iſt Pflicht; das moraliſche Geſetz aber in 
uns ſelbſt für betrüglich anzunehmen, würde den Abſcheu 
erregenden Wunſch hervorbringen, lieber aller Vernunft zu 

entbehren und ſich, ſeinen Grundſätzen nach, mit den übrigen 
Tierklaſſen in einen gleichen Mechanismus der Natur ge— 
worfen anzuſehen. 
Man kann ſagen, daß dieſe allgemeine und fortdauernde 

Friedensſtiftung nicht bloß einen Teil, ſondern den ganzen 
Endzweck der Rechtslehre innerhalb der Grenzen der bloßen 
Vernunft ausmache; denn der Friedenszuſtand iſt allein der 

unter Geſetzen geſicherte Zuſtand des Mein und Dein in 
einer Menge einander benachbarter Menſchen, mithin die in 
einer Verfaſſung zuſammen ſind, deren Regel aber nicht von 
der Erfahrung derjenigen, die ſich bisher am beſten dabei 
befunden haben, als einer Norm für andere, ſondern die 
durch die Vernunft a priori von dem Ideal einer rechtlichen 
Verbindung der Menſchen unter öffentlichen Geſetzen über— 
haupt hergenommen werden muß, weil alle Beiſpiele (als 
die nur erläutern, aber nicht beweiſen können) trüglich ſind, 
und fo allerdings einer Metaphyſik bedürfen, deren Not⸗ 
wendigkeit diejenigen, die dieſer ſpotten, doch unvorſichtiger⸗ 
weiſe ſelbſt zugeſtehen, wenn ſie z. B., wie ſie es oft tun, ſagen: 

100 



„Die beſte Verfaſſung ift die, wo nicht die Menſchen, ſondern 
die Geſetze machthabend ſind.“ Denn was kann mehr meta— 
phyſiſch ſublimiert ſein, als eben dieſe Idee, welche gleich— 
wohl, nach jener ihrer eigenen Behauptung, die bewährteſte 

objektive Realität hat, die ſich auch in vorkommenden Fällen 
leicht darſtellen läßt, und welche allein, wenn ſie nicht revo— 

lutionsmäßig, durch einen Sprung, d. i. durch gewaltſame 
Umſtürzung einer bisher beſtandenen fehlerhaften — (denn da 
würde ſich zwiſcheninnen ein Augenblick der Vernichtung 
alles rechtlichen Zuſtandes ereignen), ſondern durch allmähliche 

Reform nach feſten Grundſätzen verſucht und durchgeführt 
wird, in kontinuierlicher Annäherung zum höchſten politiſchen 

Gut, zum ewigen Frieden hinleiten kann. 
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